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JüAnsehtmgjenergefelleichmichzu

demgrosslsnszHaneydererjenigen,,die

HöchskderostlbwprqißwüirdigsieEigeni-

«

, genschafcenbewundesmszundZeugen

depsekbenfürdieNachweltseynwolfsm
»
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dies elhemunter sobietenandern,auch

viele meiner Tage bezeichnet-haben.,

Nie bin,ichdagegen Gefühllosge-.

«

.

wesen-«quwerdees nieseynesnie
·

«

"

fwerdeich artfhöremEhrfurcht Und

zuopfern,,«·neben.winb"«rkinsiigef
X
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Gebetenzum Allerhöchsten,für ch.st- .
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.
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Vorrede-

DasFeld der natürlichenPflichtenist seitGro-
«

I tius nie Unbearbeitetsgewesen, nur aufeine
stets veeschiedeneWeiseund von sehrverschiedenen
Köpfen. Die Geschichtedes Narrn-rechtsBeweiser-
dieses, indem sie·eine Mengevondenen«·anffühisk,

szwelchesichalle die-Mühelgegebenhaben-,einen-eei-

-«-geneeszu leisten; aber jeder»hat«entweder nachihm

-
«

"

»

, eigenenf



«

V o r r e de.

,

eigenenGrundsåzzen,odernacheiner«ihmeigenen
Form das feinigebeyzutragengesucht-,

«

Diezszwend

gen, welchenoch,indenmeistenStückenunterein-

andee einigwarensveraniaßtenSekten;diesebrü-
.

tetenStreitigkeiten, welcheum so heftigerwurden,

jeMehr von andern·Seiten wiedersprochentpnrde.
Ungewißheit, und alleeleyZiveifehnichtbloßgegen
einzelneSåzzedes Natur-rechts, sondernsogar wie-

dexMöglichkeitund Wikkcichkeikdesseibeu,wxirendie

Folgendavon.
’

"

I

« -

Aber; sowie es mit allem-«was neu ist geht,das-

Gefühldavor wirdstumpfer, je älter es.wird-,«-man

ließes mit kalten Blutegeschehen,daßsichvzwo ves- sz

fschiedeneMethodenim Voetragedes Natuerechts
fast allgemeinenBeizfallerwarben.

.

Rechtslehrer

nnd PhilosophenwuedenstillschweigendeiniOjeder

nacheinem ihm-eigenenLeisten,das alte gewohnte
System-desNaturrechtsunnuarbeitem

«
Des-«eine-

- nahm



»

o rsr e d e.

wahm das.Maas vom Posieiprechtab,.sz«nndformke
,

darnachfeinNaturrechtzderänderewollte zrvarblos

philosophiren,blicktenberdochoft einsStaatsver-
fassung, aszufHürgerlicheVerhälenissyundanwürf-

licheZuständedes Menschenhin-) »

«

»DereineLeisteteAlmen-IS, derandere zu vie-.

Des Sercitens war dahernochnichtein Ende ge-

machtz man fuhr Vielmehrfort, entweder-durch
,

Neuerungssucht,oder Eigensinnoder auch

durchUeberzeugunggetrieben,auf seineVorgänger
Ausfålletpngenzum sicheigeneVerdiensteum»die

Naturrechckwissenschasezu erwerben.
·

-
’

So auffaaendes ist, daßLehrenderMich-en,
welchemie gesunderVernunft aus der blossenNatur

des Menschenunnmstößlichgewsßerkannt rverden
sollten,---·wenn es anders wahr ist, daßsieaus

.

—

«

.

-

dies-



V o rr ed ex
«

dieseWeiseerkanntwerden«,———’nochstreitigsind,, so

ist—dem dochwktrklichso«:,nnrscheintes·,als wolle

man die gewöhnlicheMethode-,allen übrigenvorsie-

hen sMari theiltnemlichdienatürlichenPflichtenin
« --solche,zu deren Beobachtungman-gezwungen werden

kann; und in solche,welchekeinenZwangleiden;diese

leitet man ans dem Grundsazzeher,Machedich Und
«anderevollkommner;. jene ans einemandern

«

Grundsazze, beleidige«niemand;dieser soll die

Quelle des· Naturrechts, jener soll die Quelle der

Moralseyn.

.

,

«

«

«

«

Mir scheintTed,vals old-das Natur-rechtimmer

melgreingeschränktworden sey,-«wenn Rechtsgelehr-

te es bearbeitet haben, als wenn Philosophenes ab-

handeltemJene, doll von Begriffen der Gesezze,
«

welche von OberherrenVor-geschriebenwerden , er-

klärtennatürlicheGesezzedenenselbenähnlich;Voll -

Von der Art der Rechte, welcheinbürgerlicherGe-

sellschaftder ganze Gegenstandihrer Wissenschaft
«

«

-

sind,

l



,

V o r r ed e.

sind,Verwiesennur die Zwanaspstlchtenund Zwangs-
rechtein das RatxtrrechtZnnd-sahenes, ans einem

besondernInteressesürihreWissenschaft,als die

«

Grundlage dergesammtenNechtswissenschastan.

Ein Naturrechtblos ffürChristen, blos fürBür-

ger,blos-fürGelehrte,blos für Nechtslehrehist

alles Widerspruch.
,

«

Obgleicheine Methodewillkührlichists nnd es ei-,

«

-' nein-jedenselbstdesstnkendenKopfüberlassenseynmuß;

wie er die Wahrheiten..,welcheer«mit Uederzesugung
selbsterkannthat , ordnen roill,soist es doch nichtl

sit leugnen, daßselbstdie Methode-,in fernsman
«

mehraus diese,- als aus die Wahrheitenselbstsieht,

welchegeordnetwerden sollen,öftersnachtheiligeFols
genfürdie Lehreselbstnachsichzieht-;sollte es auch

weiter nichts seyn,als daß man

—

sichdurchseine
MethodeVerleiten läßt,alle Neuerungen, so bald

sie



-'N

V o r ehed e.
. s -.

«

«

"

v

·

sienur »derMethodezuwiderzu seynschienen,zu ver-

damniemnnd das Kind zugleichmit- dem Bade aus-

L-
zuschüttenlx

·

« Xsz
'

·

N

»

Zu verwundern ist es- daßman es« in Ansehung
.

" «

»des;Lehrbegrissder natürlichenPflichtenduldenwill;J

daß,die WissenschaftenVervielfältigtwerden,da man

O»sonstwiedersolcheunnöchigeMultiplikationensichso

-Asehr"ereifertzdaßman sernerden tadelt,welcherei-«

nen VersnchjmachtJohneSchaden derixkehreselbst,
oderdesSchülers-;die vervielfältigteWissenschaften

O

wiederaufeineziirückznsührem

«

Ich habenun jezteinenVersuchgemacht;der

»

nicht-ohne Nuzzen seynwird, es tnögenihn einige

entwederaus Wahrheitsliebenichtganz verwerfen -

wollen,oder ans methodischenEigensinnganz von

..T siehsteifem
-

«

Meine
,

-

«-



sz T-).«5k;r·rede.xI
,

Meine Tibfichtist nichtaus Neuerungssnchtet-«

jwasnein-Izuliefern,Wie manmirnor einigenJah-
ren in einemöffentlichenBlatt hat not-werfenivollen«
sondernes trift gelegentlich,daß-ich«da««ichnach
einer mir eigenen-Jdee,sdas iNatnrrechtVorstelle,
unds bearbeite,dem zuwiderhandle; welches»die

meistenmeinerJBorgängerals sestgeszseztangenommen

haben. dJchbin daher meinen eigenenGang
sangen, habeniemandenaus seinemPlaz zu ver--

— drängengesuchkauchniemandenaufgefordert,mit

mireineTanzezu brechen.
«

«

«

.

,

» Billig wird man gegen michseyn—- dieFreyheit
,

zu denkenfordertes als Gerechtigkeit,«— wenn man

michmit ebensolcherToleranzbehandelt.

Nur einen Mannhabeichbestreitenmüssen-,weil«
i

«

er eben der war, der mir den Weg, welchenichmir

wählte,Zanzverhiebzyorihmmußteichmichvor-s
«

«"«
»

l
1 bey

-
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V o rr e e.

beyzu drängensuchen. Er ist aberauchder, von

welchemicham alierwenigstenunglimpflichenWider-

stand, nochVorwürfe,noch Tadel»befürchte,zu

sehr-·Menschenfreuudund nachgebenderGelehrter
— er ist meinerster Freund, mein Wohlthä-

«

ter ·-—- SUIZM
«

-

szAlle übrigeältere, oder neuereLehrerdesNatur-

rechts habeichunangefochten,jedenruhig in dem

Befizfeiner Verdienstegelassenzsie werden mich

dafürmit ruhigerMiene,beurtheilen.Einemjun-«
gen unbekanntenScriblerkönnte ich wohl in die

Händefallen, der michvielleichtnachjeinemhalb-

ferkigxenSystem übel behandelnmöchte;oder uuch

einemeigensinnigenMethodisten,der michauf ans

f

dere Systemeverweisenwürde,sum mich daraus zu

wiederlegen,oder zu unterrichtenz»—"—immerhin.

Damit
«

-
' «



,

o r re r.

Damit manwein Systemüfherfehenkönne-,se
«

will ich die Quellen, die Grundlage, und das unter-

« scheidendedesselbenkananzeigen. Einegenauere
«

Untersnchnngwird nochweheaufhellen.»
.

.

l

,

x
«.

-

«

.

-:. Weil die Rede non natürlichenpflichten ist,
- dieseaberjeineMadisikationder Geschäftigkeie

— . des Menschen«oder eineHandinngeartdessel-

ben sind, so habeits)zuvörderstvon der Wirk-

samkeitdes MenschenIzuhandelnfür nöthig·er-«
’

»

achtet; Modifikation kanndochnichtygedachtwerss
ven, ohnedas zu denken,ndasmodisicsrtwire.

se Ja sofernes naisrlkchekpßichrenseynsollen,
-

mußtelauf das znrückgegangenwerden, was

dem Menschennatürlichist.
«

Daher mußeen
alle BeschaffenheitemBestimrnungenund Ver-

«håftnissedesMenschenauseinandergesezcever-«
sz

,

den, «umiusehen,wasihmnatürlich, nnd «

,

,

sz .

b«
"·

welche



V o'--r t ed e.
«

welcherZusthndeinnatürlichergenannt werden

kömite,damit-es offenbarwerdezwäsnatür- .

«

s

«lick)esPsiiF)tenseyn, sowohlinAnsehensder-

Quelle, als in Aktsehuygdes Gegenstandes

«z.Alle-, was Voreusgeseztwerdebmuß, ehemit

Gewißheitgelehrtwerdenkann, es setjeine

Handlungeine natürliche-Psii»cht,Habeichtm-
,

·

» ter dem Namen, Theorie der·natthlichen
Pflichten,begriffen-.In derselbenhendleich

» demschokigesagtenzu folge, im
.

t. Abschnitt, Von den innern Beschaffen-

heiten und Verhältnissendesl Men-

—

sehe-» und voüder Vollkommenheit
«

FesseleH.k - ke.

·

Die Bestimmungdes Menschenfür dies
«

fesund das zukünftigeTebeti,die Unsterb-
’

«

lichkeit



»

Vorrede--

»

licht-seitder Seele,der Zukaitdnachdem·

'

v

Tode,diesBeschaffenheit-Ldes- künftiqu«

LebenssindkeineExkgksidueu, sie»sind-pi-

Gkundiagegaethkacikaks
«

- 2HAbschnssVon der Wirksamkeit-·»de-

Menschen,v«onScibstchstigkkitzwiux
küäjvundFreyhcspias. 17

-s 3·5..

Hierfangründetsichdevganze.SBe«grif
» yoixPflicht, der nicht vollkommen erkannt

werden wårdk,wem-«ichnichtalle-s hieher
·

.

-

«

gehörigevollständig»aushinandergesezk.

Hakke.·Die Zwei-, wacheich»q»d«2s,"
»

"

.

vEinsgewöhncich"erkiake·,sweit dek Vegkif
von Sexhsichakigkeiyund Wink-rissees so
mir sichbring-ppistdie qunederAch--

fischteneines Menschen;daherim

b K
·

Fs



»

V orgedg »

«

«—
z. Abschn.Von-den Absichtende8«Men-

fchenTS«36·- 45—

Aus den Absichten«etxtstehenmoralische

Haiidlungen, daherim

«

4. Abfchn.1Von moralischynHandlung-Ins
v

S: 46— 53zv

Eine moralischeHandlungkawizur Pflicht
"

, werden, sol bald nqch«eine»vert3ünfti·ae

Vorsiekxunghinzu-kommt,Daher-im

5.«Af:sschn«.«VönVerbindlichenHandlun- .

ges-»pflichtenund Rcchkm g. 54—s«z'.-

Die AkkbkigckiAbschnitteenkhqikenZusazze
«

"

—

zu dem bishervorgetragenen.
—

,

«

»
SgAbschm

x ,

.

.

«

.

·-

«

«

,
»



-,
»

I-. v

. l«

ZUAbschn«»Von der Stärkefderpstichkm
,

,

«

'
'

-

es
—

. tr ,' . ,-
an sich,und verhaitmßmakzxgbetrach-

.

ter. Inw. — 70,"
« «

,

7. Abschn.; Von Beobachtubgder HIRSCH-

ten, und der Colläsionderseäbeetzvon

Ausübungder Rechts-. g. 74 - 76.,...·

8..Abse1)«n.VönZurechnungder beobach-

J stören,und nicht beobachteten pfiiclysz
ten , Hof-IStrafen und Belohnungem
s. -7—7.bis-WEnde der Theorie-.

v

Das Systemdernatürlicherpflichten,

enthältxden UnkerrichtderRegelkk,-nach weichenv

jederMensch,ermag in einem Zustandeseyn-,iin

szwelchemeewolle, feinetiatürllchekjPflichtenerken-
nen kann.

«

Ich lehrenichteinzelnesPsiiehteiidenen

dieselassensichnicht anders-;Han«in konkrekesin

«

.

«

Bezie-



,

.

VeseedeJ
» L

Beziehungauf die, einemHnndelnden, eigenevTage

gedenken,und sind mer einerUnbestimmtheitund

Ungewißheitunterworfen.-«X

,

«

,

habeanchkeinennllgemeknenGrundsaz,ans

welchemichalle natürlichePflichten-wie mnn sonst

zujthnn pflegt, hetznleitensuchte-.sondernichsezze
«

den«UnterrichtVorzüglichin Regeln,nnchwelchen

die Pflichtenbeurtheiltwerden sollen.Die fürjedenf
, Zustand,undfftejedesVerhåitnißdes Menschen

passendeHaupteegel, schickeichjede-metvorauss.

Weil dåe,sPsti«chtenbio;nachden«-Zuständen.-

«

des Hnndelndeåsrichten,«so unterscheidejchl nach.

dieseZustände, ·Und-"ordne"darnnchden ganzen Por-

»

«

ten-g--meinerNes-etn.Es handeltdas

H-·CTPWAVM stvschiedenheitder ganze-«
.

«

Wein-Pflichten»Huse. .
-«

«

fis-« -

e Tep.
XHN «;-"

.

,

ils
.

«-4-
'««

«-
«

»

»

«



Vorred,e.«

2. Cap. Von dennatäriichcsnPflichten-im
«

Zustande deithinsamkeids. 6 — 1«8.

» I.Abschnitt. Von den Pflichtengegen,

sikIJrersi-sg.s—.14«z
"

»

s

2. Abschn.Von denpflichtengegenGott.
-

H. j4 —- ytL. ,

z:Cap. Ven-den natckrlichenpflichten in

dem geselligenzusianda s. i9 —

4x. ,

.

»I. Abschn.Vonden Pflichten gegen »den

Nächsten.-s. 20 — 24.

2-. Abschn. Vonvcrtkagcn. H.23 ; 28«.

«

"3. Abschn. von Erwerbung des»Eigen-
thum-a It 29

— 35. l«
«

,

b 4
s I.-,.«2kh,schn.



»

«

V o r r e d e.
—

-

4. Abschn.Von denPflichtengegen Gott-

- ji«36 · as.
,

’«

s. Abschn. Von --«d"en1Verhältniß det-v
'

- pflichten gegen sich selbst, zu den

Pflichtengegen den Nächsten,—nnd
der Collisionderselben. g. 39 —-·4x.

,

sz »k.Cap. Von den natckelichenPflichtenin

-d«km»natckrlichenszgesellschaftlichenZu-.

stande. §. 42-«69-.
v

»

I- Abschn.Von Gesellschaften, und- ge-

Xscaschafccichenpflichten überhaupt.
·

Ss42-48- -

,

—

-.«Abfchn.Von der ehelichenGestllschäft.

«««-,S.49—eo.
"

"

»

«

)

Asi-

X-

—«Zo- XX



Vor «re d»,e».X
»

«

— ZkAbschn.Von dei- elderlichenGENI--

schafkSyst-SI«
"

.

4. Abschn.Vonder Nokhwendigkeirdes

"«Eigenthumsin«de«rciterlichcnGesell-
«

X
. schafh

,

und· szvonder Erdbng s-
66 - SI.

,

»

'

«

-

.

s. Cap.. Von Denwinkahrlichmessen-.
·

.

schaftknin deiehung»aufden natürli-
,

chenZustand desMenschem «§.70 bis zu

Ende. —

«

«1.Abschn;Von der herrschaftlichen»Ge-

seuschafe. s. 73—.73-.
-

Abschn.Von deribtirgeriiqhenGestlh,

-—

«

«

kfchafr.H.7s4-In. ,·

sK
,

,

,b·5

.

««1.Ab-.



»

V o e re d e.

’1.-Abxheilnng.Begrif, Entstehungs-
.

ärt, Beschassenheitdepbtirgetfld
chen Geiellschäftg. 74 - 79.

«

.

«

2. —Abtjh.VonbürgerlichenGesezzem
Pflichtenund Rechten, und dem

Verhältnis dervauirlicyenPflich--
·

-

,

ten dagegen. H. so - s«5.
·

. » 31Abth. Von-«Eigenthnmsrechte,und
»

Erwerbtmgdesselben.s. 86 — 89.

4. AbchsVon der spüifsleistunsder

Bürger untereinander, von- Ver-

trägen-,nnd von «Beleidigungen.
"

.§. 90 -

Iz. —

«

. s. l-Abth.Von den-»der(bürgerlichenGe-

»
"seuschakftenuntergeordneten-Gesin-
»schaften.-Z.94-me.

«

«-

-

IpUntew .



«

«

V o r r e d ex
,

i. Unteräbthdilunw. Von den unt-r-

geordnctekiGesellschaftenaber-

»
haispksZ- 94— 98.

-

sFUnterabQ Vohder ehecichemsøIf
:

sz

Neuschan H. s-

1017
«

«

z. Unterabtlx··"Vonder telterlichen-

Gesellschaft los —- III-»

I

4.-Un;e«icabth.Voft der herrschsftld
«

chM Gesellschaft, s. idskvtoä .

»

6. SkbchVon denpfijchtenundRech-
v

ten des Oberhaupt-; der lbtkrgseledv
chenGesellschaft;gegen seineMit-«

bckrger,und diesicygean ihr Ober- ·

«

,

Hhat-ppZ«107 — W

«7«Ath»
«



!

.

V o r r e d e. .

·

«

.

7. AdthpiVom VerhältnißeinesVolks

, gegen das andere. s; no —

ftne

armen-» Vonderxengionsgeseuschan·

FI. .1 12 bis End-.
,

«Wollkeman diesen
"

Unterricht der natürlichen

Pflichtenfürzu kurzhalten, sokann ichdiesenVor-

,

rourfwohlertragen, wenn er nur nicht in Ansehung

der Hauptsachenunvollßåndigist: Freylichkurzer,

als der gern-ähnliche,fweiltheilswegen des nicht «-

szbeabachketenUnterschiedsderMoral und desNatur-
«

rechts««.Vie1eScsrzzewegbleiben,die nurHülfsfåzze

waren , undzwaxzur Erklärungoder zur Ausfüllsung
des Systems gehörten,theilsalles,massonstals etwasxll

"

hop-)rhetisches,und als Nåfonnementküberwillkürlich

«

angenommene Zuständedes Menschen,—und dessen

Verhäirnisse, verworfenworden.Jst denn auch das-

7
Handiungssystemdes vernünftigenMannes-aufso

weit-



—

-Vorrede.s-.
sz .

weitlånfkigederwickelteGlrundsåzsegebauet2Jst es

Nicht vielmehrdas einfachste",»das ein. Mensch—

habenkann?
«

«

—

« T
·

Auchwar es jeztnichEAbsichhdas Buch durch .

’

YRebenbegriffhdurchNebenfåzzhnnd Nebenfrag
. gen undStreitigkeitemund Widerlegungenund

. Erzählungen-, und ErläuterungennndBeyspiele

weitlåusiaeezu machen,als es bedarf. Ich schrei-

be uichcfür Geietzken
«

Man schkeckkschongeuug
Menschendurcheinengzu gelehrteMiene abk,soll

»

nzan sienochvon einem Unterrichtabschreekemder»

docham wenigstendasGeprägeder Gelehrsamkeit
,

Habendarf, da er füejedermannseyn-fall.

GernhatteichdenVortragder natürlichenPflich-
«tenpdllkommensoeingerichtet,wie er sichstinke-

'

dermann schickt,damit es einBuchzut,Lekküre
für jeden Mensch,lwesStandes und Geschlechts

—

.- -

—

.

»
.

I

-
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«

«

V o r r e d e.
,

«

ex auchseynmöchte,hätteseynkönnen;alleindke»

nähereBestimmtengmeines Buch- mnchtemir, die
«

- gelehrteFeineZubehalten,notwendige-«Deswegen

bleibe»«da«s,was gelehrecist, fürjedermann.

Solltewårklichdiesemeine gute Absicht,andren
Uebeiszengnngenmitztttheilen,erreiche

»

wer-

denzv

sollteicheinen, oderden andern unterrichtet

haben; wieer seinHandlungesystemauf einevers
» »

«

nünftigeWeiseeinziirichtenhåekessollteicheinige

fentfmerkscunetsentf-ihreHandlungengemacht, ande- -

-ee, die-ganz vonden Boeschriftender Vernuan.
ebgewichenzauf die Bahn der Tugend zurückge-

.·führetHaben,so Hackemich für genugbekohnn

Geschriebenzu- Mitaus
«

den29ken August’1777.
.

)

Ein-
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E«. Iei-
WenndienatürlichenPflichtemwie nnanju

- sngenpflegt, dem Menschenins Herz ge-

schriebenwären , somüßteentweder sehr unleserlich
geschrieben,

: oder das meistevermischtseyn: ben- s

des denke ich-nicht.XNicht die’Psiichtesn-·selbst,son- I
dern die Mittel zur Erkenntnißderselbenliegen in

« jedem Mensch-en, und hängenvon dem Gebrauch
seinergesundenVernunft ab;

»

Man gebealsodie-

ser die nöthigeRichtung und Stärke, so können ,

alle Menschen-einerlei)natksrlichePsichten erkennen-,
und sie werden sie erkennen, so bald sie sichunter
einerleyUmständenbefinden-,das heißt, wenn sie
auf ähnlicheweise ihre Seelenkrästeausgebildetha-»
ben, und aus einerley Standpunkt ihre natürliche
Bestimmung betrachten.

«

,

.
.

,
Eine mit geringerAufmerksamkeit-gemachteEr--

fahrunglehrtnur gar zu wohl, daßder größteTheil
des Menschengeschlecht-sin Ansehungder natürlichen

Pflichtenunwissend,und in Beobachtng derselben
nachläßig"ist.Die Ursachenhievonsind von ver-

schiedenerArt, und liegen theis in innern Beschaf-
fenheitendes Menschen,theils inseinen äussernUm-·

«
,

ständen,doch-so,daß diese nicht unvermeidlich,
- und jene nichtunabänderlichseynsollten.

«

, . A
«

»S.2.
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Aufmerksamkeitauf natürlicheBestimmung und

auf den Zweckdes Daseynsz Uebermachtüber sinn-
licheEindrücke-—über körperlicheTriebe , und über

TeidenschaftenzVernünftigeBetrachtungder Handlun-
gen nach Mitteln und Absichten,· sind die Voraus-

"

sezzungenlzurallgemeinenErkenntnißund-Beobach-
tung der natürlichenPflichten;wissenschaftlicheEr-

«

forschungaber, eigene Bearbeitung oder Vortrag
» derselben,winken in der Erkenntnjßderselbenhöhere-

"

VollkommenheitemgrössereDeutlichkeit,Vollstän- .

digkeit,mehrGewißheitund grsössereiebhaftigkein-

Hi IT . »s-

UnVerzeihlichistsz wenn aus-jenen Quellen der -·

Erkenntnißder natürlichen51inichten«jnicht geschöpft
wird«und zu bedauren, daß diese Vollkommenhei-

·

ten in der Erkenntnißder-natürlichenPflichtennicht
beyallen Menschen auf gleicheWeise erhalten-wer-
den. »Dieerstern Eindrücke in der Kindheit, an-

gebohrneMängel, Erziehung,-«jeben8art,Umstän-
de, Geschäfte,enthaltendie allgemeinemGründe der

Verschiedenheit,die aher nach diesemoder jenem
allgemeinenZustande der Menschheitgrösser,oder

kleiner seynkann; der besondernUrsachen,«d«iein

IrrthümertyVorurtheilen, Kurzsichtigkeit,,Unper-
stand u. s. w. liegen; jezonichtzu gedenken.Dem-

ohngeachtethabenalle Menschen, der Neger o wie«

der Europäer; der Mahomedanerwie der «

hrist,
der einfältigeBauer wie derHochgelehrte,-der Bür-

ger wie fein Monarch,, einerleyVorschrion
zu

.

, and-
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Handlungen, Von denenkeineAusnahmenstatt sin-
den ,, obwohlModisikatioiiennach-Mengeund Gra-

den ,l die sichinihren Verhältnissennäherkommen-
sobaldjeneFUnterschiededer Nationen, Stände und

Netigionenverringert werden«; Daher mußder
Vortrag der nattirlichenPflichten fiir all-el«

"

M,enfchen»einerle33,und gleichlehrreich ieynz
nnd das geht an , wenn man mir immer der Na-

tur getreu bleibt,die sichgegenalle Menschenkinder
als eine liebreicheMutter gleichgütig, und im Un-

terrichte gleich sorgfältigbezeigt.
«

Kann man dies mit Grunde behaupten? allei-

dingsz wenn-es wahr ist, daß alle Mensch-enVon

Natur einerleyBestimmung füt-diesesund das zu--

künftigeLeben, einerley Naturtriebe,«absiraktisisch
einerleyFähiqkeitenund Anlagen, einer-lei)Absich-
ten haben-,sollte also nicht auch folgen, daß sie ei-

.

«

netley Handlungs System-habenkönnten? Ein

Handlungs System-, welches nach Gmndscizzen
und nachFolgenlseyallen ein und ebendasselbefeyn
muß; jede Verschiedenheitdarin zeigt eine Abwei-

chung von den-einfachenRegelnder Natur. ,.

«

Anm. Mich. Der-neRechtder Natuix aus der Natur so
«

nufaefülirh das kein Heide; Jnde und Tücke-auch
selbst keinAtheistsichdessen vernünftigbegeben kann.

Hamb. x7oz.4. hatte eine gute Absicht-thesi-M
erreicht . .

«
-

«

,
.

—

'

so 40
,

«

«
.

Sollen nun die natürlichenPflichtenwissenschaft-
ZlichsoVorgetragen werden , wie die Natur durch ein

nicht-·beraubte-o Selbstgefülglnnd durch eigeneEi-
.

-
- A 2
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.4 .« Einiejtllngo
saht-nag,Verbunden mit dem Gebrauch-sdes gemei-
nen Menschenverstandessielehrt,· somußman na-

türlicheEigenschaftender Seele und des«Körpers,
natürlicheVerhältnissezusammtder ganzen Bestim-
mung desDaseyns, mit den daherentstehendenAb-

sichtenund mit der BemühungzurVervollkomm-
ung, als die Grundlagen des Systems annehmen,
ihnengemåsseGrundsäzzefestsezzen,daraus dieNe-

-

geln zu allen Handlungen ordnen, Verhaltu gs-.
Vorschriftennach Zeit, Kräften, und Umst«den

bestimmen, und die- nähernQuellen einer j glichen
moralischenRothwendigkeit, nach jenen allgemei-
nen Veraussezzungemanzeigen. Wer so auf der

Bahn der Natur, von gesunderPhilosophiegeleitet, .

einher-geht, wird nie etwas lehren, was entweder
den ersten unverdorbenen Naturtrieben zuwider wä-

"

re, oder die moralischenKräfte, entweder nicht er-

reichte, oder gar überspannete.
« Z—

-

F» ,

Der wissenschaftlicheVortrag der natürlichen

Pflichtenlehret nicht die Pflichten«selbst, so-wie

etwaX der Rechtslehrerdie Handlungenanzeigt, wel-

cherecht , oder unrechtmåßigsind, sondern hat-es
blos mitNegeln zu thun, nach weichen alle Hand-

«

-

lungen, verhältnißmäfzignachKräftenund Umstän-
den, geordnetwerden sollen. Dem Schülermußes

daher selbstüberlassenseyn,die AnwendungjenerNe-

geln zu machen, und es wird ihm nicht schwerwer- ,

den, gerade die Handlungzu treffen,die es seynsoll,
( wenn die Regelnpassend,und ihr Vortrag überzeu-

"

gend war. Ja selbstder Vortrag dieser-Regeln
, wird

i
.
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wird sehrkurz seyndürfen,weil aus«sden allgemei-
— fnern die besondernohneMüheund ohneGelehrsam-

keit hergeleitetwerde-nkönnen. ·!OieNaturist in

allen Arten von Unterricht-. den sie allen Bewoh-
nern der Erde giebt, so leichtund einfach, sollen

« wir einen Unterricht-schwerermachen,dersichdoch
«

bler auf ihre Anweisunggründet?
»

-
. r—

- -

,

Seit höchstenszwey hundertJahren ersthat man

angefangen,einen gelehrtenUnterricht,-in Form ei-

nes Systems, über die natürlichenPflichtenzu gesf .

ben, und hat dieses Natur-recht genannt-«da

man porherbey Griechen und Römernkeinen be-«

sondern, vom Vortrage der Moral verschiedenem
"

Unterricht der natürlichenPflichtengab. Selbst -

die Scholastiker, die sichsovieler Neuerungenund

Erfindungenrühmten,dachten entweder nicht an die

Naturrechtswisienschaft,oder hieltensie mit ihren
- Vorfahrensürunnöthigzund wenn nocheinigeScho-

«

lastikerde lustitia öziurq refolutiones morales,
de obligationibus. als Molina, LeAZuS,"Di-

- ana-, Rebell.us,
"

scätoz Äzpiicueta und Du—"

«
Jandus de s. Porciano geschriebenhaben,- so ist
dies ein ungeheurerMischmaschvom ius positivum
diuinum uniuerlnle, vom römischenRecht, voll

theologischaristotelischerMoral , Spitzsindigkeiten
und unnüzzenQuästionemViele der Neuem sogar
haben-das Naturrechtgeleugnet.,theils der Mög-
lichkeit, theils der Nuzbarkeit nach. « Weis sie aber

auch für-sonderbareVerstellungen davon gehabt «

haben,"kann ein jeder selbsturtheilen,
— A z Die
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Die Verfasserdes-Lichtund Recht in,
«

der ersten Entdeckung im-J. 1704 und

unterf ihnen Joh .Sam.- Siryk zweifelten
laut an »dererlichkeieeines Natur-rechts-
Möglichkeitwollte er, seinerMevnung nach,

» fegen, oder man müßteseineZweifel an der
, Wirklichkeitddes-Naturrechts in dem Verstan- s

de nehmen, dcsßfeine Vorgänger«Gro«tiu8.

und Puferidorf ihr Natur-rechtnicht mit den
f

· rechtenNnmen benennt hätten.Wieder Skryk
schrieb Goktl Gerip. Tirius ind. Schrift-,
des Rechts der Natur und deßenLeh-
re Unschuld und Norhwendigkeit wie-

zder den eins-Zweik-deesLichts dar-Verdam-
LZPJCt«794. Joh. Miellefijukjs naturae

quidditas. Witt. 1677.
"

I ·

.

»

Nicht lange-darnach that der ungenannte«

-

Verfaßer"(Jok)Fried.szombe·rgkzu Vach)"
in der SchrifKDubia juris natura-re ad Do-

minumgenerosillimum Dua·ci17i9. 4.

eben das, zweifelte an Wirklichkeit, Gewiß- ,

heir und Ruzzendes Naturrechta spät-ov,
(in disk examensdubiorum contra iu—

rjs naturae exiikentianjicscxeikenriammo-

«torum— Lip8.-17-o.) gab sichviel Mühe
ihn zu widerlegenkund Glany (in der Ge-

schichte,

des Rechts der Vernunft Lib. III.

Z 2c5;) iniierstüiztedie Gegengründeund
die versuchteWiderlegungdes Hattva

Verschiedenehabensichdagegenbemühtin
eigenen Schriften die Wirklichkeitdes Natur-

,. rechtszubehaupten,ever-,desselbenGewissheit
Und
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«

vund Nuzzenzu sbetpcifen,Dahin gehörenloh.
Gotthilf onae diss. lex de exiiientjajw

Iris natura1is. RudollL 1722. 4..-« Chri-
stophXAndnRevier deutlich«ch·-rstellungvon

der Nuzbarkeitdes natürlichenNechtsim ge-
meinen Leben, worinnen-selbigeeigentlichbe-«

steht und auf warsWeisefiesichfürnehmlichbei)
einem Advokaten äussernmüsse.1707. 4.

Matth. Stier de ufu iuris naturaeHelrnAxy
«

, 198377123
—

Luther, der grosseNeligions»Reformator,wünsch-,-

4
te zuerstöffentlichdie Reformakionder Moral, wei-

«.chesosehr mit aristotelischenKram Verhülltwar; .

vermuthlichweil dieserklugeMann einsahe,wiefehrein

vernünftigerUnterricht darin ,—dev.Religions Uebung
die Hand biete. . Es wäre Vielleichtauch damals zu

Stande gekommen, wenn nur nichLMeIaUchtom
aus garzu grosserLiebe zur fchoiastischenPhilosophie,
es zu verhinderngesuchtHatte-seben weil dadurch
die fcholastischePhilosophieverdammt wurde-

: »

- Man sehelhierüberLuthers WerkeTom»
—

I. Altenburg. editk p. 505. Auch Lucia-
»

Diri delinezatio historiae iuris natur-al. p.
«

-«

Iz. und in PnjmcimJTicomment.superin-
venufcoveneris lipiiksaqpulle p. 370 an

Hertii Edition des HufendorfschenNatur-

rechts. kr.:
’

»

Von politisch-enKöpfenwurde daraufdas Rai

kurrechtzuerst bearbeitet, nber auch nicht anders,
"

snisein polirifchesWerk. Die erstern sind Ro-

Tdericus, Hemming, Gentilis, Winden wel-

chcentweder eine Staatsschrifc, oder eine Einlei-
- A 4 « tung
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tung in das bürgerlicheRecht lieferten.

»

Nach er

schriebGrotius," als er im Jahr 1625 nach a-

tis gefiüchtetwar ,"«-sein lus belli est pacis, um

die Streitigkeiten, welchei.die Holländermit den

Englåyndemüber die Meeres Herrschaftund Schif-
fahrt hatten, auf eine verstekteWeise beyzulegem
Er hat daher darin mehrdas Völkerrecht,.wie-auch
wohl nach der danktaligenlLage seineAbsichtwar,
als das Natur-rechtbearbeitet , und sichebendadurch
verführenlassen, das Naturrechtgleichermassenaus
die Uebereinstimmungvderv Meynungender Völker

«

«"zu gründen,-wieer das Völkerrechtdarauf gründe-
te. - Daher findet man viel dunkles, zweydeutiges,
-hypothetiscl)es,und irriges ans der Theologieder

Arminianer,«Sotinianer und Nabbinem Der
Beyfall dieses, in andern Betracht schåzbarert,
Werks, zog eine grosseMenge Enmmentatoren nnd

Compendiatorensnachsich-unter denen einiger-
tianer -— als Schimpfnamen von den Nechtslehs,

« .rern —- andere-L1«iorali-stenauchZifforiolistenge- -

nannt wurden. Grotius fand aussenjenenSpöttern
seines Werks auch Gegner, worunter Seide-tus,

.

sein«Zeitgenosse,der stärkstewar , welcherein Na-
tur-recht nach den Lehrender Juden und Rabbinen
schrieb.

·

Bobbes gehörtnicht zu den Naturalisten,
daseinBuchde cive eine blos politische-Schriftist«,
nnd die Unterdrückungder in Englandentstandenen
Nebellion blosszurAbsichthatte,«und zu zeigen, das

,der«natürlicheZustand , dessenRückfalidie Schot-
ten begehrten,-wegendes beständigenwechselseitigen

·

Krieges, nur ein Zustanddes Unglückssey. Beh-
de fanden ihreGegner auchihre Vertheidigeyjo«

wie
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wie andere sichziikeines Partheysschlugemund sich
eigeneBahnen zu machensuchten. -

·

Pufendorf brach mir bessernGlückeine neue

Bahn im Jahr 1660 und wurde zum Professordes s
Naturrechts,

— der-erstedieserArt —- vom Chur- »

ssårstenvon der Psalz ernannt-«
"

Er fand mit seinem
Naturrecht vielen Widerstand; das Buch-·wurde
shierverbrannt,undanderswo verboten. Nicht eher,

-

sals zuszAnfaugdiesesJahrhunderts, fand seinWerk»
« Eingang, und-zugleich Eommentatoren, unter de-

nen Barbeyrak, Bertius und Mascow die

vornehmstenwar-em-
"

«

«»pufendorfsgrosserVertheidigerwar Thoma-
ssiiis, der auch nachherim Jahr 1688 selbstein
neues-Nakurrecht ausgab. .Durch seine, auf den

I«deutschenUniversitätenVeranlaßke,Nesormationder
’

’Studien überhaupt,und insbesondereder Philoso-
phiesund dersehrare wurden verschiedeneKöpfeder

—

·

neuern rege , das Joch der ehemaligenSekrirerey
abzuschütteln,und nacheigenenGründen eigene,von

Vorgängernverschiedene",Systeme zu ediren, die

sfichzum Theilnur in der Methode, zum Theilaber
auch in dem allgemeinenGrundsazze unterschieden.

Zu dieserZeit ward es eben zur herrschendenMo-
de, sichdurch einen neu erfundnenGrundsazdes Na-

rurrechkseinen Namen zu machen, oder auchsichaus

redlichererAbsicht,als jene ist, darüber herumzu zan-
ken. Die grosseMenge derer zu gesehn-eigen, welche

« ’Meister in seinerbibliotheca iuris naturalis un-.
«

ter dem Titel de principioiuris naturalis hernennt,
so hatte Grotius zum Grundsazzedie Uebereink
stimmungder Völker gewählt-,pufendorf lebe

«

-

, A 5 gesellig-
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qesellig,Thomasiuswar im Grundsazzeungewiß,
uddåus nahmderen drey an, lebe gesellig,sey

mäßigwerlehrescsottSchmaußundClaprothk
folge den natürlichenTrieben durch Vernunft
regiert, Gundling, suche denäussernFrie-
den zn beförde n-, Wolf, mache dich und
andere vollkom en, Daries ist ihm ähnlich,
Köhler .- und Achenvall, beleidige nieman-
den und laßeinem jeden das seinige; von den
ganz absurden Grundsåzzen,des, Standes« der

Unschuld-der zehnGebote, der NoachischenGeseg-
-- ze , der Disciplinder Hebräer, der Erbsünde,.was

- du nicht willst, daß dir die Leute thun sollen, thue
du ihnenauch nicht u.—-·s.w. will ichhiergar nichts

.

sagen. Alle gl-aubten,«essey ein allgemeinersSaz
nothwendig,aus welchem alle natürlichePflichten-
hergeleitetwerden müßten. Die Verschiedenheit
dieserangenommnen Såzze rührtevon

« eines jeden
eigener Vorstellungher, welcheer sichvon den»

natürlichenPflichten machte. . ,- .

-

Endlichin den neuestenZeitenstrittensichNechtS-«
gelehrteund Philosophenum die NaturrechtswiRw
schaft";.jene hielten sie für einen Tieil der Rechts-
wissenschaft-,·,weilsiesichdocheben so,wie die übri-

gen-Rechte,mit Pflichtenbeschäftigt;der Philosoph
aber sahesieals, einen Theil-seinerWissenschaftan,
w eil aus blossenphilosophischenBegriffenund Grund-

såzzendie-Pflichtenhergeleitetwürden.Wie sichdarauf
, beydevereinigten,sosielman in das Ertremum, jede

— philosophischeBehandlungeiner Nechtsmateriein das

Naturrechtsit-übertragen-,so daßman bürgerliches
«

Privatrecht, Staatsrecht, Kirchenrecht,-lehnrecht,
Soldaten- .



- «-

Einleitnng s "szu

Soldatenrechts Proeeß,Akten, Archiv, Und weiß
der Himmel, was mehr,in dem- System dest

turrechts sind-et.« Einige wollten noch,mehr dem en-

gern Begrif des Naturrechts getreu bleiben, nnd
es als eine blos philosophischeWissenschaftansehen,

tsielenaber in ein gegenseitigesExtremum, nnd steck-
ten die Grenzen des Naturrechts zu enge ab. Ihr
AnführerKöhier unterschiedes Von Moral da-

durch-«daßes die Zwangepsiichten,"diese aber .-

die Liebes-pflichtenenthalten sollte. Sie fanden
,

aber auchwiederihreGegner-,welchealle natürliche
«Pfiichten-ohne·»Unterschiedzum Naturrechte rechne-

ten,- weil sie den Unterrichtdes Naturrechts für un-

vollständighielten, wenn er getheiltzwischenMoral
und Natur-rechteinhergehensollte.- »

Schön verschiedenehabenVorschlägezur Vereini-

-

gung dieserMeynungen gemacht , unter welchen sich
X besonders Herr-ProfessorSulzer,· in dem- Ver-

such, Ci) einen festenGrimdsäz zu finden,
Um die P ichtensder ««Sittenlehreund-des
Naturre« ts- znd unterscheiden, auszeichnet-.
Er behältden Unterschiedder Oolikommnen und

Unvollkommnen Pflichten, und stecktdarnach
«

die Grenzen der-Monat und deo Naturrechts
ab. Diejenigen sittlichen Pflichten, sagt er, .

welche ganz unnmstöelichgewißund allge- -

mein«bekannt sind, sind vollkommne Pflichten.
«

Diejenigen aber«von-denenein jeder Mensch
«

-

nur selbsturth,eilen,nndssie"nnrsichselbskaufx—.
-

(

-

egen
— hz

(«) Jn den Jahrbüeherndr yherlinischenAkademiewom -

,

«» Jahre 1756,auch m dessenvermischtm philosophtichM
Schriften oteleite Abhandlung. .

-
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legenkann,sind unvollkommne Pflichten,und kei-
nem Gesezze unterworfen Es ist Wan Daß
Die Frage- was für pflichten der Gesezgebnng
unterworfen sind, ganzVortreflichund passendbe-
antwortet ist,dagegenaber die Hauptfrage unbeants

wartetbleibt,woher diesesittlichePflicht-Imals
unumstöslichgewisse,allgemeinerkannt wer- -

den? woher die Pflichtenerkannt werden«die ein
-Menschsichnur selbstausiegenkann? welchesder

Grund diesesUnterschiedssey?..Die erstereFrage zu

beantworten, istfvonje her der·Zweckaller der Be-

mühungenderer gewesen, welcheüber Naturrecht
gedachtund geschriebenhaben, ünd worüber alle die«"
feiltern und neuern Uneinigkeitenentstanden sind.
Wenn man nur hierüberden Streit erst gehoben
hätte,mit dem Unterschiededer Zwangs-und Tie-
bes Pflichtenwürde man denn baldfertig werden;

’

Eben so scheint»dasvom Herrn Sulzer angegebene.

Kennzeichender Zwangspsiichten«,daßes diejenigen
seyn, welche zu einem Gesez gemachtwerden kön- -

i

nen, nicht zureichendzu seyn, theils weil es nicht
bekannt ist, nach welcherRegel die eine Psiichtein
Gesezwerden kann, die anderes-aber nicht,,und
theils,weil nachder bürgerlichenGesezgebungdieBe-

incheilunggeschehen-«soll.
»

J
,

-
s

J So stehtsesj noch jezt unter den SsTiakuralistemv
Keiner hat Ausschliessungsweise’vorden übrigenfür
seineMeynung ein Borzugsrechterhalten, wenn

es möglichwäre,dergleichenzu erhalten, wem wür-

de es alsozu Ver-argen seyn, wenn er auchseine·Mey-
snnng vortrüge,und seinenGründen gemäßsich
seinSystem ausbauete. ·

«

s« -
,

. 7.
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Sollte es wohl möglichseyn, eine Art
des wisiknschaftlichen Vortrags der na-

türlichenPflichtenzutreffen, welche weni-

ger auf jene eingewurzelreStreitigkeiten
Beziehunghätte, und eben daher auch we-

niger Wiederspruch veranlaßte-. Freylich
würde eine neue Bahn zu machenseyn, siemüßte

.

aber die paralell Linie genau halten, wederin die
alte strittigeBahn zurücklaufemnochauf einen an-

dern Abwegabirren. Die Wichtigkeitder Sache
würde dieseMühenichtunbelohntlassen, und·jeder
Versuchdarin würde seinenNuzzen haben.

"
-

«

H. s.

Ehe ichdie Quellen dieses Systems-,und die
Form des Vortrags selbstanzeige, will ichnoch
vorherzwo Fragenbeantworten.

·

Die ersteFrage ist; ob es nöthig sie , die
vollkommne Pflichtenvon den unvoll owns-

nen pflichten zu unterscheiden? Wenn mich
s

der-·Oberherr-,als Gesezgeberin einer bürgerlichen
Gesellschaft,fragt, sowürde-ichmit Herrn Sulzer
ja antworten, weil hieraus die Regelentsteht,nach
welcherder Gesezgeberbeurtheilenkann, fürwelche
Handlungen der BürgersichpositivGesezzeschicken,

»-

nemlichfür die, welcheZwangspflichtensind«Wenn
ich««aberdasNaturrecht abhandelnwill« ohneRück-
sichtan die gesezgebendeMacht des Oberherrn der

bürgerlichenGesellschaft, blos in Rücksichtauf den,
der Pflichtenerkennen und erfüllensoll, und auf sei-

-
- nen
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nen einsamen,geselligenFodergesellschaftlichenZustand,
ohne Unterschiedder Nation , Religion und Regie-
rungsform, so glaube ich, daß jene Eintheilung

«

überflüßigsey. «Denn erstens, als Pflichteneines-

und ebendesselbenvernünftigdenkenden"undhandeln-.
den-«Mannes betrachtet,schreibenbeydeArten Hand-
lungen Vor, welche»fürihn moralischeRothwendigi
keit haben, ohnedaßgesagt werden könntekdaß in

'

Ansehungihrer innern Beschaffenheit,oder in Anse-
Hungder Stärke itzrerVerbindlichkeitveinUnter-

schiedda wäre-,indem dieunvollkominne Pflichtso
gut eine Pflichtist, alsdie vollkommne,»und sostark
Und stärkerseynkann,als die Voilkommne,jenachdem.
der Zustand des Handejndenbeschaffenist. Wer

kann wohlabstraktisisch genommenfragen , ob es

stärkerePflicht sey,dem Nachbar das Kleidzu lassen,
«

welchessein ist , odermein Stück Brosdt aufzuessen,
Um mich zu sättigen,wenn man nicht auf den Zue-

’

standsieht,worin der Handelndesichbefindet, nach ,

welchem,wegen der möglichen-Collisionen,eine Voll-

kommne Pflicht, eine unvollkommne und umgekehrt
- werden kann, Ein anders ists besi)Pflichten«wel-

. cheich dem andern, oder diesermir zu leistenschul-
dig ist-,·wenn von einer und eben derselbenHand-
lung die Nede istz.B. ob die Pslichtstårkersey,dem«

armen Cajus zu seinerUnterstüzzungto Rthlu zu·

geben, oder ebendemselbendieseals Schuld zu· bei
- zahlen. Hier ist freylichvollkommne Pflicht stärker,

als unvollkommne, weil doppelteMotive da sind,
’

sowohlder Liebespflicht,·die Betrachtung der Hülfss
bedürftigkeit,lbey meinerMöglichkeitzu helfennnd

besymeinen Mittleiden,als auchderswangspstlchh-

-

-

« des -
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«

des Caiue Noth, die ihn zum Gebrauch eines

Zwangsmittelnaus-fordert.. Im vorigenFalle ist der«
«

Unterschiedder XPollkommnenund unvollkommnen

Pflichten,wie der Augenscheinlehrt,unnöt-hig.-Jn
dem andern meyne ich auch so, obgleichdie entge- «

sengesetzteMeynung anscheinenderist; denn der
weiseund tugendhaftCMannwird die Liebespflicht
eben so richtigerfüllen,zals er die Zwangspsiichter-

füllt, nur der Bösartige wird kühnauf den Unter-
schiedder Liebes-und Zwangspflicht, blos die les-
tern beobachten. Der· Einwurf, daßvielleichtfür
bösartigeMenschendas Naturrecht am nothwendig-
sten,- nnd alsdjener Unterschiedder Pflichtennöthig
»seh,paßtnicht, weil durch den UnterrichtdesRa-

turrechts der Bösartige aufhörensoll, es zu seyn,
der UnterrichtohnediesenUnterschied,und die dadurch

«
gescheheneBildung zum Vernünftigen, hat sodann-

für ihn den Unterschiedwieder- unnöthiggemacht.
-

.

Anm. t. Gemeinhin theilt man nur die Pflichten gegenden

Nächstenin Liebes-nnd Zwangspsiichten ein; und ohn-

eraehtetdiesetnnr in Ansehung der Form geschieht-,wie

die Pflichten ausgeübtwerden- so hat man doch die

Pflichten ihres Materiale noch getrennt, in Moral nnd

Nenn-recht Wiennschicklichedoch hier ist überhaupt
der Ort nicht«»sichausführlichüber die-seDistinktion zu

erklären«ichwill lieber jezt fiir mein System arbeiten.

Amen-. Ganz besondereist die Mehnung eines gewissen
Naturrechtelehrert, welcher zu den Zwange-pflichtenkei--
ne Bewegungckgriindeerfordern will. Sollten denn im

,

sogenanntenäussernRechte alle vernünftigeBetrachtun-

gen verbannt seyn- blos die Furcht vor Gewalt allee

in allen fern- allein Rechtmäßigkeitder Handlungen)

: niirkene
s. p.
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Die zwote Frage ist; ob es gut sey, oder ich -

solltevielmehrnach geschehenerEntscheidungder er-

stern fragen, ob- es auch-schädlich«siy,zdie,
- natiirlichen pflichten »in vollkommne-und

unvollkommneznunterscheiden? Jch glaube,
daß dieserUnterschied,in. so fern er den Weichen-
den Grund der Trennung der Moral und des Ra-

turrechts enthalten soll, nichtallein eins Fehlerder
·

Methode, sbndernauch dem System«der natürli-
-

chen Pflichtenselbstschädlichsey.»So methadisch
er auchgemachtzu seynscheint,«so ist er dochwieder
die Methode, weil dadurch —-- nach dem Sinn der
neuern Naturalisten-— Moral und Naturrecht, und-

also Wahrheiten, Regeln nnd Pflichten getrennt
— werden, die zusammengenommen, und in einerlen

, Art einem jedenMenschenUnterricht gebensollen,
und zwar so, daßsieeine JoollständigeUnterweisung

·

für den Vernunftigensind. Wie leichtkönnen nicht
auch Berwirrungen daraus entstehen, daßeinund «

eben«de·rselbeHandelndebald nach diese.Grund-
scizze,bald nach jenejzinblickensoll, wodurch ihm
VernünstigeHandlungenschwerer,und moralische
Fehler leichterwerden. Das System der natürli-

chenPflichtenwird, ohnedaßdie unbollkommnen
—zugleichmit den Vollkommnen vorgetragenwerden,
mangelhaftseynmüssen,weil nicht alleineine Hand-
lang, nachGrundsäzzendes gewöhnlichangenomme-

s

nen Zwangsrechts,"rechtmäßi-g«ist,die nach dem in-

nerlichen Rechte des Gewisseanverdammt wird-
sondernweil auch aus« einer unpollkommnenPflicht

-.
"

eine
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eine vollkommne,und aus der voilkommnen eine un-

vollkommne werden kann , wie der nachfolgendeUn-
terrichtausweisenwird. Würdensiedaher getrennt-,

"sowäre weder die Lehredes Raturrechts, nochauch
die Lehreder Moral vollständig., Ich will ein Bep-
spielvon behden geben. Wenn Cajus die to NthL

. die ich ais Schuld von-ihm, als eine vollkommne

Pflicht zu fordern habe-,nicht ohneVerlust seiner
ganzen Zufriedenheitund Glückseligkeitmir abzuh-
len kann, sokann er auchnichtdurchZwangsmittel
angehaltenwerden, selbigezu erlegen; vorausgesezt,
daßich nichtin der ähnlichenVerfassungsey, diese «

— w Nchl. ohneVerlust meiner eigenen Glückseligkeit
nicht entbehrenzu können. Ferner;

"

dem-dürftigen
Sempronius Allmosen zu geben-, ist so lange nur

eine unvollkommne Pflicht, als«er nochandere Mit-
tel hat, sichaus seinerDürstigkeitzu helfen, so hakd
aber diese fehlten, würde er Zwangsmittelgegen »

michanzuwenden berechtigt-seynztund würde sich
als«Bettler, den Degen in sder Hand, vor meine-.-

Thüreeinfinden.
"

.
.

Und was ist denn auch-wohldasSystem des Na-
turrechts gebessert,wenn die unvollkommne Mäch-
tendafoon ausgehenmüßten? Sie hindertennicht,
schadekenauch nicht, folgiichblos der Methodewe-

gen so ausgedacht. »

-

-

Anm. um sich ans fluchenVerwirrt-new in helfen, unter-

scheideneinige Lehrer des Naturrechtøin n erlichee

—
Zwangsrecht nnd äusserlicbee Zwangs-
rechtz ienee entsteht- wenn eine Mich-r aus dem Ge-
biete Oer Liebespsiichtin das Gebiet der Zwanges-nich-

-

» ten herüberwandett.«
-- -

B
«

'

'

14

ge Ic-



18,

"

Einleitung.

s. 10.« «

.

Alsowürde wohl die gibtheilungder Moral .-

und Namrrecht aufgehoben werden müssen?
oder solltendochVerschiedeneGrenzen fürbeydeabge-
stecktwerden können? Wenn man sichunter der Moral
eine Wissenschaftvor-stellt, ewelcheWahrheitenvor-

trägt,die eineBeziehungausBeförderungmoralischer
Glückseligkeithaben,IUnter Natur-recht aber-die

Wissenschaftvon den Regeln, wornach beurtheilts
werden foll, welche Handlung in jeglichemFalle
Pflicht sey, so kantiLfreylichsolcheAbtheilnngstatt

haben, ob gleichichkeinen sonderlichenNuzzen da-

von einsehe;-Wae aber die Grenzen von beyden
«anbetrift,somüßtenirr-der Moral nie andere , als —

solcheallgemeineWahrheitenvorgetragen nnd nie

Von Psiichten geredet werden, es mögen Unvoll-
kommne,,oder insbesonderePflichtengegen sichselbst
seyn, als welcheman mehrentheilsdahinzu verwei-

sen pflegt-:dahingegenmußim Naturrecht blos von

PflichtendieRede seyn, das heißt,es müßtege-

lehrt werden , wie jene,in der Moral allgemeinvor-

getragene, Handlungen betreffendeWahrheitennach
den Umständendes handelndenmoralischnothwen-
dig werden können , und es müßtenRegeln gegeben
werden , nachwelchen beurtheiltwerdenkönnte,wel-

,»chesvon jenen moralischenWahrheitenjedesmal die

Pflichtsey, die zu beobachtenwäre,ohneUnterschied
der vollkommnen,oder nnvollkomxnnenPflichten,
der Pflichtengegen sichselbst, oder gegen andere.
Dieses wird auch um so leichter geschehenkönnen,
jewenigeres nöthigist, die Pflichtenselbstzu lehren

, «-

sz ,
,

«

»

-

»

.

, als
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als Vielmehrder ganze Unterrichtim Vortragejener
«

Regelnzu sei-senist. »

«

.

s-«

sosplro f»i« «

s

« Die Grenzen des Natur und - positivrechts
- laufen weniger in einander-,obgleichmanvon jeher,

das ist, schonvon Grotius an, dasselbeinrmerin
Rücksichtauf das Positivrechtbearbeitet hat«Mon»
lseylgetnichtnnt die Naturrechtsgrundsåzzedem positi-
ven Rechte, und sieht es als schicklicheEinleitung
zu demselben-an sondernsuchtViele Lehren;die blos

»

-

auf Positivgesezzegegründetsind, indem Natur-.-
rsechtewieder aufzunehmen,und auf die, in diesem

«

gewöhnliche,Weise zn bearbeitete und vorzutragen.
«

Wenn man es nnchsnicht als einen wechselseiti-
gen Einflußansehenkann , auch es ungegründetda-

für ausgegebenwerden würde-,so laßtinan dochdas
Natur-recht dem Posititsrechtedie Form, nnd dieses
jenem Materialien leyhen.·Das erste will icheher-,
dochauch nur zum Theil zugeben,«das lezstereleug-
ne,ich ganz. Hierübermuß ich mich erklären-.-,
Das Naturrecht lehrt Pflichten, die jeder Mensch
als Mensch hat , und welche unverändert,
auch in der bürgerlichenGesellschaft, bey Tilgt-n
gültigbleiben, so daß sie durchGesezgebungwe-· .

der aufgehoben,noch abgeändertwerden kön·nen,·»

ja sie-müssenVielmehrvorattsgefeztwerden.
"

Der

Gesezgeberrichtet sichdaher darnachbey"Entwer-

fung der- bürgerlichenGesezze, und der Recht-skep-
rer bey der ErklärungundAnwendungseinerWis-
senschaftzbeydesezzeneinen grossenTheilder Na-

"

. «2 , sur-e «
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turrechtesåzzevoraus. - Die Ausübungderjenigen
MitürlichenRechteaber, welcheZwangsmittelerfor-
·dern,» istsdurch bürgerlicheVerfassungaufgehoben
worden« dadurch daß Gerichtspläzzeangeordnet
sind, wo jeder Pflichtvergeßnerzur Beobachtung
seinerPflicht zurückgeführtund der Beleidiger be-.

straft,wird. lWartnun das zweyte betrift, so ist es

nicht genug zu verwundern, wie ganze Disciplinen
der positivenNechtswissenschastindas Naturrecht
hineingebrachtwerden,"da siedochganz hypothetisch
sind, und auf die bürgerlicheVerfassungberuhen,
und nach-ihrenGrundsäzzensowohl, als nach ih-- :-

ren Begriffen blos vom Willkührdes Oberherrn
«

oder der Unterthanen abhängen. Allein der

Augenscheinlehrt es auch-,»daß-diese, in das

Naturrecht aufgenommene,Disciplinen und soge-
,

nannte Theiledesselbennichts anders sind , als nach
philosophischenRegeln verfertigteDesinitionendes

positivenRechts und mit Philosophiehergeleitete
Folgerungenund Lehrsåzze,wovon der Mensch,nach
seiner gesundenVernunft und blossennatürlichen
Bestimmungen, nichteinen Buchstabenweiß.

H. 12.

Diesemallem nun zufolge,würde genau bestimmt
werden müssen,ans welchemGesichtspunkte
der Mensch betrachtet, was gelehrt wer-

»

den, und nachwelchem plan der Vortrag
geschehen müßte. Der Gesichtspunkt, nach
welchemder Menschbetrachtetwerden soll, kann

keinanderer seyn,, als die Natur des

Menschenh,na «



.
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nachallen ihrenBeschaffenheiten,Verhältnissen,
Fähigkeiten,«Kråften, würklichenund möglichen,

«

Vollkommenheite-n»,s«nach ««ihrer.»Bestimmungfür

dieses und das-«-zukünftigeLeben, der Mensch nach
"

seinemnatürlichenZustande, sowohlder EinfamXx
krit, als Geselligkeih und der Gesellschaftxnnd«

endlich die inXdie Natur gelegteTriebe , «und mit
vernünftigerBetrachtungüber Fähigkeitund Aus-«
bildung zur Vollkommenheitnach Mittel und Ab-«

sichtengeordnete möglicheGeschäftigkeit.«Alles
was auszernatürlichsich-bei)dem Menschen-befinden-

könnte,seineblos durcheigenenoder fremden Will-
. kührerzeugte Verhältnisseund Zuständegehören

nichthieher." » ,

"

l

§. Itz.

Die«natürlichenPsiichten,»welchegelehretwer-

den sbllen, müssennun blos nach jenen Gesichts-
punktenangezeigtwerden, oder vielmehrdie Regeln,

- zur Beurtheilung der verbindlichenHandlungennur

inVBeziehungauf die, der Nascr gemässe,Absichten
"

bestimmt werden. Da die Absichten, welcheMen-

schensichzu bewürken borsezzen, hiernicht Anschlag
kommen können, sondern nur die, welchesie,durch

N

Natur und Vernunft aufgefodert,zu erreichensu-
chensollten, so werden auch die hier vorzutragende
Lehrennur auf dieseAbsichtenihreganze Beziehung
haben. EinzelneHandlungen,»«oder einzelne»natür-»
lichePsiichtenkönnen nicht anders, »alsin, abstrakto
vorgeschriebenwerden, und gebendaher nur immer

, z « einen

-
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eine-n tmgewißenUndunbestimmtenUnterricht;unsre
Ziegeln aberi müssenauf jedenconcreten Fall passen,
und sichereWegweiser zu der jedesinaligenPflicht
seyn-, Wenn- nnr lauter solcheRegeln vorgeschrieben
werden, welche nie der Natur und Vernnnft einen

Zwangnuflegen,-nichtnatürlicheTriebe unterdrücken,
nichtvermsmstigeBetrachtungenVerdammen,sondern
«anftzeifen,untersiüzzen,,nicht natürlicheZustände
«- iind Verhältnissegewaltsam umcindern, sondern

»

Voxanssezzennnd ordnen, so werden siesüreinen ie-
den über-zeugend, und anzuwenden leichtseyn. Ein

«

System—"de8s-Raturrechte,welchesein Jnnbegrif
von Naturgesezzenist, sowie es gemeinhinerklärt
und vorgetragen wird , hat schondas Geprägedes

Posic«lvrei:hts,welchessoein InbegriffVon Gesezzen
ist, und verleitet uns zu der unrichtigenVorstellung,

Z daßnatürlichePskichtenoder Gesezzein abstrakten
ausserder Vorstellung dessen,’welcherpflichtmäßig
handelt, statt Haben-könnten.Diesesist aber, wo

nicht eben ein Grund - Jrrthikm, doch ein Fehler
«

der zu· tin-richtigerBeurtlgeilungiowohlzals Beobach-
tung seiner Pflichtenführ-et,öfters aber zu Verwir-
rung der Pfiichten, die sich-sooft nachden Umstän-
den abåndern,Gelegenheitgiebt.

»H.14
«

Aus dem gesagtenerhellet, wie nun der

Vortrag dennanirlichenpflichten beschaf- .

. sen music. Die Ordntmg seydie- natür-
- ,Itchsie, so wie die innern und äussernBeschaffen-

«

«

.

·—

. heicen
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«

ozs

heitendesMenschen,einzelnoder nachjeglichermög-
lichenVerknüpfunges erfordern;».derUnterricht
sey- vollständig, deutlich und über-zeugend-
ohneUnterschiedder Religion, oder Negierungssorm,·
ohne Rücksichtaus Systeme oder Vorurtheile. J- I

Auch bedarfes keines allgemeinenGrundsazzes,
woraus die natürlichenPflichtenhergeleitet,und wor-

«

auf ihre Erkenntnißwieder zurückgeführetwerden

müßte, wie sonst unter den Naturrechtslehrernso
gewöhnlichwar. Leiderhabendie- mehrestennur einen

allgemeinenmateriellen Saz, woraus alle natürli-

chen Pflichtensollenhergeleitetwerden können, ge-

sucht,«und wenn sie ihrerMeynungnachdergleichen
gesundenhaben, auch geglaubt, es sey damit das

meiste geschehen. Allein weder die bishergesund-
. nen Såzze sind der Art, daß es nicht eine Menge
Naturrechtssåzzegäbe, die daraus nicht hergeleitet
werden können, noch ist es glaublich,xdaßein Saz
einer Wissenschaftstatt sinde, worin allezu der

WissenschaftgehörigeWahrheixenstecken.Eher ist
ein formeller Grundsaz anzunehmen, daß heißt,
ein Soz; nachdessenAehnlichkeitandere Såzze ih- ,

rer Wahrheit nachbeurtheiltwerden sollen,«oder um

künstlicherzu reden, es müßte ein . allgemeiner
Medius Terminus seyn, aus welchem die Hand-
langen; als natürlichePflichten beut-theiltwerden

müßten; folglichnicht, wie jene glauben,»eine .

Propositiomajor. ,

.

»

«

- Ehe aber diese Quellen aller natürlichenPflich-v
ten angezeigt werden,’ müssennothwendig alle
die Grundsåzzeder Moralitcit Vorgetragen wer-

den; auf
«

welche sich menschlicheHandlungen
"

—·
- B 4 grün-
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griinden,’-"yasxistkes mußvorhereine allgemei- .

ne Theorie der naciiriichen Pflichtenvor-aus«Ä.
»

, geschicktweeden»,welchein einer allgemeinenRö-
handlung. die ganze Wirksamkeitdes Menschen,
nach-·Seibstthåtigkeik,Willkührund Freyheitund
die daherrührendemögkjcheHändlungSartbestimmb-

« Ist man Hierineinig, so bedarfdas· daraufgebau-
te System keines Streits, so wenig es Zweifel
mit sichführenwird.

( Allgemeinesz



-

.

-
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Allgemeine
»

Theoriedernatürlichen
«:--.Pfltcl)-te"n.jsz

« «

Erster Abschnitt.«

O

»

Von den innern Beschaffenheitenund
Verhältnissendes Menschen,und von

"

«

der Vollkommenheitdesselben
«

«

"§; »1.,
«

ImMenschenunterscheidetman Leibund Seele,
«

,

als zwey wesentlicheStücke , die durchihre
-

genauesteVerknüpfungdas Ganze des Menschen
darstellen.«Jenen, sagt wan, empfindeman , und

gründetdaraufdas Urtheilvom Daseyndes Körpers.
«

Dieses-meinKörperist·eine Maschine mit dem

künstlichstenMechanisnzus durchweht, .zu einer

Menge,»und zur unbeschreiblichenVerschiedenheit
von HandlungengeschicktUnd ausgelegt.« Einige
Aeußerungen,s"eiiierWirksamkeitscheinenvon ihm
ganz allein herzurichten,andere scheinenvon einer-,
vom Körperverschiedenen, Kraft gewürkt,oder-

dochbegleitetzu werden« DiesemScheine nachzu

urtheilen, vermittelst des logikalischen
Gesezzesßk,

««

s.

5
s -



wenige-nTheoriedeenaniklichmpflichten
"

- I

. daßvon der-Verschiedenheitder Wirkungen,
anfd»äeVerfcl-)iede1s1heit der Ursachenge fchloß
sen werde-n könne,kommt man auf den Gedanken

«

einer in uns wohn-enden,von der blos körperlichen
'

verschiedenenKraft, die man Seele nennt. Weder -

-

aus dem Begrif, den man sichVon der Seele
macht, noch aus der Erfahrung; dürfte jemand
das Gegentlgeilzubeweisenim Stande seynz

§. 2.

,

f

DiemöglichenArten der Wirksamkeitdes Kör-

pers bestimmenseineFähigkeiten,von welchenei-

nige durch Uebung zn wundernswürdigenFertig-
keiten erhobenwerdenkönnen. Fertigkeitenin al-

s len Arten Von Arbeiten ,
— das besonderskünstliche,

· abgerechnet,———im laufen, schwimmen,tanzen, fech-
ten, teuren, voltigiren, jagen, ringen; Manti-

ren, springens-lgören,sehen, riechen, schmecken,
fühlen;Unempsindlichkeitgegen die Witterung und

«. das Clima,. Ausdaurung in der Arbeit, im Hun-
ger und«imDurst —- kann ein jederKörpererhnltem

Die Menschen würden viel vollkommner seyn,
wenn siees nichtbey der blossennatürlichenAnlage
ihresKörpers,nnd deren gewöhnlicheund gelegent-

«

s

licheAusbildung nur bewenden liessen.
’

Die der Seele zukommendeMöglichkeitzu wür-

ken,- ihreKraft, oder die Kraft, die wir Seele
nennen ,«-kann.sichauf VerschiedeneArt äussermdas

sist, siehats-overschiedeneFähigkeiten,alsverfcbiedene-

Möglichkeiten,fich-zn äussern,dientenauch nzohl
« '

·-

- Meiste
f



1.2rbsch.V.d.imaseschaßtdenn-usw«sag-
Kräftezu nennen pflegt;Empfindungs,Einbildungs, .

Dicheungs,Gedächtnißkrast,Kreisezu attendiren,. ,

zu reflektiren»zu kombiniren,zu abstrahiren, Vers -

stand, Vernunft und-Freyheit.
-

.

-

»Beyde,diesermein Leib, und meine Seele, sind-U
in der genauestenUebereinstimmungihrerWrirkk
famkeitem Die Art dieserHarmonie,««ist unbe-

greiflich-;ob es na«türlicher.Einsiuß,oder Einwur-

—kungsey, oder von Ewigkeitdurchgöttlichen-Nath-
schlnßvorher-bestimmteharmonischeFolge der Zu-

«

stände, oder gelegentlicheEinwürkunggöttlicher
Kraft, kann uns hier gleichseyn.

»

-

«

Diese Uebereinstimmungkann durch Uebunger-

höhetwerden, besondersdurchVervollkommungder

sinnlichenWerckzeuge,deren sichdie Seele zu ihrer
Vorstellung bedient , und durch-Vergrösserte.Beweg--
lichkeitund Empfindlichkeitdes Körpers»nie-durch
die Seele ihreVorstellungenwieder fortpflanze.

Da es theilsErfahrungen,theilsrichtigeSchlüsse -

zeigen, daß die Wirksamkeitendes einen Theils
zugleichWirksamkeitendes andern Theils sind, es-

«"«magnun seynals wahreWirkunger oder als Vor-

aussezzungen, oder als Gelegenheitsgründe,und

eben hieraus folgt-,daß die Unvollkommenheitdes

einen , die Unvollkommenheitdes andern wird, so
ist es «"nothwendigalles zu vermeiden, was die-
Wirksamkeitdes, einen Theils schwächenkönnte.

. s· Si .

Vermögedieser genauen Ueberrinstimmungdek«
WirksamkeitendeyderTheilesinddie Vorstellungen ,
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der Seele die Gründe sit-andern innern Handlun-
«gen,aber auch eben fo oft zu äussernHandlungen.

In dem Körperliegennoch Aufforderungen
zu Gandlungenx welche gewissein den innern

Bau des KörperssichgründendeBewegungen,oder

Veränderungensind. Ich will sie»mit dem allge-
meinen Namen Triebe benennen, und in der Fol-
ge die Arten Reiz , Instinkt undNeigung un-

terscheiden,welche alle zur Erhaltungund zur Ver-

vollkommungseinerselbstanführen;
«

«

,

»- h. 6.
«

,

.

, L

Ein Trieb,j der Erzeugung-strich nnd die

voraus-liegendeFähigkeitim Mechanismus desKör- -

pers gegründet, macht, daß ich aufhore allein zu
"

"feyn, wenn ich es nicht seyn will. Ich kann es

--mehrmals«wollen,und wenn die Natur weder bek)
der Gehülsin,sder ichbedarf, noch bey mir ihren
Lan «åndert",so kann ich eine ganze Reihemeines

Geschlechtsdarstellen. .

-

«
—

»

,

Es ist dies der einzigeTriebsder nichtaufSelbst-
erhalkungund Selbstvervollkommunghinzielt.

s. 7.,
« Allein ich«bi«n-nicht der erste, welchererzeugerz

es ist schoneine grosseMenge Menschenda, ohne
daßich erzeuge·habe,s«die alle-nachVerschiedenheit
der Dauer ihresDaseyns,. entweder-als meine Vä-

ter, oder als meineBrüder, oder als meine Kin-
der angesehenwerdenkönnen. Alle findmir dem -

Wesen und derNatur nach·bollkommenähn-
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.

lich,und-ichstehedahermit ihnen in einem ganz

gleichenVerhältniß. -

-

«

,

Wenn ich nun die ganze Reihe derer, die vor

mir erzeugt haben, damit vichendlichabstammte,
zurückdenke, so komme ich endlich-einmalauf das

Ende , oder vielmehrauf den Anfang. s Wermacht
ihn? Gott. - Dieses höchsteWesen ist Schöpfer
und Erhalter der Menschen. Meine Verhältnisse
gegen ihnfönnensowohlaus der erstenErzeugung,

als aus der gegenwärtigenErhaltung, weil diese
als- meine augenblicklicheErzeugungangesehenwer-—

den kann, bestimmtwerden. -

«

E

,

«

bg 90
-

«

.

sDie Verhältnisse,welcheichgegen- die um mich
lebende Menschenhabe, rührenentweder von dem

blossenNebeneinander»seyn, oder von besonderer
Vereinigungeiniger zu einer, durch gemeinschaftliche -

Kräfte zu bewürkenden,Absichther. - Daher kann .

—-

ich mich in einem dreyfachenVerhältnissebekm ten-
als einsamen, als geselligen, und als ge ell-

«

schaftlichenMenschen und beymir Zustandder

Einsamkeit, der Geselligkeitund Gesellschaftun-

terscheiden.
«

Unter den gesellschaftlichenZuständenist- der
blkrgerlicheZustand der gemeinste-,welchemman

-

den natürlichenZustand — das ist·kein anderer-·»

als der einsameund gesellige—- entgegen sezt.
, ·-

-

sz
»

§.10,
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10.«
.

,

Die ganze, ausserdem Menschen« um mich
lebende loder todte Natur scheintzu meinem Dienst
gemachtzu seyn, und ichkann mich und meine Ne-

benmenschenals die ansehen,"zu deren Genußoder -

,«Herr-schastalles dieses bestimmt ist. Mein Ver-
«

sstand macht mich zum Herrn der Natur , und

bereitetmir alles zum Nuzzem Was mich sonstin«
einemAugenblickVerderbenkönnte.-

,

Die Dauer meiner Existenz ist, aeaen die
Dauer des Menschengeschlechtsund der Natur-, nur

"

als ein Augenblickanzusehen. Mein Körperist, -

als ein zusammengeseztesDing , der Trennung,
oder wiees bey lebenden Körpernheiße, dem Tode
und der Verwesungunterwoisfem- Daß mein Kör--

per sterben werde, ginubeichgewiß zuseymeben

sowie; daß er verwesenwerde. Bendesschliesse
ich mit der größtenWahrscheinlichkeitaus-dem Tode
nnd der Verwesungder vor mir gestorbenenmir voll-

kommen åhnlichen.Ausder Struktinz und, innern
Beschaffenheitdes Körpers ist sreylich weder Tod

noch Verwesungsichtbar,weil der jedesmang Ab-

gang sder Kräfte durchNahrung und Ruhe wieder-

» ecsezkwird. Deswegen kann aber dochein Keim

des Todes im Körper Versteckt"sseyn-;nnd wenn es
«

auch nichtwäre ,- so hieithmir dochkein-eHosnmig,
daß ich Unter zdemMenschengeschlechtdie kiixzige

-" --Ausnah-"memachenwerde. , .
.

.

-

«

t?2.
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’

i»
v

Is2sz0
«

. .

- Aber, ob die Seele sterben, verwesenwerdh
«

daswissenwir weder nach dem Begrif; den wie »

uns einmal von der Seele gemachthaben-,zudem
ken, nochaus irgend einer Erfahrung zu schlief-
senz wenigstensfolgt es nicht ans dem Absterben
des-Körpern Tod der Seele müßteVermeh-
tung ihrer Kraft, ihrer . einfachen Substanz
seyn. Ich glaubedieseVernichtungnicht nur nicht, «-

sondernhabeGründe, aus den Eigenschaftender"
Seele, Verglichenmit den Vollkommenheitennnd

muthmaßlichenAbsichkendes Schöpfersder-Men-
. schenhergenommen, für wahrscheinlichzu halten,
daß die See-le ewig leben werde Denn erst-
lichfolgtes nicht,daßder Theiluntergehe, blosweg

. gen der Trennung von den übrigen;nnd zweytens
mußes dochwohlmöglichseyn, daßdie Seele allein
existire, oder es müßtejemand beweisenwollen ," es

seyunmöglich,und wer«kann das? Ich weißwohl,
daßes nicht folge, daß das, was-in einem Nerus
existirt, auch«nach dem aufgehobenenNexus existi-
ren müßezallein wenn dochmein Geist keine wesent-
liche Bestimmungen von seinemKörperbekommt,
die erst durch Vereinigung mit dem, Körper ent-

stehen, welcherGrundsolltewohlda seyn, es win-
«

den die wesentlichenBestimmungendes Geistes,bei)
der Zerstöhrungdes Nexne mitdemKörper,aufhören.

E Iz.
'

.

. ,

,

«

Verliehrt denn dieSeele nichts,dnrchdie
Trennung vom Körper? Wahrschekdlich

.

«

«

nichts



l
« «

"

«
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nichts weiter,- als neue sinnlicheEindrücke, neue

Vorstellungen
«

»Die,alten gehabtenVorstellun-
gen werden nicht schwinden. An Jntenfion der

«

Kräfte, awDeutlichkeitund lebhaftigkeitderVor-

stellungen wird sie ohne Zweifelgewinnen, da

bean körperlichenlebensofviel Trägheit,Sthrung
und Hindernissesichäussertem s«

«

·

S- Tit—
-

Kann denn die Seele ohne Körper leben?
- oder bestimmterj -kann sie sichihrer bewußtseyn,

und kann siewürken2Sollte die Seele es blos mit

dem Körper seyn,sowürde folgen,daßihr Leben ihr
vBewußrseyn,ihre Wirksamkeitblos ein Accidens

vom Körpersey, und das ist absurd. Ob- sie noch —

ausser sichwürken könne? ;-ist eine andere·««Frage,-

-

i zu deren Beantwortung nicht Grund igenugda ist,
weil man wederaus dem Begrif, noch aus den

. von der Seele gemachtenErfahrungen-soetwas
schliessenkann. Vielmehr ist es den Philosophen
wahrscheinlich, daßein Schema perceptionum
die-VSeele umgebenmüsse,wenn sie neue Vorstel-
lungen.von sinnlichenGegenståndenerhaitem und ,

auf äussereDinge würkensoll.«
«

-
-

.

-

,
. IIO .

N

Sollte wohl eineZeit seyn«"«"wo«die Seele
«

ihren abgestorbenen, Berweseten «Körp’er«
»

wieder bekommt? Meine Vernunft weiß-da-
svon nichts. -Gesezt aber sie würde wieder damit

vereinigt, fu«-könntees unmöglichderselbefeymwes-

jnigstensmüßteer organischer,und
seinerngegi·-

-

«
-

«
«

«

Siru-
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«

Struktur nnchfeiner, wenigerträgeund zurWirk-

samkeitweniger behinderlichseyn, weil sowohlnach
dem Laufe der Natur-, als nach den, aus natürli- —

— chen Beobachtungenerkannten, göttlichenAbsich-
ten, der Tod und die Verwesungeine«VeWand--

iung und eins-·--Uebeegangzu grössererVoll-
kommenheit seyn muß: Und wasmacht
die Seele in dickerZwischenzeit? Nur nicht -

,

schlafen;weil-sonst das Denken ein Accidenuvom .«

s Körper seynwürde. ,
,

·

Allesdieses sindFragen die der Naturalist eben;

so gut zu beantworten wissenmuß, als der PHilw
soph und Tleologe. Nur in derxPhilosophieausführ-
licherAund in der Theologie, durchdie hinzugekom-
mene Offenbarungen,bestimmten

«

»

.

.

«
. §. "16.

Der Zustand der gegenwärtigenkörperli-v
- then Lebens ist ein Zubcreitungsstand zu

grössernVollkommenheitem derRaupenstand
der Menschheit. Hier ist Anlage, Ausbildung J

X

und Vollkommenheit, dort grössereVollkommew
heit und hijchsterGenußdesselben. Die ganze Na-

tur, welch-eum den Menschenlebt und wirkt,vgeht
dergleichenZubereitungsstanddurch, uin zu höherer
Vollkommenheit-,zu gelangen, und in einen neu-

en Zustand überzugehen.«
,

—

,

·

Vollkommenheit ist ldieUebereinstimmung
«

der wårklichenBestimmungen einer Sache
Zu ihrer Absicht Jm Menschenist Anlage -

,nnd Trieb zur Vollkommenheit, er darf nur die

Fähigkeiten,zu derenCBildung
die ganze »Na-

«

—

’ tiir
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·turdas ihriqebeytrågt,in steter Uebungerhaltenj
und den Winken der Natur und seinenTrieben sol-
gen. ,-

-

-

Der Grad der hier im körperlichenLeben zu·errei-«

s

·

chenmsgsichmVonkommenheiknßksichnichebesiim-
men. Absolutekönnen alle Menschengleichvollkommen

« -werden, weil einerley Fähigkeitenbey ihnensind;
relative aber, "in«,Beziehungauf Geburt , Erzie-
hung, Clima,"jebensorh Umgang, Gesellschaft,
und Art- der Geschäfte,entstehtgrosseVerschieden-
heitder Vollkommenheit, indem der eine dem Ziele
näherkommt, der andere entsernter bleibt, oder

gar Verfehit.
'

’
i

-

Wegen dieserVerschiedenenJndividuationen,kön-
nen Menschennicht seinerienGrad der Vollkommen-
heiterreichen; daher hoc jeder seineigenes Ziel,wei-

ches er nach seiner Anlage,Fähigkeitenund Umstän-
- den zu erreichensucht; Mehr ais dieseerlauben , ist
für ihn ttntnö"glich.s

-

Der Zustand,»inweichemein Menschsichbesindet,
mag nun seyn, welcher er wolle ,- so ist dochimmer

ein gewisserGrad der Voiikommenheitzu erreichen
mögiich,und es bieibc immer seine Schuld-wenn er

»

:

nicht-denGrad erreicht,der ihm möglichwar.

Zweeter



. Zweeter Abschnitt-Hsz

Bonsder Wsirkfamkeixdes Mensi,eu,
«

von Selbstthåtigkett,Wille-Ihr .

z Und Jst-endete

I. Von der-Wirksamkeit des Men-,
«

-

schen übel-Haupt.
»

I. I7.
»

.

-

DerMensch mußnicht sowohl-uls eonxemplas
. Ltives, sondern vielmehr als Wårksames,

sgefchäftigesWesen angesehenwer-den Die

ganze Natur »inihren kleinstenTheilenwürkt,eder
leidet in jedem Augenblick eine Veränderung,
und zeigt, eben so, wie eigene-. an uns selbstge-
mach-teErfahrungen-«da keine Vorstellung, oder

«

Gedanke , der nur irgend einigeBeziehungwieder

, anf..un.s-selb.sthat, ohne vergesellschafceteVorstel-
lungen-nnd Handlungenbleibt , daß der Mensch, -

vorzüglichein wirksame-ZWesen seyn sollte. Die »in

Unser-mKörper liegende Triebe , die Leidenschaften-,-
jeglicheErschüliterungnnd Schauer,, die durchVor-« .

siellnng eines Gegen-standes, durchErkemtrnißei-

nes Guts oder Uesbclsentstehen,dder sksjchzzudersek
ben vergesellschaften,

«

lehrendiesesnochsimehrxzaber
die Vorstellung von der allerderbstenWirksamkeit

«

des höchstenvWesen-s,der der Menschähnlich»zu»
werden sfuchensoll, fordertsung am stärkstenZur

GesÆftigkennufjes mag gnun anthwpelogifch»die-
:, ,

’ «

-

v

es Lsee
,-
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ser Begrif- vom höchstenWesenentstandenschn,
oder sonst aus einer Jdee der höchstenBollkomk

:

.menheit. H
-

-

« 4Deswegenwerden aber ContemplatioMBemü-

hung vielWahrheitenzu·erkennen,nicht herabgesezt,
«

Vielmehrsinddiesedas nothwendigeMittelzurWirk-
samkeit,weil dieselbedadurch ihre bestimmte,regel-

. mäßige, weitausgedehnteRichtungerhält.Bei)de,
Contemplation nnd Wirksamkeit, müssensodann
einerleyHandlungs-System bewürken , wenn wah-
re innere oder äussereVollkommenheitentstehensoll.·
Dadurch bauek denn« auch der Mensch die Stufe-,

.

"

welcheer zwischender Körper-undGeisterWelt hak,
und giebtsichden Adel, den erv durch Vorzügevor

- den niedrigernGeschöperund durch mehrereAehn-
lichkeitmit dem höchstenWesenerhält.

Laßalso,Mensch! ·deine.Erfahrung,-—deineKennt-
«

nissekdeine Wissenschaftdich zur-Geschäftigkeitan-

führen, und beurtheile,nur nach diesemgrössern,
oder kleinern Verhältnisse,ihrenWerth,- ihreNoth-
wendigkeit und Brauchbarkeit.UngebrauchteSchåzs

"

ze, sind nur Metall ohneWerth. sz -

iso-
Die Philosophiedes Naturalisten zeigtalso,· be-

ständig auf Wirksamkeit, aus Wirksamkeitdes
«

Körpers, und auf Wirksamkeitder«Seele. Der
'

ganze Körper mit sein-ei-Organisationund Trieben

«leidet,oder würkt Veränderungenfast in jeglichem
««

·2irigenb,lick,.stund dieGedanken der Seele bringen
"

. Bewegungenin..oder durch den Körperhervor. -

.

«
«

-.

,

.

»

v Die
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— Die Wirksamkeit desKörpers läßtsichdaherin«
drganische und MechanischeunterscheidenzDäc-

— se sind aus der innern Struktur des Körpers—er--

zeugteund fortgepsiante, oder durch die Kraft der

Seele gewürkre,—Be·wegungen;jene entsteigendurch
"

«

Eindrückeä ssererGegenstandes "Bey,desind-auf -

allgemeine I esezzeder einfachen, sowohl·«alszu-

sammengesezren Bewegung gegründet, und

bestehenin einer nothwendigen Folge der Zu-
si«ände,sunter welchender eine den zureichenden-

Grund des folgendenenthält.
)

f «"
Die Wirkungendes Körpers aufdie Seele gehö-

ren allezeit zu einervon beydenArten , indem sie —

entweder bis zur Empfindungskrnft der Seele
fortgehflnnåieinnere Bewegungen sind, oder Vermit-

telst der Organe durchäussereEindrückeverursachte
— Vorstellungen sind..

"

«

»

.-

Die Wirkungen der Seele sinstheilsAetjsseruns
gen ihrer Vorstellungskraft, und folglichinnere

Wirkungen,«theilsWirkungenauf den Körper,wel-,
chein Bewegungenbestehen: keine ivon beydenAr-
ten gründensichauf mechanischeGesezze,oder aus
einenothwendigeFolgeder Zustände,·sondern erer-
den mit blosserZufälligkeitVon ihr selbstgewürkt,
mit Selbstthåtigkeit, Willkåhr und Frexk
heit. Diese find als drey Stufen inspderWeing-

,

keit der Seele anzusehen, die bey der Körperkraft
«

nicht statt haben, welchenur selbstthätigwirkt, und

Jemde Einwürkungaufnimmt und fortpflanze.
«

Anm. Deswegen behaupteich aber nicht-daß drep Arten
geder Stuer der Wirksamkeit der Seele-« reaiiter

«

,

Cz sz sspunten
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unterschiedne Arten sind-«sie können«deswegen doch

. nur-.idenli«te·r-over unserer Porstelltmnnach unter-, .

«

schieden ftp-Is-
«

- .

Diesegedopp«este"«Wirksamkeitdes Menfchenist
berschiedenerGrade fähig, die these durch Uebung
der-einzelnenKräfte,theilsdurchsusammenstjmmung

-

mehrererKräer entstehen.Die-Kräfte der Seele und

des Körperskönnen,-einzelsn·’genom1nen,durchUebung
verhöhekkwerden; jene bis zu einen unbestimmten
Grad, diesebies zu den Grad der Vollkommenheit,
welchen-—der Mechhnismusdesselbenerkanbk.

Wenn nun beydeKräfte möglichstvewollkdmntt
sind,-so folgt natürlich,daßdadurch-denihrer Zu-

«

fammenstimmungHöhereGrade der-Vollkommen-
« Heitentstehen. ,

’

"

IT 20
Die drey Arten-der—Wi-rkfamk«ekt,Selbstthötfxps

’

Mk- "Wilkkührnnd Freyheitsind einander siebet-di-
nirt ,- sodaßFreyheitnichtstatt hat, wo nicht Will-

kühr,und fdiefernicht angenommenwerdenkann,
wo nicht-Selbstchåtigkeitvoraus- gefeztist«- Alle

dreysfindPrädikate der See-ex dem Körperkommt
-

blossSekbsiehåtigkeitzit.
·

II« Von der-«Selbsithätigkeit.
sz

(

»

.

«

-

« SelbstchåtigHeißtwas den Grund fei-
nett-·Wirksamkeitin stchsikbsthar; etwas-m-

esm die Uhr, Vesicanan Ente, »dasThier, der
.

»

·

Mensche
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f

Mensch. Selbsäthätigkeitist die innere Genüg-
samkeit die Handlung zu- würksenzwelcheWirklich
hervorgebrachtwird Beyde«,Körper und Seele

haben Selbstthåtigkeitznur-jenerhat sieXalsMa-«
schien-, und in so fern gründetsie sichaus eine

nothwendige Folge der-Zustände,da der vor-
(

,

hergehendeZustand den zureichendenGrund des
«

-

nächstfolgenden-enthält» Vey der Seele ist diese
sp

nothwendigeFolge«"nichtder Grund , send-eineine
innere Kraft, »welchezum Theil aber auch wohl
mit Nothwendigkeitwirkt. Die Wirkungen der

Einbildungekraftund die A usserungider-Seele beym
Resiekti. geben Beyspiel hiervon. Jene würkt

nach jenMwendigenFolge-;diesegeschehenvon

der innern Kraft,
«

;

Ob diese angenommene innere Kraft der Seele
«

von der Vorstellung-straftderselbenVerschiedensey,
geht uns hiernichts»an. Genug , man sehe-es ent-

weder als eine Modifikationder Gmndkrafh oder

als eine zwote Grundkrast der Seele an; und denn

mag es der -bestimmen, der bekannter mit-dieser
Grundkrastund ihrenModifikationenist«

«

«

Ill. Vom Wisllkiihu
«

-.

« I« 22d ,

« «

»

Wenn zn dieserinngrnGenügsamkeitzu handeln,
nochdie innere Möglichkeithinzukommt,die ent-

gegengesetzteHandlung zu thun, so heißtdie
SelbstchäkigkeitWillk «·hr. Dieser könnte auch -

durch innere Geniigsamkeit, von zwoen ein-

ander entgegengesttzten, zu einer Zeit gleich
möglichenZoondlungenCeinezu thun, erkläret

4 werden. .
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werden. Eine will-käl)rlicheHandlung ist UUN
eine Handlung,swelchemir jener innern Genügfamgl;

feie, als Von zwoen«enigegengeseztengleichmäglis
»,--"Ei)en,'islgewürkkworden.

«

-

-

( Die willkuhrlicheHandlungist allezeit eine selbst-
thåtigezabeereines weges umgekehrt, weil "die

felbiirhåtigeHandlung auch eine mechanische,spoder
eine durch nothwendigeFolgeder Zuständegewürkte
Handlungseynkann.

«

s

. LET-

» s» 2;.
·

-

Wenn nun unter solchenzwoen entgegengesezken
Handlungeneine gewürktwird , so muß——doch,da

beydegleichmöglichwaren, ein Grund da seyn,
wgrum vielmehrdiese, als»·die andere geschieht-v
Ein blindes Ohngefehr,ein Zufall kann dochwohl
nicht die Ursachseyn«. onst müßtedie ganze Freyf
heit, die ganze morai Wirksamkeit, und die

quoralischeVollkommenheitwoneinem Zufall ge-
würktwerden. .

-- ;
«

Von einer nothwendigenFolge der Zuständekann
, Z-

auch nicht die willkührlicheHandlung bewürki wer- k»

denL weil, wenn dieses angenommen Irpürde,-die i«

eszntgegengesezteHandlung aufhörte,gleichmöglich
-·

zu feyn. Ein äussererGrund würde eben diese
Nothwendigkeitmäckern Daher kann es kein ande-

rer, ais-T eininnerer, in der Kraft der Seele lie- ,-

gender Grund seyn. Deswegenaber können doch
vorhergegangene’Vorstellungender Seele, oder

finnlicheEindrücke,oderim Körpererzeugte Be-

wegungen eiwas dazu beytragen. Was, und wie
viel siebeytragen,solldie Folgelehren.

-

«
"

"

««

Anm.
«
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,

Anm. um,den Willküanohne alle Vermischungmit der
«

Frei-den«ohne die bean Menschen mitwürkendeVer-

nunft- ganz-rein zu erklären-werde ich so von ihm

handeln- wie er den meistenThieren zukommt-, Jster
erst »soerklärt- so wird es nachher leichten bestinmsäi
seyn- was Vernunft sep- und wie sieLilienmitwirk-
ken könne«

,

,

, «
, si. «’24. .

»

Der Grund der Anwendung des Will-·

kührs liege-entweder in dem Suojekte, welches
"

würkk,das hießein demVermögenselbst, welches
wir Willkührnennen ,

"

oder indem zuwürkenden
Objekte, oder in keinem von bendem Das lezkere
hat-nichtstatt, weil eine äussereUrsach den Willkühr
aufhebenwürde; das zweyte auch nicht, weil die

Möglichkeit-des-Objekksnicht den Grund der Wirk-
lichkeitenthalte-nkann; also bleibt das« erstere übrig(
Ob aber-»in dem blossenVermögendes Willkühr8,
wie diejenigenglauben,welche-vom subjektisischen

— Grunde reden, der Grund »der·Wirklichwerdung
liege, oder auchzugleichin dem-«was vor,, ben,und

«

- neben der willkührlichenHandlung sichbefindet, ist
wieder eine andere Frage. kBey «llkührlichen

«s

Handlungen, welcheauf Eindrücke imKWperzund
»

·

auf darin VorhergegangeneVeränderungentste-"«

lgesn,s«liegtder Grund der Anwendungdes Will-

kiihrsnicht imTlossenVermögen;beydenen Hand-
lungen aber , welche blos innere «Wirksamkeitder

Seele sind, als attendiren, resiektiren,-combiniren

u.s. w. liegt der Grund im blossenVermögen; in

diesemFalle ist Willkührmit Freyheikdurchwebt
oder wer lieber sosagenwill, mirFreyheikeinerleyx

C 5 Jn
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. Jn jeneniFalle ist es der Willfähr,welcherThie-

ren zukommt Der Mensch, in so fern er einen

thierischenKörperhae, istin Ansehungdieses Will-

kührs den Thierensgleich Wenn wir daher recht
bestimmt von der Freyheirdes Menschenreden wol-

len, so mußzuerst von diesem thierischen Will-
kiihr gehandeltwerden , bioo so, wie man ihn bei)
Thierenantrifr. .

«
-

In Ansehungder Seele. wenn man nicht ans
ihreVerbindung mit dem Körpersieht, könnten

also nur zwep Arten der Wirksamkeit,Selbstthäh
eigkeir, und Freyheir unterschiedenwerden ——«

die aber dochauch nur dem Namen nach unterschie-
den sind. Weil wir aber-hierden ganzen Men-

«
schenbetrachtet-, so müssenwir, um ausfåhrlich

X

. äussernGegenstands-ansdie sinnlicheWerkzeuge

alles hieher gehörigevorzutragen, den Menschen
zuerstais Thier, nachherals vernünftigenGeist be-

trachten, unddiesem gemäßden thierischen und

den vernünftigenWillkührunterscheiden-
., I. TI-

Gewissein dem Körper liegendeAufforderungen
zuwillkührlichenHandlungen, nenne ich Triebe-,-
oder Triebfedern des WillMth Weil sie
von Natur schon-, nichtdurch Gewohnheit, oder

durchKunst im Körpersind, werden sie natürli-

che Triebe genennt. Sie sind die Gründe, aus

welchenwillkühriicheHandiungenxentstehen,. ohne
welche der Wsilkkührsichnichteiussernwürde ; nnd

bestehenaus,drey-Arten.,- Reiz-, Instinkt nnd

Neigung. Wenn nemlich die Eiinvürkungeines

der

Gele-



-

II. Abs V.d. Wirksinnkdes Menschen.2e;"4 s
«

Gelegenheitsgrundder Wirkfamkcitwird ,- fo-nenne
«

ich die-darans im KörperfentstandneVeränderung
Reiz, z.-B. die Begierde-zu.fressenbeym Hunde, .

welche,anf Ausdünstungeneines sieischigtenKno-
,

chensentsteht;,-der Fischgeruchfür die Kazzenz eine

vor mir stehendewohin-bereiteteMahlzeit; der An-
blick einer Schöngeit »

-

-

«
Ist eine innere Bewegung—"—- nichtunmittelbar

aus der Einmärkungeines -ånssernGegenstands
entstandne Veränderung in meinem Körper der

Grund zur Anwendungdes Willkåhrs,so nenne ich »

«

ithnsiinkt z. B. Instinkt seinGeschlechtfortzus«
·

«

ganzen, Hunger, Müdigkeit-— ,

.

«

Und wenn endlicheine anscheinendunkörperliche
»Borstellung,die inzwischenVon mehrernehedern
gehqbtenEmpfindungenentsprossenist , die Urfach
der willkkthriichenHandlung ist, so nenne ich sfie
Neigung z; B. die Begierde des Jagdhundesz
beym Anblick des, Jägers.

«

«

S. TH. -

-

.

VermittelstdieserdreyTriebfedernwerdeichalsozu

Handlungenbestimmt, die dahin zielen,theilsmich
demObjektezn.nähern,oder das Objektmir zn nähern
oder mir zuzueignen;theils mich Von dem Objektezu-

entfernen,oder dass ObjektVon-mir zu entfernen, oder

dasselbezu»zerstöhren.«Man könnte dieseArt trill-
kührlicherHandlungenAbneigungennnd jene Zu-

neigungen nennen. -

,

Anm» Schade, daßdurcs die hier wieder tauchte Benen-

nung- Neigung-m das Worts-zn zwei-drang wird, ,

indem es sowohleine von den drei-enTriebfedern des Will-

Iührsunsrige-Talsaucheine Art willlühxlirdrrhandlungen
«

S» se-
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«

Die drey Triebfedern, Reiz-, Instinkt-und Nei-

gung können entweder einzeln, oder zwozngleich,
oder alle drey zugleichwürkenzentweder imit glei-
cher oder verschiedenerStärke; entweder alle aus«
ein Objekt, oder auf zwey, oder «andrey verschiede-

, ne,Qbfel-te." Hieraus entsteht eine grosseMenge
------von Arten willkührlicherHandlungen, welche-theils «

ihrer Quelle nach, theils der Stärke nach, theils —

,

idem Objektenach verschiedensind. »

«

Wir wollen hier einen Versuchmachen, die

Gründe-dieserverschiedenenArten anzugeben, und

demselbengemäßeine hypothetische Berech-
nung der einzelnenmöglichenHandlungenanzustel-

» len. Es bleibt daherauchdas Resultat der Berech-
lnung hypothetisch;doch zureichenddas« zu erklären,
was wir erklären wollen. .

s H. 28.1
»Wir wollen ferner voraussezzem daß, da die

Wirkungder Triebfeder-Grade hat,v der höchste
«

Grind von der Stärke-drey, der mittlere zwey
und dergeringsteeins sey, so werden« zusammen-
genommen xnitdervorigen Angabe, die möglichen
Fälle der Wirkungender«Triebfedern,und, der daher
entstehendewverschiedenenwillkührlichenHandlum
gen folgendeseyn. -" ·

I. Wenn die Triebfedern-anf einerley Ob-

jekt wrirkem j
-

’

A) Wenn eine von den Triebfedernallein auf
ein Objektwürkt,sokann siees entweder nzit

-

T
" - der
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« «

der geringsten, edermir der mittlern , oder

mit der gröstenStärke thun; und dann ent-

stehenfolgendeArten
«

.

a) durch Reiz drey
b) durch«Instinkt drey

—

·c) durch Neigung dreyverschiedeneHand-
s langen. -

.

.

«

sz -

B) Wennzwo derselbenauf ein Objekt
«

»a) mit einerleyStärke würken so entstehen ·

I) durchReiz undInstinkt drey Handlun-
gen, davckn eine mit der Stärke sechs»
eine mit der Stärke vier, eine mir der

Stärke zwey Grade gewürktist«DieHands
lung des essen8,welchedurch den größten
Reiz«und durch den größtenInstinkt ent-

«

stehe muß starker seyn, als welk dieselbe,«

welche durch schwächernReiz und durch
schwächer-nInstinkt entsteht

-2) durchInstinkt und Neigung drey

z) durch Reiz und sNeigung dreyverschies
deneHandlungem

«

»

-

,
s- s

«

b) mit verschiedener Stärke, seentstehen
,

I) durch Reiz und Instinkt fechsverschie·
«

dene Handlungen, davon drey mit der

Stärke drey ,"zrpey mit der Stärke.frinf,
eine mir der Stärkevier Grade find.

2) durchJnsiinktunMeigungeben sol-
- che fechs —

,

-

·

.

—

z) durchNeizundNeigung auchsolchesechs
-

perschiedeueHaudlungem
«

"

·

, C) Wem- ,
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«

C) Wenn alle drey derselbenauf ein Objekt
a) mit einerlry Stärke würken»,’so entstehen-

drey verschiedeneHandlungen, davon eine
mit der größten Starke neun Grad , eine
mit der mittlern Stärke sechs Grad, eine

. mit der-geringstenStärke drey Grad gewirktist
«

b) alle mit verschiedenerStärke, so entste-«
, shenpier und zwanzig verschiedeneHand-

tungem davon drey mit der Stärke vier

Grad, sechsz-mit der Stärke fis-if, sechs
- mit der Stärkesechs-sichs mit der Stärke

sieben, drey mit der Starke acht Grad ge-
würkt werden«

«

.

·

-;" Hi 29s «-

Wenn aber II. je zwo und -zwo, oder gar alle

drey Triebfederndes Willtührsauf verschiedene-
. Gegenständezugleichmäckernund also mit einan-

der-streiten, nnd zwar
»

»

«

«

I) mit einerley Stärke, Useist der Willkührim

» Gleichgewichte, nnd es kann snichiehereine will-

;, skührlicheHandlung erfolgen, als bis noch etwa

J einUmstandhi ukemmt, der den Ausschlagsfür
»dieseoder "jene«--riehfedergiebt. «z.B. wenn ich

«

ihungrigbin, er eine ekelhafteSpeise vor mir

habe, ssoiswerdese -Len, so bald der Instinkt
des Hungers stärkerist, als der Ekel für die

«-S«peise;ich werde dagegennicht esse-n,wenn der

Ekel grösserist; sindInstinkt Und Reiz einander

gieich,so möchteich essen,vich möchte-abersauch
« nichtessen,es seydenn, daßmichnoch»etwasan-

·

«

- Tdree
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dres dazu bestimmte; nnd wenn das geschieht-
so werde ich sehr wenig essen, weil dies Stärke
des Hungers mit dein zunehmendenGraden der

Sättigung ·abnimmt, und also in umgekehrter
Verhältnißsteh-t.

«

Die Erscheinung, daß der

Hunger mit den-Graden der Sättigung wächst,
rührtvonneuen Umständenher, indem "z. B.
der Reiz in den Nerven des Schlund-Sund des

Magens mehrregegemachtworden.

So verschiedennun die Stärke der Wirkung
- der einen Triebfeder auf den einender entgegen- —

geseztenGegenständeist-, und so verschiedendas
. Verhältnißderselbenin Beziehungaus die Stårq
ke der Wirkung der andern Triebfeder aufden
andern fder entgegengeseztenGegenständeist, so.

s

verschiedeneHandlungen und verschiedeneStär-
ken der willkülgrlichenHandlungen giebt es.

e) wenn zwo der Triebfederndes Willkührsauf
«

einen Gegenstandzugleichwär-ken,der dritte
·

Trieb aber auf einen entgegengeseztenGegen-
stand, ,

-. J
·

sz

a) so geschiehteines von diesenHandlungeii
und zwar

«

die, wozu die größteStärke der

Würkungder Triebfederwar , so daßalsoent-

weder die Summe der Würkungender beo-
s den Triebfederngrösserist, als die Stärke der

Wirkung der einen Triebfeder, oder- umge-

kehrt. z. B. der Hund, vor dem eine reizen-
de Soeise steht, wozu ihmauch Hungertreibt
wird durchSchläge oder durchBedrotzungzu-

, riickgehultenwerden können,wenn der Schmerz
. oder
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pderdie Furcht dafürgrösserist; als die Sum-
. me des Reize-zund des JiistinktHi diese
«Summe aber grösser,so wird erder Schlage,

.

- oder Bedrohungungeachtetdie Speise zu sich
nehmen.

«

-

-

«b)«je geringer der Ueberschußdieser Einwur-
«

kung istj je schwächer,vder je langsamerge-
schiehtdie Handlung,

c) haltensichdiesedie Wage, so ist der Willkühr
im Gleichgewicht, und es entstehtkeine Hand-
lung, essen denn, daß«andere hinzugekomme-
nesp Umstände das Gleichgewichtgehoben

- hätten.
«

-« ·-

"

- ; -

z) wenn sie alle mit verschiedenerStärke wür-
«

ken, so behältdie Triebfeder,s welchemitder

grössernStärke würkt, die Oberhand, wird

aber· um so viel schwächer-,als die Würkungder

andern Triebfederndurch den Streit,«den sie
unter einander-hatten, sieentkråstetshacWenn

, z. B. der Reiz zu Den Gegenstand A Von der

»

Stärke drey Grad ist, der Instinkt zu dem Ge-

stand B zween Grad ist, und-die Neigung zu

dem Gegenstandc«Von der Stärke ein Grad ist,
sa-wird die-Handlung A geschehenaber nicht
niehrmit der vollen Stärke drey Grad, sweil er

durchden Instinkt zu B und durchdie Neigung
izu c geschwächtworden.

«

.

-

s-»

»Anm.Alle die einzelnen nach ihrer Quellezoder Graden-

oder Objekten, verschiedenewillkührlicheHandlungen-
-. welche nach obstehenden Hypothesenangenommen wer-

den können- habe ich nicht hier berechnen wollen-weil
«

·

-

-ee
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»

theils zu westlöuftlgs tsbeilsMuse-bing- invem die
»

.» Angaben füreiuen jedem der sich Diese Mühe der Be-«

stimmung durch Zahlen geben will- hinreicheiedHinz-;

sWekiigstensfixQeeeugefåhrtejuUnserer erhärtet-g

ZQZOJ7«-» .-

Dees NyzzenViesckeTTHypokheseist einleuchtend-,
Eil-idem man-dadurch in den »Sie-ed gesezkwied, sisich,

nicht«alleinBeseiffe Von Verschiedenheitder will-

TüljrlichenHatxdlungegIzu machen , die? sonst·pei-
Mrley zu-seynscheinen,fondevnsauch,wkeichglau-
MH viele ErscheinkngenbeyThieren sowohl«,"sssnls
bey menschlichenHanfdlzmgen,«-sbenytzamkteeenemp
Temperamensteiiksswiederklären Meinem emd Ende-

- ckmigenwerdens die färdiejAnthropologiqSeelen-«
leth und-praktischeWeltweisheithöchstwichtigsind.
»Wie-·"kiiolkenHierse den· Gebrauch depen.nmcl).eu,
wie er für das Naturrechtzflchäusseet,-d. H:daran

«

den Begkif von-»der Freyheitgründenyund einen

Theil des Systems Der moralischenHandlungen
"aubeue;1.s.

«

.» »
»

In
Die andere Art des Willkährs, welchenicht

«. auf. im Körper-VosrlgergegangneVeränderungensich -

äussere,istsblos demMenscheneiqu «,und ist ihm
nichtmit den Thieren-(xemein.Er"åussertsichbeydenen
Handlungen, welche blos innere Wirksämkeit
der Seele sind, wirkedoch aberUnie nach blossen
Zufall, sondern nach dem Interesse, welchesdie
Seele bey der Aufmerksamkeit,Resiexionu. s."w.
über eine einzelneVoestellunghak. DiesesInteres-

.

- D
·

fe
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sebestehtnie in etwas andern, als in der Erkennt-
niß des Verhältnisseseiner solchenHandlungals

Mittels zur-Absicht,und ist«ebendas beijden ver-
nünftigenHandlungen des«Menschen,s »was die

TriebfedernbeijwillkührlichenHandlungen der thie-
rischenGeschöpfesind.

·

,

-

sMan könnte dieseArt des Willkührss,Freyheit
nennen ,- kswelchesodann WillkührdurchVernunft
geleitetwäre; alleinichs wählelieberandere Aus-

drücke,weil man gar zu leichtauf den Gedanken
verfallen-könnte,es gründesichdie Freyheitauch ge-

.-wissermassenauf-kötperlicheNaturtriebn Nachge-
-sshendswirds daher-anderserkläretwerde-m s-

Als Menschalsowerde ichauf eine gedoppelteAr
«

zu Handlungenbestimmt,-theils durch natürliche
Triebe im Körper, theilsdurchVorstellungen«Da-
her istauch zu folgern,, daßmenschlicheHandlungen
einer Viel grössernVerschiedenheitund Stärke fähig

g sind, als die WillkührlichenHandlungender Thiere,
je nachdem nentlich zu dem gemeinenthierischen
Willküerdie willkührlicheKraft der Seele Viel,oder-

weuig mitwürkt,oder dagegen streitet.

32»—

ieidenschaftemAjfekten,Temperamente haben
in den natürlichenTrieben ihren Siz, keinesweges
in der Seele, oder in einer Vermischungder ver-

nünftigen,mit aufgehäuftensinnlichenVorstellungen.
Assektemsagt Wolf, sind ein hoherGrad der

TinnlichenBegierde, oder des Abscheues, und er

hat-Recht;nur fragt es sich, welchesder hoheGrad ,

«fe«·y,und wasfürniedrigereStufen es giebt? Ich
«

« «

.

« würde-
- K

xsp -
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«würee·meinerjangenommenenHypothesfezufolge,alle
"«

die Grade der-Wärkunyender Triebfedern - »

Wes Willfähre, welches über »die-mittlern
Grade der elben hinaussteigen;als die Quel- ,

len der A ekten ansehen deren es atfoUsevie-le -

-

Grade giebt-, als Grade über die mittlere-Stärke
hinaussend« Nur beythierischensGefchöpfen,«.odee

»

,

vernünftigen, welche-zugleichthierlschsend, können
"

Rffektengedachtwerden« .

-

Leidenschaft-ensind nicht fo einzelneAnwal-
lungery wie die Affekten,sondernvielmehrAffekten,
die zur Gewohnheitgewordensind. , Sjefinden sich »

eherbeyeinem empsindljchenKörper,als beyeinem,
«

«

»aufwelchenäussereEindrücke-nichstsonicht«-haften,
und nur geringe Veränderungenverursachen:

Die Temperamente sind eben-fallsim Körper,
und in natürlichenTrieben sich gründendeHand-»-
lungsarten, und daher entstendeneGewohnheiten
Wendetman nun die angegebeneErklärungdes

Willkühts hieran an, so wird Vieles«deutlich
,

werden«

,

Der Philosoph«ng ausführlich-ersey-Ez-fliüeden-

Naturalistengenug,

IV. Den der Fee-sehne

.

.

H Iz«
·

-

Free seyn,verncknftigseyn-zFreyheit,s-93ereI
,

nunfy Meer-klitschVernnnstmäßigkeit,neh-
«-

mse ich ifüsr»ein nnd eben dasselbe:sund es kann
mit gntenyFugnnd Recht so seyn. Die Folgesoll
es nuslveisesn.v ·

-

-

D»2 H. Z4»
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—Mejin«Selbstgefkfiglspbelehrkmich, daß ichs«—nicht
’

Allein meine willkülzrliebeHandlungen,welcheauf
«Wirknngender Triebfedernentstehensollten, unter-

lassenoder wirken-kann,sondern sauchkvermögeeiner

besondernEigenschaftmeiner Seele , mich ohneal-
le solchevorhergegangeneAufforderungenzu Hand-«
langen,rja so gar wieder dieselben, zu Handlungen
bestimmenkann, .jenachdemsin-mir eine Vorstel-

«

«

lpmg zum Grunde liegt , nach welcher ich
diese meine Geschäftigkeitordne. DieseVor- -

siellung nenne »ichAbsicht, "zn deren Erreichng «-
’

ich gewisseHandlungenunternehme, andere aber

unt-erlasse,je nach-demich ein Verhålmißderselben
zur Absichtentdecke, oder mich-e.

— Jene Fähig-
keit aber, meine Icandiungennäch Mittel
und Absicht zu ordnen, me ich Frey"l)·eit.
Diese würde nichtspbeymir seyn, wo ich nicht ein

Vermögenhärte, den Zusammenhangder Wahr-
heiten einzusehen,oder bestimmter, wenn ich-nicht
das Vermögenheitre,das Verhältnißmeiner Hand-
langen unFnAVey

.alS Mittel zur Absichtzu er-

kennen. . o also nicht Vernunft ist, da ist
nicht Freyheitz dieser Sazgilc auch umgekehrt,
wo ni - Freyheit ist, da ist nicht Vernunft ;

J.«ferner,däxzreylgritist,da ist Vernunft, und um-

gekeHrr.Fk yheiknnd Vernunft sinddaher«einerley,
und verschiedeneBenennungen einer und derselben

« Seelenkraft-. s Wenn die Philosophendie Vernunft
-

durch die Einsicht in den Zusammenhangder-

Wahrheitenerkiären,»sosehensie den Menschen
I

«

als
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,

als contemplastiveeWeer »an; ich seheihn als

würksames,«thåtigesWesen an, nnd habe also
um »somehr G1.Und, obgleichdieser unnöxgiigist;
Vernunft lieber durch das Vermögen Sand--
langen nach LNittel nnd Absicht zu ordnen

zu erklären,«und sie·daherals cinerleymit Freixxieit
anzunehmen. .

s

«

Anm. 1)· Dei Name F reybeit giebt die Sache, welcheda-

durch bezeichnet werden foll, nicht zu erkennen- nnd

ist se mischicklicbidaß er oft en Miedeuenngen Gele-

genheit giebt-«und was für«Steine-Seiten hat«er nicht

ehedem veranlaßte
«

,

,

2) ich habe nicht nöthigmich nnf irgend einen Streit-

over weitere Eitlärnngeinznlessenybesonders was die

ZufällinteitmenschlicherHandlungen eint-errin- dann

dieser um so weniger zu zweifeln ist - als durch die Por-

stellnng- daß nah-Handlungein Mittel zur Absicht sey-
nicht im geringstendie Contingenz leidet.

·

-

v

Z) Man könnteanch die Fr epheie durch Will-übedurch

Vernunft mehr bestimmt erklären- weil zn den will-

kührlichenpandlnngenvernünftigeBetrachtungen nach·

Mittel-und Absichten hinzukommen müssen,wenn sie
freyei moralische Handlungen seyi1.follen:
allein ich enthaltetnich dieser Ausdrückeaus schon an-

geführtenGrunde
«

v

4) er erhellet euch aus dem schon gesagtem daß frey

seyn- und vernünftigseyn; Moraliiät nnd Vernunft-«

mäßigteiteinerleesind.
·

,

.

,

s

is Is-

Vermögenieiner Vernunft -ordne ich nlso alle

»meineHandlungen, als Miktel zu Absichten-«nnd
nach diesemVerhältnißsbestimmeich michzznrzGes
schäftigkeitzichsbin Herr über meine Triebe, Affek-

D 3
«

. ten
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ten, Leidenschaften.Nach-meinenRbsichtenrichtet

s sichmein ganze-HThun und.åassen;Die Güte,Voll-
- fommejh Werth-meinee2lbsichtbestimmtdieGüte,

Vollkommenheit,Werth meiner Handlungen.
Ueber die Absichten.ispetcheAdervernünftigemo-

ralischeMenschhabensollte, bedarf ee eines Unter-
richkszple-einzelnen, Zu jeglichenZeveckerforderli-
chen, Handlungenfinden sichvon selbst. Daher
soll hierweltläufrigerVon den Absichtender wusch-fv
lichenHandlungengeredetwerden«

’

, Dritter Abschnitt-. ,

f Von den- Absichtendes Menschen-
X

-

H. - Zö. s
-

- XCZJieAbsicht desMenschenkann materialiter ,

N- und formaliter genommen werden. »Die
-

materielle Absichtist«nichts andere-,-als der Zweck
des Daieyns,2od«eeseine Bestimmung. Die

formelle-Absichtaber ist die jedesmaligepow ,

stellung, nach welcher, oder zu welcherein Mensch
seine Handlungen, als- Mittel , um jenehervorzw
bringen- ordnet-

.

"

—«. » 5«37f »Z-

Die materielleAbsicht liege entwedeeschon-

«

in der-Natur des Menschen-selbstda, oder siewird
von ein-as andern demselbeneingedrücktzdiesesist
positive, Hiseeäussere;zienesist«natürlicheoder
innere AbscchnSo verschiedenalsodee mögliche,—

.

—

·

·

Gebrauch
N

«-



In. Abs-ex v. d. Absichtendesnienschx55

Gebrauchder menschlichenKräfte ist, soVerschieden
ist die materielle Absichtder eizelnenTheiledes Men-
schen.·Die natiirliche materielle Absicht des

ganzen Menschen,«oderseinesDaseyns, kann kei-
ne andere seyn,--als desn möglichstvollkomm-
nen Gebrauch von feinen natürlichenKräf- -

ten zu machen, und sich also im Ganzen so
wohl , als«ineinzelnen Theilen den höchsten
Grad der« ihm möglichenVollkommenheit
ZU erwerben. Der Zustand des Gegenwärtigen
körperlichenLebens ist nur der Zubereitungssiand -

«

zu einem künftigenvollkommnernåebemdessenVoll-

kommenheitnnd Glückseligkeit"sichauf die, in dem

gegenwärtigenLeben erlangte·Vollkommenheit
gründet.

.

Die-Bestimmung des Menschenist also
nicht für dieses Leben, sondernvielmehrfür eine

künftigeReihe Von GlückseligkeitenZdas gegeuwåk.
tige niußdaher immer in Rücksichtauf das künfti-
ge betrachtet werden, und alle Handlungen,jeder
Theil-unsererGeschäftigkeitmuß-nachjenen, weiter

. hinausgeseztenZwecken,geordnetwerdem

H. Is.
Die formelleAbsichten, das heißt,die Bord

stellungen, welcheder. Menschwürklichdurch seine
Geschäftigkeitzu bewürkensucht,müssenalso,wenn

ein Ganzesherauskommen-·soll-,mit jener allgemei-«
nen natürlichenmateriellen Absichtsowohl,·alsmit
den einzelnen Absichtender Theile zusammenstim-
men; sonstwürdenatürlicheAnlagenicht ausgebil-
det, und Fähigkeitennie-·vervollkommetwerdem

D 4 H«sy.
l
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sVermsögedieserUebereinstimnmngder formellen
Absichtenmir den.InåkeriellensollalsoVervollkom-.

. mung des ·

ganzen Menschen bewurkt werden«
das- ist Erhebungaller Fähigkeiten-derSeele zu Fer-
tigkeiten,Ausbildung--des Korpers zu der ihm mög-
lichen Vollkommenheir, und VergrösserungDer

Harmonie des Körpers mit der Seele, oder der
Uebereinstimsmungder Empsindsamkeiound Beweg-

- lichkeitdes Körpersmit den Empfindungenund Ge-:
danken der Seele.

«

» ,

-

,

»

Auch-derUeberschußVon Kräften, der mitwür-

kend zur Vervollkommunganderer Nebenmenschen
angewendet werdens kann; gehörtmit zur Bestim-
mung des Menschenoder zu seiner materiellen Ab-

sicht, Iroeil nichts in der Natur isolirtlgingeseztist,
- sondernwenigstensmit einzeln,und alsozulezttnikal-

lem durch Ritzzensoder Einfluß-Eoder ais Ursach
und Folgeverknüpftist,

·

s

-

«

H·40.-
Der formellenAbsichteneines Menschengiebteo

sehrviele einzelne, oft so viel , als es Handlungen
"

giebez diesesind steter-Abänderungunterworfen; an-

dere sindallgemeiner, fortdauernder und erfordern
mehrereHandlungen,sindals·Maxi!menoder Hand- s
lunnssregelnanzusehen-

"

-.
,

Sind die formellen Absichten,welche sichein

Menschmocht) von der Art-«daßsieauf natiirliche
Bestimmung des Menschen«abzielen, sosind siena-

.

s

türlicheAbsichten, davon einiger-m der Art
-

s sind-



Iri-!2ebfch..pv.dxnbsichtcixdesnremsehem«
!

sind, daß-sievon ihmnichtgetrennt werden können,
«

er müßtedenn aufhören,VernünftigeeMenschzu-

"-,"Di-esesindwesentlicheAbsichten; fande-
. redie weg seynkönnen,ohne das er aufhörtver-«

» nünftigeeMenschzu seyn, sindsnfäiiigeAbsich-
-

ten. Betreffenfie aber einen gewissenänssernZu-
stand-, oder eine willkührlicheBestimmung,sosind
sie willkührlichcAbsichten; diesedannen nur fes·

lange, als"«,deeZitstandxjederdie willkührlicheBei
stimmungdauret, welcherzufolgedie-Absichtange-
nommen wurde»

»

- -

»s. 4I.
«

«

Die wesentlichnöthrperdigenunter denfor-
mellen Absichtenfind also zufolgeder kurzvorhinge-»

"·

nannten natürlichenmateriellen Absichtenfolgendes’
j) die Fähigkeitender Seelezu Fertigkei-

ten zu erheben-—« «

«

·

s) die Ausbildung des Körpers zu Fer-
«

tigkeiten-.nnd Geschicklichkeiten, in—so
fern sienur irgendeine Beziehungauf die Ver-

vollkommnngder Seele haben. "j -

z) die Eehöhungder Harmonie desKör--

pere mit der Seele- «-
-

Alle Mittel, wodurchDieseAbsichtenerreichtwer-
den können, müssendurch Handlungengewürke
werden- Etziehnng,Unterricht, Beyspiele, nnd

dadurch gestärkteVernunft gebenhieznjdienöthige-
Anweisung.

.D f
..

: S. 45
X
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.

? §,O·
,

-

«

«

Das Verhältnissder wesentlichenzu dcnizjufcillissv
gen Absichtenist leichtzu bestimmen-·und man kan

es auf folgendeRegeln bringen .

«

"

-

i) die zufälligceibsichemiißnie die noch-
«

wendige Absicht.bel)indern, nochweni-,

ger zerstöhren s«

«- -

-«

2) wesentlicheAbsichtengehenallenübri-.
i

gen«vor -«4
. -

z) sindwesentliche-und zufälligeAbsich-
ten im Streit, sohörendie letztern aus-;
Absichtenzu seyn-

: Alle,mit diesenallgemeinemzusammenhängende-
einzelneAbsichtenwerden sthieklicherdann angezeigt
werden, wenn wir von den einzelnen Handlungen
des Menschen-redeiewerden«

"

-. E—4es .

"

Ein-aus solchenAbsicht-enbestehendes, und nach
solchenRegelngeordnetesHandlungs System ist,
weil es der--naeürlichen-Bestimmungangemessenist,
das einzige vollkommne; alle übrigesindfehlen
haft, und führenzuiThorheiren,und zu würklichen
Unvollkommenheiten-. .

»

«

sx 44» .

Was-Mit zur Erreichungmeiner Absichteewas
beyzutragenscheint, halteich mir färgutz oder

-

-·

nuzlichz was meine Absichtzu behindern
"

oderezu
-

zerstöhrenscheint,das halte ich mir fikr Wag-"
« s

—

»- ir Z»
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lich; was nichts »bey·zuira«genscheint,das hach
«

c

ich siir nnntnzs .

« Jeder Mensch,- solange er sichseinerbewußtist,
handelt dochgewißnach einer-Absicht, siehtseine »

·

.Handlung·als"Mittel dazu an, und glaubkdaßsie
ihm gut ,

und mkzlichsey; deswegen folgt-aber

nochnicht, daßsiewckrklicl)"gtitsey, sondern es
s muß-die«Absicht, wozu gehandeltwird, eine von

denen seyn, die der natürlichen-Bestimmunggemäß
sind, und-die Handlung mußwürkiichein Mittel»
dazu seyn. ,

«

Anm.XGut-böse-sind nicht sowohlabsolute-»alsvielmehr re-

lativ e B eg risse. Wenn man g nt gemeinhin erklärt-

daß es sey- was eine Vollkommenheit-wärst-so scheint
es absolutegenommen zu seyn- aber weil seibstder Be-

gkii VDU der Vollkoinmenheit ein frelativer Begris ist-- -

fv gilt dies auchbey dem Begrif von guten. Ich habe
X lieber gteichden Begrif relatisischangegeben-

5« 45-

DieseGeschäftigkeikmit mir selbst)meinerBe-
-

stimmung, und meinen AbsichtengemässeHandlun-
gen zu "unternehmen, nenne man Selbstliebe;
sieist die IQuellealler Handlimgen, weicheeine Be-

ziehungaus michhabenz
»

indirekke ist sieesauch von

den Handlungengegen Nebenmenschen,deren ich
«michwiederbedienen will, Um michzu vervollkomm-

nen, oder wenigstenszu verhüten,daßsiemir nicht
hinderlich,und nichtschädlichwerden.

Vierter
-
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«

Vierter Abschnitt.
«

» Von moralischenHandlungen
«

l

so .

»

l

DJioralischheißebnld das, was gewissenSit-
ten gemäßist; bald eine Bestimmung, die

Von der Freyheieabhängt;bald ein Prädikatvon

einer Handlung, die eine-besondereGüte hat. Die

»szwoteBedeutunggehörthieher-;in diesemFalle ist
moralischeHandlung der physischen entgegenge-
seztz dieseentstehtblos durch den Mechanismusdes

Körpers ohneZnthimder Seele z. B. schlafen, ver-

dauen, Cirkulation des Bluts n. s. w. jene wird
entweder von der Frenhelkunmittelbar ganz gewinkt-,
oder stehtsonstauf einigeWeise mit ihr imNerusO
Moralität drückt daher das«Verhältniß der

Handlung zur Freyheit aus. Es zeigt aber

auchdas Urtheilan , welchesnach diesemVerhält-
; nißgefälletzu werden pflegt.

"

(

d. 47««
Eine moralische Gnndlung würde also, un-

serer ErklärungVon der- Freyheiczufolge,- eine

Handlung seyn, welche aus, der vers-Insti-

an Betrachtung, daß sie ein Mittel zur

, bsicht sey, geschehen -Wenn dieseBe-

,
krachtungfehlt, so ist die Handlungnicht als eine-

.

«

Mom-

l«) Herr Geh. N. Dckjesfnennst sie aålonem inter Tiber-es
reist-amz. B. Handlungen- welchem der Trunkenheit
gewinkt werden

-



IV, moralischenHandlungen-er
moralische,sondernentweder ais blos willkührliche,
oder als physischeanzusehen.«

"

, ,

« Ost beträgt»derScheins,Lwenn wir Von morali-«

schenHandtnngen Zanderer Artheitenswollen, daß
wir eine Handlung-, die aus Gewohnheit, oder aus

natürlichenTriebe geschah,wohl eine moralische
nennen, und eben se im Gegentheiieinewürklich
moraiische, nur als eine physische,oder willkührliche
Handlung ansehen. Daher gehenwir in unserm
Urtheilsicherer-,wenn »wirnach Selbstgefühlüber
unsereeigeneHandlungen,als wen-n »Dirüber an-

dere urtheilen, deren äusseresman wohlsieht, aber

«ihrHerz nichtkennet.
«

-

-
. .

t« 4e.
,

«

·

Eine moralische "Zzandl-nng,sagt man, ist
frey von aller Nothwendigkeir, von allem -

, Zwange. Freylichmuß das Gegen-thenmir Phyfsch
möglichseyn; aber hebt denn aller Zwang die
Moralität auf?

«

- Zwang sindetbey der Selbstthätigkeitstatt,
,

-

wenn eine äussereKraft auf eine seibstthätigeKraft s
sowürft.,daßbeyder Handlung oder Veränderung,
die daher entsteht,nichts Von ihr selbstgewürktmird

,
z. B. wenn ich den· Zeiger der Uhr, der nach einer

Stunde 1 -: Uhr anzeigenwürde,jeztaus t 2 Uhrstelle;
oder ans to Uhrzst«1rücksci)ie-be.·Zwangbey willi-

ktihrlichen Geschöpfengeschiehet,swenn-es von

einer fremdenKraft in diejenigeLageverseztwird,-«
da ihm das Gegentheilder willkührlichenHandlung
entweder nichtmehrphysischmöglichist, oder seinen
erstenTrieben zuwiedergemachtwird z. B. ichgiesse)

·

«

dem

J ,
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dem Kinde , welchesEkel vor der Arzeneyzhahdie-

jselbe in den Hals; ich prügeieden Hund von der-
- Speise weg. - .»

.·
.

·

«

Zwang bey moralischenHandlungen sindet
statt, wenn das Gegentigeiidieser-Handlungmora-

lisch unmöglichgemachtwird ; welches entweder
durchVorhaltung,eines Guts, oder durchs-Bedro-
hung eines Uebels geschieher.DieseHandlungwird

dahereinemoralischnothwendige,oder wiewir siein

der Folgenennen werden, eine verbindlicheHand-
ligsg, oder eine Pflicht Gesezze,Autorität-HSpra-
che, Oberherrschafi,Gewalt," eigenerZustand des

handelndenwürken diesenZwang; hebenkeineswe-

ges die Freyheitaufz sgebenihr höchstenseine be-

stimmteRichtung,Lohnedaßsiedas Gegentheiider
«

Handlungphysischummäglichmachen. -

’ «

Anm- Der Zwang bep einer moralischen Handlung wird
"

·

nicht allezeit durchVorhaltung eiueeUebeis gewirkt-
wie der«Sprachgebrauch anzuzeigeu scheint, for-dem
ebensogut durch Vorhaltung eines Gute-.

·«

,

Es 49«v
Eine moralischeHandlungwird entwederdurch

meine Kraft ganz gewürkt,so bin ich dieeinzige
Urfaahz oder genieinfchafclichmit einem andern,
so bin".ichMiturfach; oder ichhabedurch Vor-
stellungendazu micgewürkc,so heißeich morali-

scheUrsache;
«

-

-
-

»

-

-

Anna Nach der Kunstschruebeunterscheidetman saure-- con-

« ,ca.ui"a, caufa moralis.

»,

«

«

.

,

, s.50.
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In welchemVerstandeist das Leiden mora-

IifchTLeiden heißteines-.Veränderungerhalten«
davoneinesremdeKraftder Grund-ist)Die Würklich-
werdnng dieserVeränderungrvirdnunentwederzu-

gleichvdnder eigenenKraft»mitgewürkt",oder-nicht;
in diesemFalleist esblösses Leiden, in jenem
aber ein thätigesLeiden. Dieses leztereist aller-

«

dings einer maralischenBestimmung fähig, in so
fernnemlich-die-MitrvürkungsmitFreyheitgeschieht.

-.s’"«si
)

:«."«7 Ä: H«sz
«

"

Unkexlgssyrthgydlgtxgcnkötijietimsrim M- -

gentlicheiijsersifandäxsögenannt werden , weil ich
nicht handle, Wennichnnterlassezu handeln; Wenn

nemlicheine geivisseHandlungzu«einer Zeithättege-
schehensollen, die dochnichtunternommenzist, so
nennt man diesVerhalteneine Unterlassunge-
handlung.»Da diesesVerhalten,Beziehungauf
Freyheit haben kann, so wird demselben ebenso
Moralitätszugeschrieben,als der wirklichenHand-
-lnng.s;- Es gilt-dahervon Unterlasscingshandlun-
gen eben - Pas, was von Begehungshandlungen

-

gilt. Daher in der Folge kein Unterschiedgemacht
werden wird.

"

-. -
-

,
«

..

« H. 52
.

IedetHandelnde hältseinemoralischesand-
lung, weil sie mit der Betrachtung als Mittel zu

seinerAbsichtgeschieht,für gyt, und wenn erssie
nichtals Mittel zu seinerAbsichterkennt, fürböse-

X

« «

, Würt-
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» «W-tirklichgut ist sie,wenmäeein Mittel zur guten
Absichtist; daraus erhellerauch-,Wenn siervürklich
bösesey, Sy hält z. B. der Dieb das stehlen-
Festegut, »weil es ein Mittel ists-·seineAbsicht-««ohne
fMühe edürfnissepdeßueberstuszu verschassew

» zu erreichen;4Der TrunkenboldHeilesan Säner
für-gut-weil es ihm-seiixiMERMIS-IdeenKe-

wüykt-»» » »

Die vernünftigenAbsichtenmachenfür die Was

lifchenss»Esandlnngen dieRegel , nach . welcher»Ihr-
Wertlz beurtheilt werden muß.- Ohne dieseRegel
findet kein UrtheilübergvirklijheGüteder widerkli-

stgsaK,-« : ,- -,:.«H«..«-’«’-«.xIt

Die Grade der Güte krwtnxöeixkiksen
Handlung hängennonsdensnähern,oder-entfern-
tern Verhältnissederselbenals«Mitielzur Absichten-.

«

..

-

- . .«Is. 5;.«
"

Ob eine moralische znndlnngrweder gur,
nochböse,alsoindifferent seynkönne; hatmain
oft gestrikten,und sgemeynt, daßGewissens-Hand-
lungen in abstrakte indissserentseyn-könnten,in con-

"

- trete-aber müßten-sieentweder-gut, oder böseseyn.
- Allein ichDenke-,moralischeHandlungnnd indifferen-

te Handlung seyn, ist ein Wieder-sprach im
.

Beysazze, weil seine moralische-Handlungdie

Handlung-ist«welchesichals Mittel zur Absicht
«, verhält;wenn fiesichaber so verhält,soistssiesgutz

"

Verlält siesichnicht so, so ist sieböse; wie kann sie
als indifferent, das ist weder Mittel , nochNicht-

mittel seyn? ein Mittel-begrifffindetdochnicht statt.
·

-

«

« «

Eine
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EineindifferenteHandlung, oder wie man zu

sagenpflegt, eine Handlung in abstrakte-, ist,
wenn es auch kein Wiederspruchim Beysazzewäre,
nicht eine moralischeHandlung zu nennen ,« weil sie
gar nicht in der BeziehungalsMittelkzu einer Ah-
sichtgedachtwird z. B. Tobackrauchen,Haare pu-
dern, Manschettentragen. Fragt man aber über-

haupt, ob indi ereilte Handlungendenkbar
sind? sosinde i keinen Zweifel, weil Handlun- «

gen in abstraktedenkbar find, die weder gut, noch"

bösesind; allein es folgt nicht,sdaß es gleichsey,
ob man siethue-,oder unterlasse,weil sie in diesem
Falle sogleichin concreto betrachtetwerden« und dann

ihre Indifferenzaufhört Nur moralischeHaud-
lungen mußman sie nicht nennen.

,

«

— Handlungen ohne alle Absicht,zeigenMangel,

der Aufmerksamkeitund Unvernunst. .

- Fünfter Abschnitt.
Von verbindlichenHandlungen-,

PflichtenundRechten
«-

—

H. 54. -
.

,
.

Wennzu einer moralischenHandlung, welche
-

sichals Mittel zur AbsichtVerhält,die Bor-
stellunghinzukommt-Dsßdie Absichtverlohrenoder -

nicht erreicht werden würde-swenn sdie Handlung
nichteben jetztgeschähe«sowird die moralischeHand-·-
lung eine verbindliche Handlung, odereink
Pflicht- Das Gegentheilvon dieser moralischen
Handlungzuthun, oder sie zu unterlassen,ist mir

«

- - E wegen

i
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wiegenmeiner Absichtunmöglich,das ist«es ist mo-

ralisch unmöglich—- also wird jene mir moralisch
— nothwendig-,- ich in moralischgezwungen, jene

-

«

Handlungzu thun.
,

»-«.Kurz«kannman eine moralisch
nothwendigeHandlung, eine verbindlicheHand-
lung oder eine psiicht nennen. .

»

·

Anm. Pflichtenaus«Naiurtrieben-.atisnatürlichenEmpfin-
dungen für das Gute und gegen das Böse herleitein

, ist eben soschwankend-alo aua Uebereinslimmungenaller

Völkerin den Mensmnaen über Rechtnnißigkeiider

—

Handlungen und aus andern äussernGründen sie herni-
leitetu -

-

§., 55.
Aue dem vorigensolgt,-daßviele Handlungenals

Mittele meinen Absichtensichverhaltenkönnen,die
aber deswegen noch nicht Pflichten sind; es kommt

auf den jedesmaiisgenZustand an, in welchem ich
michbefinde, und worin ich die Vorstellunghabe,
es senjeztmeiner Absicht·"wegennothwendig, diese
nnd keine andere moralischeHandlung zu thun. Alle

XmeinePflichtenrichtensichalso nach meinen jedes-
nialigen Zustand, nach welchemsieentweder beobach-
tet werden müsse—n,-oder·nicht, je nachdemmir die

- moralischeHandlung, meinemZustande gemäß,
nothwendiggeworden ist, oder nicht. Es sind die

Handlungenz. B. meinem Nebenmenschenzu helfen-
ihn zu unterdrücken,meinen Feind zu bessern,ihn
zu tödten, dem Armem Almosenzu geben,

«

und ihm
. szzuverweigern, Speisezu nehmen, und nichtzu neh-

men, meinen Körperzu verstümmelmund nicht zu

verstümmeln,zu studirenundjnichtzustudirenu. s.w. -

nach
-
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·

nachmeinem iedesmaligenZustande,PflichtenOhne
Rücksichtauf diesenZustandkanns man sie nicht so
nennen, es seydenn, daßman siePflichtenin ab-

straktoinennen wollte ·, in so fern-man die Absicht,
woraus siesichbeziehen,auch inFabstraktogedenkt-.

"

-·Mißveeständnisseund Mangelim Unterrichtezu ver-
-

hütenkann ichsienichtPflichten, sondern,wegen ih-«

res möglichenVerhältnisseeals Mittels zu einer

Absicht,blosmoralischeHandlun en nennen, weil sie
wegen der Verschiedenheitdes Zustandsso verän-
derlichsind, und nie allgemeineVorschriftenseyn

- können.
.

.

·

·

«

Aus dieserUrsacheglaubeichnicht, daßPflichten
gelehretwerden können, sondern vielmehrallgemeis
ne, moralischeHandlungenenthaltende,WaZcheitem
die·Absichten, worauf »sie«sichbeziehen,und dann

endlichPerhaltungs Regeln sür einen jeglichenZu-
stand , ins-welchemsich.der moralischhandelndebesin-
den könnte-, Doch scheintes auch genugzu seyn,
wenn nur die Absichtenund die VerhaltungsRegeln
gelehretwürden-lweil die gesundeVernunft und der

gemeineMenschenverstand,die einzelnenmoralischen —-

Handlungensaus den Absichtenerkennenlehrt.
i

Anm. Solltedie Unbestimmheitin den Lehrfäzzendes Na-

,
unrechte- vie Widersprüchever Nazturrechtslehtender

Mangel der Besserung- alles moralisiteue obs-gerichtet-
niche hierin seinenUrsprung bat-en-dae man isogewohnt
ist- blos moralische Wahrheit-M oderPflichten in ab-

strakte zu lelnene .

« s
-

i- ·56.. ,

·

Wenn aber zwey Mittel mir jeztnachmeinem Zu-
standeganz gleichgültigzu seynschienen,(ichwill mich

·

E 2 daraus
«

«
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daraufnicht einlassen, ob sie es« würklichseynkön-
nen) würden wohldie Pflichten«zu beydenMitteln,
ihre Nothwendigkeitverliehren, oderwelche von

«

veyden wiirde als Pflicht gelten müssen? Laßes
- immerhin Zufall seyn, wornach in solchemFalle

·

die erstebestegewählt, oder laßauch den Willkühr
zu dieserHandlung mehr bestimmen, als-zu jener-
so bleibt dochdie Handlung, welchegeschieht,der

zufalligenBestimmung, oder des Willkührsohnge-
- achtet, eine moralischeHandlung, eine Pflicht.

Das folgtaber nicht- daß, weil beydeHandlungen
gleichgeltendeMittel find, eine aufhörenothwendig
zu seyn;

"

nichteherhörtdieseeine auf es zu seyn,als bis

durch die Vollziehungder andern , sieübersiüßigge-
worden-ist. -

-

s K-

,

H«57s
»

Alle meine Pflichtenentstehenalso ans meiner

Vorstellung, daß eine Handlung nach meinem

gegenwärtigenZustande mir sezt nothwendigsey;
keineswegesist es nothwendig,einen OberherrnVor-

"

auszusezzemum Pflichtensichgedenkenzu können;
, ja selbst die Gefezze, welche-derOberherr giebt,

winken nicht die Pflichten, sondern-ich mache mir
!

., auf VeranlassungdiesesGesezzes, selbsteine Hand-
lnng zur Pflicht,»je nachdemich einsehe,daßich

- durch die Nichtbeobachtungdes Gesezzesmehr Ver-

liehren, als gewinnen würde,oder daßdadurchmeis
ne anderweitigenvernünftigenAbsichtennicht ver-

«

hindert werden, oder Vielleichtauch befördertwer-»

den. Solche aussermir- eristirende, mir Hand-
lungenvorschreibendeGesezzewürkenbey mir nichts

- an-
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anders, als was eine gefährlicheBrücke thut, die

mir im Wege liegt; Von diesersage ich ebenfalls,
siemache es mirnothwendig, einen Umweg zu neh-

- men. »Bin ich eigensinnigoder unvernünftigge-

nung, sosteigeichmit Tebensgesahrdarüberhinweg- -

·

i« 58".-
Dies leitet michan den wichtigenUnterschiedder-;

natrirlichen und positiven Pflichten. Ob-

gleichbeydeArten durchmichselbstentstehen,soist
doch eine merklicheVerschiedenheit·

-

«

Eine nattixliche Pflicht ist moralischeNoth-
,

wendigkeiteiner Handlung zur natürlichenAbsicht.
z. B. Mich zu erhalten ist natürlicheAbsicht, also
Speise zu nehmen,« Bewegungund Ruhe zu beför-
dern, alles schädlichevon mir zu entfernen, u. s.w.
sindnatürlichePflichten. ·

.

« k»

Nicht jede moralische Nothwendigkeit einer

Handlung zur Absicht, wie viele Natur-rechts-

lehrer zu glauben scheinen, ist alsonatürliche
Pflicht, weil die Rothwendigkeitaus bloßenVer-

nunftsåzzenerkannt wird , sonderndie Absichtbe-

stimmt es; sonstmüßte-folgen,daß, wenn mir -

durch ein Positifgesezeine Absichtzu- errei en Vor- ,

geschriebenwäre . alle Handlungen, die ch in der

Beziehungdarauserkenne und vornehme,natürliche
Pflichtenschell-

-. . 59.
- Eine willkührlichePflicht isteine MOWlkschei·

Nothwendigkeiteiner Handlung zur willkührlichen
Absichtz- B. das Wohl der bürgerlichenGesellschaft
zu befördern,istwillkührlicheåibsichhalsobürgegisz e
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cheUnpslichtentragen, dem Oberherrngehorsam«

·

seyn, Verträgehalten u. s. w. sindwiilktihrliche—

« Pflichten
Die willkührlichenPflichtenentstehendadurch-—

Daß eine Handlung durch den Willen eines andern
somit meinen anderweitigenAbsichtenverknüpftwird,
daßdieseverlohren gehenwürden, wenn jene-Hand-
lung nicht geschähe.z. B. das willkührlicheGesez,"
du sollstdir nicht selbst-Rechtnehmen, legt eben da-

durch mir eine Pflichtauf, weil ich bestraft oder
mir Uebel zugefügtwerden würde,(alsodie Absicht,
alles-Uebel Von Inir"abzuwenden,-nicht erhalten

-

werden würde) wenn ich-dochdie Handlungthun
«

würde.
«

-

,

s

-

»

Anm. Den niebresten willkübrlichenGesenen »indas eigen-
daß sie im Fall der Nichtbeodachtung Strafen-verhän-
g.en- nie- oder doch sehr selten- Belohnungen auswei-

« len- nicht deswegen- weil etwrr Strafen nothwendig mit
einem Weseneverknüprseen mästen- und zu den Be-

grifderseloengehörten,sondern weil theils die Furcht
mehr wärst, als Hofnung- theils es leichter ist«einem

,

lindern zu schaden- als ihm wohl zu thun.

.

»

«

9.· "6o

Vermischte PflichtensindnatürlichePflichten,
welchedurch den Willen eines andern noch-mehrmit
meinen Absichtenverknüpftworden sind,

·als,fs;;.f(8schonwaren. Diese neue Verknüosungges eht
.

Von andern in der Absicht,daßsiedestogewi«er er-

fülltwerden möchten. Alles , was von natürlicher
und willkührlicherPsiichtgilt, gilt auch-vondieser-

s. —61.
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X

§.,61·.«
«

Die natürlichenPflichten: werden nach dem Ob-
jekte gemeinhinzin pflichten gegen sich selbst,
gegen den Nächsten und gegen Gott einge-
theilt. Diese ieztern sindeigentlichkeine Pflichten
zu nennen, wie wir uns darüber erklären werden.

,
Die Pflichtengegen den Nächsten pflegt man in

Liebes- und Zwangspsiicheneinzutheilen,diese
,

diejenige
l

zu nennen ,« zu»deren Beobachtungman

gezwungen werden kann, jeneaber , bey denen kein

Zwang statt hat; allein, wie ich glaube, sehr un-
«

schicklich.Denn es istdieserUnterschiednicht allein

sehr veränderlich,weil die Pflichten, welche ich
nach meinem oder»meines NächstenZustande jezt
ais Zwangspfiichtansehe,bald, ost in einem Augen-
blick, durch einen Zufall, als eine Liebespstichtan-

s

»

sehen«kann,und umgekehrt; sondern auch unbe-

stimmt , weil sie bendenach meinem oder meines
»

NächstenZustande, nicht für sichbetrachtet, der-

gleichensind. Ich bin dahereben so stark-verbun-
den, jemanden eine Wohlthatzu erweisen, als ihm
das zu geben, zvas sein ist, wenn in meinem oder

meines NächstenZustandenichtein besondererGrund

der Verschiedenheitsteckt, der z. B. in Ansehung
des Zustandesmeines Nächsten,

«

die höchsteBedürf-
-

nißseynkönnte, und mich eben so zur Beobachtung
einer iiebespflichtzwingen, als mich nach meinem
Zustande meinezeignehöchsteBedürfnißVerbinden

könnte,ihm das seinige"vorzuenthalsten.Es sind
auch ferner eben die vernünftigenGrün-de,oder die

Verhältnisseder moralischenHandlungenzurAbsicht, .

f

E 4 - dem
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dein Nächsteneine Wohlthatzii erzeigen, als da

sind, ihm das Seinige zu geben«»DielezierePflicht
wird dadurch,daßder, dem ich dasSeinige Vor-

eitthalte, sichwegen seinesZustandeseines Zwangs-
mittels bedient, nicht stärkerals die erstere,znderen
Beobachtunger mich gleichermassendurch seinen
Zustandaufgefordert,eben sozwingenkann.

Amt-. 1. Der Augenscheinzeigt es, daß dieser Unterschied
aus den, in cingcrichtetenStaaten, gewöhnlichenEpo-

-

sttiegesczzenentstanden sch,als welche die Beobachtung
der Pflichten, welche daraus entstehen, einem jeden

das Seinige Zu lass en, beschüzzen,undihreNicht-
beobachtung bestrafen-. dahingegen aber die Beobach-
tung und Nichtbeobachningder Pflichten, welchedaraus

entstehen, einem-jeden mit dem nitzlich tu-
. werden- was uns selbst nicht schädlich ist-

nnbetnerkt lassen. In Nitcksichtausdas bitrgerliche
Recht sind die Liebes und Zwangspslichtenalsodem Effekt
nach würklichverschieden, im Naturrechte aber blos
dem Namen nach. Daher unterscheidet dass nach
Positivrecht eingerichtete,Naturtecht,vollkommne und

unvollkommneRechte; beschitztjene- weil sie das for-
dern, was schon mein ist, also weil sie aus Zwangspsiich-

.
ten gehen, und läßt die leztern unbemerkt. Im Na-

» tnrrechtaber läßtlich nachunsernGrundsätzenein soge-»
nanntesnolikommnes Rechtnichtstärkergedenken,als ein

nnvoiikommnesRechnweites in beydenFällenaus meinen
,

Zustand und aus die daraus passende Absicht ankommt
«

Ds ganze nachfolgendeSystem soll es ausweisen,ob
wir dinchdie Verwertung dieses Unterschiedes in dem

Vortrage der Psiichten verliebten, oder nicht.
sinnt- 2. Man unterscheidetauch noch inneres-Zwangs-«

recht-und änsseres Zwan"gsrecht; blos ein
s« C Notbunterschied,um sichin Wiedersprüchenbean Vor-

;

- »in-geder natürlichenPflichten zn belstm die zu entste-
-

, ben
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hen Wegen, wenn man eine und eben dieselbe Hand-
lnng auf Grundsazzeder Moral, nnd aufGrnndsinzedes

"

Naturrechtszugleichzurückführt,nnd beurtheiit.
-

.

, §. «6·2.-
«

Diesesieitetzmich auf die Untersuchungder Fra-
gen, woher unsere Pflichten gegen anderes
und woher unsere Rechte auf andere ernste-(-
hen? .Was die erstere Frage»betrist,so hat
fein erhabenerSchriftsteller id) gemeynt, daß sie
aus der Selbstiiebehergeleitetwerdenkönnen, obs-

gleichverschiedenedarnieder gestrittenhaben. Jch
dächte,daßallerdings die Selbstliebe, so wie sie—
ein direkter Grund der Pflichtengegen sichselbstist,
ein indirekter Grund der Pflichtengegen andere sey;
in IderArt , daßich, andern «-wohlzuthun,mich für-
verbunden achte, damit mir nicht allein niemand

zu schadensuche, sondern jedermann mir auch be-
«

hüisiichzu werden bemühetsey, nnd im Gegentheil
daßich-andern nichtzu schaden,michfür verbunden

halte,- damit niemand diesenGrund habe,«mir-
wieder Schaden zuzufügen. Ueberhauptist es aber

nnnöthig,die Pflichtengegen andere aus der Selbst-
liebe herleitenzu wollen, da direkte Gründe dersels
ben da sind,welcheaus den vernünftigenBetrach-
knngen entstehen, daß-ich einen Ueberschnß
von Kräften habe, die ich nichtaller meiner

Pervollkommungnöthighabe, und daß.die Meu-

schenvon Natur weder ohnealle Verknüpfungsind,
noch»insolchersonderbarengBerkmipsungstehen,daß

-

5
-

s der

XII Im Mal-garde Morale- Beriim III-Cz
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« I .

.

der eine auf den Ruinen des andern seineVollkom-
, menheitaufbauenwüßte«Doch hievonuntenmehr.

. Die zwote Frage hatte schonlängstGrotius
aufgeworfenund beantwortet ,« und nachihmWolf

·

bestimmter-gelehrt,daß die Rechteauf andere

ausunsern Pflichten entstehen-. Jch-glaube,
-

« man kann beydesannehmen)sowohlaus den Pflich--
ten, anderer gegen uns , als aus unsernPflichtenge-

gen uns selbst. EinigeBeyspiele werden Hdiesauf-
«klären.-Wenn Caius ein Allmosenbedarf, so ist

er verbunden, oder erhat das Rechtses zu fordern,
und weil Sempronius (sowie jederandere Mensch)
Verbunden ist , Allmosenzugeben,so»hat Caius das

Recht vom Sempronius es zu fordern. Ferner:
Caius ist Verbunden alles Uebel von sichabzuwenden,.
er hat daher das Recht, oder ist Verbunden,
den Sempronius zu strafen, der ihm Beleidigungen
zuzufügendrohtz und hinwiederum,weil Senier
nius verbunden ist,dem Caius nick)tUebel.z-uzufügen,
so hat Cajus das Recht, die einzelne Beleidigung
durchUebel-abzuwenden Ich sehenicht ein, »daß
hierausirgend eine Unbequemlichkeitoder Rbsurditåt
-fiiessenkönnte. Herr Sulzer meynet, daß es

schwer sey,diestnGrundfaz auf alle beson ere

Fälleanzuwenden i und man könnte vielleicht
gar daraus schlie en , daßwir zuweilen das

Recht hätten; einen andern zu zwingen ,

- uns zu dienen, oder eine Wohlthat zu erzei-
gen. Allerdingshabe ichnach einer auf meinen

«

Zustand sichbeziehendenBedürfnißdie Pflicht,oder
·

, . das
z-

. Ofpag391 seinervermischtenphilos.Schriften
·

«

l

«-
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das Recht, den-andernzu ErweisungeinerWohls
«

spchatzu zwingen, ohnedaßes aufirgend eineWeise
ungereimtgenannt werdenkönnte,es seydenn,xdaß
man dieseSache nachbürgerlichenNechtsgrundsåzk
zen betrachtenwollte. Der Beweis liegtin dem-vorher-
gehenden.,Ferner sagtHeerSulzerz sandere Rech-
te aber, die gewiß vollkommen sind- wär-

den nur sehr gezwungen aus diesem Grund-

sazze abgeleitet werden können. Ich ha- —

be .ein vollkommnesRecht auf einen Theil
des Vermögensmeines Schuldner-; aber
das natürliche-Rechtverbindet michstnichtz
mir ln jedem Falle-, was man mir schuldig
ist, wiedergeben zu lassen. Ganz recht; das

Natur-recht hält das nicht allezeitfür ein Voll-
kommnes Recht, was das bürgerlicheRecht da-

für igält,wie dergegenwårtigeSulzerscheFall zeigt,
weil sichmeine Psiichtennach meinem und meines

NächstenZustanderichten; und gebenalsokein sol-
chesRecht, von meinemSchuldner allezeitdas schul-
dige zu fordern -, als mir das bürgerlicheGesezgiebt,

den Schuldner bis aufs HemdauszuplündermDas
Natur-recht richtetsichnach ganz andern Griindgesez-
zen , als wornach sichdas bürgerlicheRecht richtet,
daher ist Verschiedenheitund Wiederspruchzu er-

klären;ein Wieder-sprachden der Zweckbürgerli-
cher Gesellschaftnothwendigmacht. Wer beydes -

vereinigenwill, mußdie Grundscizzedeseinen,oders
des andernumstosseniz

- ·-

l

Am- I.. Des Saz des Pensionen-a daß Siech- mxd Vas-
bindlichkeitkorrelaita seyn-paßt auchnichtan natürliche

Pflichten In drin elfen gesagtenli"egi.dieErllärung.
Anm. e.

-
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Anm. 2. Wenn wir in der Folge von Rechten eines Men-

schen aus den andern reden, so verstehen wie entweder

Psticktew weiche-der einegegen sichselbsthat, von dein
»

andern etwas zu fordern, oder Psiichtem welche det«

. anderegegen michhat« ". «
««

Unw. z. Diejenigenwelchemennem daß Rechte aus andere
- nur aus Verträgen,oder Beleidigungenentfrehenkonn-

s

«

ten ,- drückentichsehr kurzsichtigaus« und vhaben bxos

bürgerlicheVersassuugimKopf- nach welcher allein aus

diesen beoden Quellen, ausser der unmittelbaren Verord-

nung der Gesezzc, die Psiichtenentsiehen.
«

s«63.
, Noch eine Frage ist uns endlichzu beantworten

«

übrig, ob ee nach den Grundsazzen des Na-

tur-rechtsRechtegiebtk Wenn man unter einem
Rechte, eine moralischeMöglichkeitzu einer Hand-
lung versteht,Aund es nach den Grundsazzendes Na-—

-

turrechts keine Handlunggiebt,die als eine moralisch
mögliche(d. i. als eine, wodurch nicht irgend eine

Absichtzerstöhretwird, oder kurz die keiner Absicht
zuwiderist) geschehenkönnte,so folgt, daßes nach

’

dem Naturrechte gar keineRechte, sondern lauter

Ysiichtengiebt.
-

Denn jedeHandlung, welchege-

schieht,mußnach der VernünstigenBetrachtungal-

Mittel zur Absicht, und nur dann geschehen,wenn

der Zustand es erfordert, oder wenn sie moralisch
nothwendigist. Geschiehteine Handlung, die nur

moralischmöglich,nicht moralischnothwendigwar,
- so hat man entweder irgend eine Absichtverlohren,

oder versäumt,weil die Absichtendes Menschen,die

immer beyihm unzerttennlichsind, in«jeglichenAn-

genblick, worinn er geschäftigseynkann , Hand-
.

« lungen



X
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langen als Mittelnothwendigerfordern;- durchma-

ralifch möglicheHandlungen aber Absichtensmtr
-

nicht zersiöhret,nichtaber befördertwerden. ,. .

Es ist also die Lehre,Von den sogenannten-natür-
lichenRechten, wieder eine,aus der Ähnlichkeitdes

Positifrechtseingefchlichenelehre, die den Grund-

säzzendes Naturrechts gänzlichznwiderist.

Jch-werde daher den Sak, daß«jeglicheun-«

serer moralischen chandlnngeneinem natrirlii
«

chen GesezzeUnterworfensty, den jedermann
unter gedoppeltenVerstande, annimmt, nur in dem
einzigeneigentlichenVerstande nehmen, daß jede
nnferer Sandlnngen mit moralischerNoth-—
wendigkeit geschehenmüsse.

«
·

«

s« 64·
·

. Pflichten,in einemSaz ausgedruckhnenne ichhier
ein Gese3. Daher ist natürlichePsiichtin einein

Saz ans-gedrucktein natürlichesGeseza
So kann aber nicht auf ähnlicheWeise ein Pasi-

tifgefezerkläret werden , als welchesein Saz ist, der

eine willkührlichePflichtvorschreibt,weil die Abfas-
sungin Worte und die Bekanntmachnngdieses,eine

Handlung vorfchreibenden, Sazzes borausgefezt
werden muß, ehe der z für welchenes verfaßtwor-

den ist , eine Pflichtdaraus hernehmenkann. Bey
diesenfindalso die Worte nothwendig,bei)den na-

türlichenPfiichtenaber unnüh indem diesenie, als

ausserdem Menscheneristirend,gedachtwerden kön-
nen. -

§.-65.
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« H.»65«.

Das Naturrecht wird gemeinhindurch den

—Inbegrifder natürlichenGesezzeerkläretzallein ich
möchte-esweder Naturrechtnennen, nochauchso
««erklären;das erste nicht«fweil iiii Naturrechte gar
nicht die Rede von Rechten seynkann,. und das an-

dere nicht, weil gar keine natürlicheGesezze,ais
s

ausserdem Handelndeneristirende, gedachtwerdan
können Und also kein solcheranegrif natürlicher
Gesezze,als der anegris der Posicivgesezze,mögs-
lich ist« Liebernenne iches System der natckrli-
chen Pflichten, welchesein anegrif VonRegeln
ist, welcheAnweisunggeben, wie man allezeit-nach ,

natärlichenAbsichennnd Mitteln handelnsolle.

Sechster Abschnitt.
·

Von der Stärke der Pflichten an sich
und verhältnismäßigbetrachtet

»

«

»

s. -66... .

Die VerschiedeneStärken der Pflichtenan sich
·betra"chtet,hängensowohl von der Menge

der Folgen, welchesieaufihre Absichthaben,als

auchvon den Graden der Nothwendigkeitabz Das —

herentstehenfolgendeallgemeineRegeln:
·1.- eine und dieselbePflichtist zu der Zeitstärker,da

. sie mehrFolgenauf die Erreichungeiner Absicht,
und auf den Verlust anderer Absichtenhat-, als
sie zu der andern Zeit hat. Z.B. ich bin jeztmehr
verbundenSpeise-zunehmen,da ichdenSchmerz

·

des

-
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»

; des höchstenHungersempfinde,«als jezt, da ich
nur meiner Gewohnheitwegen Speise nehme.

·

,

2· jemehrAbsichten»durcheinePsiichhdie jezt ge-

schiehet,erreicht oder erhaltenwerden , -jegrösser
ist die moralischeNotwendigkeit,Ynd also ie
stärkerist die Pflicht. z. By die Pflicht, mich

.jezt aus einer Tebenssgefahrzuretten , isi stärker,
als die Pflicht, jethmeine nothdürstigenGüter

in Sicherheitzu bringen. .

T -

«

Z. je deutlicherund je gewisserichüberzeugtbin,daß
eine Handlung jezt ein zuverläßigesMittel seyn
würde , meine Absichtzu erreichen, und die Unter-

«

lassungderselben
«

ein Mittel seyn würde,"meine
Absicht zu verliehrsen,jesiårkerhalte ichmeine

Pflicht. Wenn ich z. B.-schon"mit gezückten
Schwerdt von meinem Feindeangegriffen-werde;
so glaubeich des mir zuzufügendenSchadens jezt,
gewißzu seyn, und haltees jezt mehr für meine

»

Pflicht, michzu vertheidigen,·als da er es noch
nicht zückte. - «.

Is 67«
Die VerhaltnißmäßigeStärke

, verschiedener»

Pflichtenberuhetaus die Verhältnisseder Absichten
unter einander, wozu siedie Pflichtensind.

· Daher
"

gelten folgendeRegeln:
»

«

I· Je wichtigerdie Absichtist, destonöthigersind
die Handlungenals Mittel dazu. Die Wichtigkeit

der Absichtmußaus ihremVerhältnißzur- höch-
sten wesentlichenAbsichtbeurtheiltwerdens s

2. Die Verbindlichkeitzur wesentlichenAbsichtist
die höchste,und alleübrigemüssenihrnachstehöne,

-

. z. «ie

l
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·
Z. Die Verbindlichkeitzur zufälligenAbsichtist eine

— schwächerePflicht;«daherdauert sienur«solange, ,

als sieder wesentlichenAbsichtnicht zuwieder ist.
4. Unter den zufälligenPflichten geht die , welche

-- Mehr Beziehungan eine wesentlicheAbsicht-,-
·

als die andere hat, vor.« .

-

,

«

"

z. Jemehr die Nichtbewürkungeiner , von einem
"

andern mir VorgeseztemAbsicht,mit dein Verlust
meiner anderweitigenAbsichtenVerknüpftist, de-

sto stärkerist die Pflicht, den«Willen des andern

zuerfüllen, Und endlich
«

,

,

-

«

-

es. jemehr ein anderer bemühetseynwürde,meine

anderweitigenAbsichtenzu vernichten, wenn ich
«

fortfahrenwürde, eine meiner-eigenenAbsichten
· zu bewürken,desto stärkerist die Pflicht,"diese

- Absichtfahren zu lassen« ,

s -

s. 68.
»

Mankann nichtbehaupten,daßnatürlichePflich-
ten insgesammt und allezeit stärkerseyn, als positi-
ve Pflichten, und daher , sowie die natürlichenden

positivenvorgehen, keine positivePflicht einenatür-
»

licheaufhebenkönnte.Man-stellees sichso.vor: Wenn
die natürlichePflicht der Art ist- daßohnesiezu er-

füllen, ich meine wesentlicheGlückseligkeitverlieh-
ren würde-,so kann keine positivePflicht gedacht
werden-»welcheihr den Rang streitigmachen könn-

te , und ihrgleichwäre. Wenn aber mit einer zu-

fälligennatürlichenPflicht,eine solchepositivePflicht
sireitenwürde, in»derenUnterlassungsfallichmich
wesentlichunglücklichmachenwürde, sogehtdie po-

sitirePflichtder natürlichenPflichtVor.

»

Man
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,

Nie! kann also eine positivePflicht mit meiner

wesentlichenPflicht streiten, sosdaßsmir wegen
Nichtbeobachtungder -positivenPflicht meine we-

sentlicheGlückseligkeitzerrüttetwerden würde.

«

is 69«

Pflichtengegen mich selbstnnd Pflichtengegen
andere verhaltensichin ihrer Stärke so, daß

I.’ die wesentlichenPflichtengegen mich stärker
sind, als alle Pflichtengegen andere; weil die

Pflichten gegen andere allezeit nur zufällige
sind, sie mögennun Pflichten zur-wesentlichen,
oder zur ZufälligenAbsichtseyn, indem es gar
nicht«weder zu meiner Existenz, nochzu meiner»

wesentlichenVervollkommnng nothwendig ist,I
daßdieserMenschaussermir, und mit Vollkom-

menheitenexistire.

»2. meine zufälligenPflichtengegen mich selbstsind
stärker,als meine Pflichtenzur zufälligenAbsicht
meines Nächsten, weil diese-in Beziehungauf
mich in gedoppelterZufälligkeitsind, theils weil

sieschonan sichbetrachtet bei)meinem Nächsten,
theils weil sie auch in Ansehungmeiner"zufällig
sind; jene aber habennur einfacheZufälligkeit,

«

Z. Meine zufälligePflicht gegen mich, ist nicht so
stark, als die Pflicht, die wesentlicheAbsicht
meines Nächstenzu befördern. Ob gleichfür

-

michdadurchein Verlust entsteht, soist dochdie-«
ser.in Betrachtung auf die möglicheVollkom-

F menheit
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menheitdes ganzen Menschengeschlechts,welche
ich.als Weltbürgerzu befördernschuldigbin, und

in Betrachtung des· Verlust-z der wesentlichen
Absichtmeines Nächstenkleiner. Wieder die-«

sen Grundsazwürde ich verstossen,wenn ich mei-

ner Ruheund Kräka schonen,und meinen Nach-
, bar nicht aus der Lebensgefaigrretten walte. Doch

dies läßtsichhier nicht, fo weniges auchder rech-
te Ort ist, gehörigbeweisen; mehrere-Zdavon

und mehr Beweiß unten in der Lehre,von den

Pflichtengegenden Nächsten.

i« 7Q.
Der Pflichtengegen meinen Nächstengiebt es

zwo Arten; Pflichten gegen feinewesentliche,und

gegen seinezufålligeAbsichten;jenefindstärkerals

diese. Der Beweißliegt in dem Vorhergehendem
Ob die Pflichtengegen Gott in irgend einer Be-

trachtung stärkerseyn können , als Pflichtengegen

sichselbst, Und gegen andere
,« wollenwir an einem

bequemern Ort ausmachen.

Sieben-
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PSiebenterAbschnitt-z
Von Beobachtungoer,Pstichten«,und

dersolltsionderselben; Von Ausnbtmg

.

--

·

741-
«

J keinepflicht beobachten heißt,dieHand-
lung jezt thun, und zwar so thun,vwie sie-,

mit moralischnothwendigist- Ich darf nicht mehr
thun, sonsthandle ich ohneAbsichtz ich darf auch
nicht weniger thun, sonst erreiche ich zdie Absicht
entweder gar nicht, oder nicht sovollständig,auch
sobald nicht, wie ich sieerreichen foll, Die-ent-
gegen geseztenFalte sind Verlezzungenmeiner
»st-

92 ,72.

Um genau die Pflicht in jeglichemAngenblickzn

beobachten, welche beobachtetwerden muß, nnd
keine der Pflichtenzu verlezzen, damit nicht irgend
eine Absichtverlotzrengehe, oder nnexretchtbleibe-
sofolgt,

—

-

«

.

t. es müssenmir alle meine Absichten,wesentliche
nnd zufällige,woran entweder meine ganze »Ge-

schäftigkelt,oder dochein Theilderselbenhinzieltz
beständiggegenwärtigseyn, damit kein Augen-
blick, der zur Erreichnng derselbenangewendet
werden könnte,Ungebranchivorbeystreichep

F 2 e. ich
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2. ich muß meinen jedesmaligenZustandgenau in

Verhaltnißauf die ganze Reihemeiner Absichten
- betrachten,und mich mit Deutlichkeit und-Ge-

- wißheitzu überzeugensuchen, zu welcher von al-
len meinenAbsichtenjezt eine Handlung, mir

Pflichtsev»
«

s. ichmußauch suchen,meinen Zustand jedesmal
möglichstsozu formen, daßes mir nicht nur mög-
lich- sondern aUch leicht werde, jene vorgehal-v
teneAbsichtenzu erreichen. —

». 4. damit der, in jeglichenAugenblickzu sassendeent-

scheidendeEntschluß,leichterwerde, fo fange
man die wichtigeBetrachtung damit an, daß ,

man zuerstdie Absichtensichvorhält, welche ver-

lohrengehenkönnten , wer-gleichesie mit den Ab-

sichten,welcheeben jezt nach seinerLageund Zu-
stand zu erreichenmöglichsind, und bemühesich
dann erst, einen Entschlußzu gründen. Mit ei-

ner Betrachtung muß der Anfang gemachtwer-

den; bessermit jener, welcheAbsichtenverlohren
; gehenkönnten,als mit der, welcheAbsichtenzu

erreichenmöglichfind; besondersauch ausdem
Grunde mit, weil dieFurcht des Verluste auf-
merksamermacht, als die Hofnung.

"

Es scheintfeeylichsehrschwer- ein Weiser zu

seyn, aber dochnichtso schwer, als es scheint, weil

Uebung die Sache erleichtert, die im Anfang so
schwerist, eheGewohnheitendie Stelle weitlåuftis

ger. UntersuchungenVertreten. Wenn ich das erste
mal ·übereine gefährlicheBrücke gehensoll, soun-

« ’

s

"

tersuche
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tersucheich efrst«dieHaltbarkeit,messemeine Schwe-
re, die Artdes Gange darnach ab; bin ich aber

schoneinige mal herübergegangen , so schwinden
alle diesefuxschtsamenUntersuchungen. ,

.

Ei 73ss

Wenn nun zu VerschiedenenAbsichtenmehrere
Handlungennach der lage, in welcherich mich bei

.

finde, »zugleicherZeit nothwendigsind, und sonoth-
wendig find , daß entweder eine Absichtganz ver-

lohrengehen, oder unerreichtbleiben muß, weil ..

nur zu der geseztenZeit eine von beydenentgegenge-

seztenHandlungengeschehenkann, so bin ich in ei-

nein Zustande, wo die Erreichung, oder Beförder-
ung einer Absicht, mit dem Verluste, oder Nicht-
besörderungder andern streitet; diesen Zustand
nennt man den Collisions Zustand; dieses Ver-

hältnißzwoer Pflichtenaber ,«welch-ezu gleicherZeit
beobachtetwerden sollten, aber nichtkönnen,heißt
eine Collision, oder Streit der pflichten. .

i 7 .«
«

-

Eine wahre Collisiotjkann nur beyPflichten
statt haben,von denen die Absichten,worauf siehin-
zielen in gleichemRange stehen. Alsonur wesentliche
Pflichtenmit wesentlichenPflichten, zufälligemit

zufälligenkönnen in Collisionkommen;alle übrige
Collisionen,«als der zufälligenmit einer wesentlichen

Pflichtu·.s.w.sind nurScheinstsdlisionem
F—75«

- WelchePflichtnun in der Collisionbeobachtet
werden müsse,muß nach der Starke der Pflicht

F z beur-



gejillgeimclzeorieder nettirlichmPflichten-
«

beut-theiltwerden«llManwende daherdieint vorigen
Abschnittevon derStårke Der Pflichtenwiege-rage-
Ine Grundsäzzehieran an, so entstehen-folgende
Regeln « » » ·

»O .-

j. wenn meine wesentlichePflichtenunter einander
»

in Toll-istenkommen,sogehtdie allgenzeinekyekon
ynsiuennmeine-zufälligePflichtmirseiner sondern

zufälligenPflichtstreitet,so geht die vor, wel-

chedie meisteBeziehungauf eine meiner wesent-
lichenAbsichtenhan »

-

«
- .

;»

"

-3. streitetmeine zufälligePflichtgegen michkmit
der Pflichtzur wesentlichenAbsichtgegen-meinen
Nächsten,so geht die leztere von s

«

—

Pflichtengegen Gott, könnennicht mitPilichten
gegen mich, oder mit Pflichtengegen den Nächsten-

.- in Toll-istenkommen, weil jede wahre natürliche
Pflicht-«eine Gottgefålligeist, Und ihm dadurch
schender Dienstgeschieht, den ihmdie vernünftige
Kreatur schuldigist; f sz

·"

.

-

s. 76. .

Es kenn sichnlse sehrostereignemdaßichunt

ineinehöhere-Pflichtenzu«"beebachten,eine niedere
PfiicbkVerlezzen,»udelf ein kleineres Uebel geschehen
lassen- edee sogaeivürkenmuß;Hdas schadetaber,
weil es»unvermeidlichwas-, yet Nechtmåßigkeitniei-

«

nee Heini-langennich-n So lange nocheinande-
kes Mittei- olgneein Uebelzu würketymöglichist, so
lange bin ich noch nichiin diesemZustande-ver

, Cenistenes «

.

-—

-

.

. In

;

«-
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.

In sofernich, das Uebel meinem Nächstenzuzu-

-s:·igen,verbunden bin, eummeiner Verbindlichkeit
ein Genügezu leisten, inssofernpflegendie Natura-
listenmir ein ZwangsrechtGUSneceliitatis, ius

cogens, ius cogendi) zuzuschreiben.sEin Recht«
oder vielmehreine Pflicht, die nicht allezeit, wie

viele, den GrundsåzzendesPositivrechtSgemäß,glau-
ben , aus einer VorhecgegnngenenBeleidigung,son-
dern auch ohne dieselbeunmittelbar aus meinen

Pflichtengegen mich entspringt. Es gründetsich,

dasselbeauf die Regel: wenn ich meine Absicht
aus keine andere Weise erreichenkann, als

daß ich meinem Nächsten ein Uebel zustige,
so bin ichverbundem nur so viel und nur so
grosse-sUebel ihm zuzufügen,

- als zureichend
ist, jene meine Absicht zu erreichen. Was
das aber für ein Verhältnißmeiner Absichtzu dem
Uebel , welches ich meinem Nächstenzufüge,seyn
müsse,istschonin dem vorhergehendenbestimmt.

-

Hierausläßtsicherklären, wieweit ich in meiner

Vertheidigungund in Bestrafungengehendürfe-.

F 4
- Achter
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»Acht« Abschnitt.
«

Von Zurechnungderzbeobachtetenund
nicht veboaehtetenPflichten, von Stra-

fen und Betohnungem
.

« H. FI.".«J1
«

.

- Jemandeneine HandlungZurechnemheißt,’ihn
als die würkende Ursachvon einer moralischen

Handlung ansehen. Dies Urtheilfalleichentweder

selbst, oder ein anderer fällt es von mir; dies ist
fremde,

«

jenes ist eigeneZurechnung; ,

Eigene Zurechnung ist alsonichtsanders-,ais

dasBewußtseyn,ichhabeeine Handlunggethan, die

sichauf eine meiner Absichtbezieht.
'

Manpstegt
diesesVermögen, so zu netheilenJsowohl, als das

einzelneUrtheildas Gewissen zu nennen.

Die einzelnenUrtheilevon sder Verlezzusngeiner
Pflicht pflegtman wohlGewisiknsbisshGewis-

«

sensschlägezu nennen. -
.

«

s.

— Ben einem jeden Menschen, der nur«-Aufmerk-
samkeitaus seineHandlungenhat, mußnothwendig
die Urtheilskraft, so winsie sichrvor der Handlung
in Uebrilegungenåusserte,auch nach der geschehenen
Handlung geschäftigzeigen, und entweder das Ur-

theil von einer beobachteten,oder von einer nicht
beobachtetenPflicht fällen.

v—- 78.
Jst das zur eigenenZurechnunggehörigeBewußt-

seyn, mit der möglichstenUberzeugungvon der Nicht-
.

—.s"·
; fi.

,

«

.
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verlezzungeiner Pflicht verbunden,so ists ein ruhi-
ges Gewissen, wo nicht so ists ein unruhiger-
Gewissen.- .Das Bewußtseyn,man habeseine
Pflicht beobachtetheißtgutes Gewissen; der Ge-
gensazistbösesGewissen. Bilder man sichein,

man habeseine-Pflichtbeobachtet,sda es doch nicht
ist,· so heiß-Lesein irrendes Gewissen; ist das

eigene Urtheil aber wahr, soheißt es richtiges
Gewissen., -

-

·

«

.

Gewissenhaft ist der, welchernie eine Hand-.
lungunternehmenwill, ohnevorhersichdievöllige
Ueberzeugung«Verschastzu haben, er werde seine
Pflichtbeobachten.

·

.

-

«

-

Gewissinskrnpel ist eine einzelneBedenklichs
reit, es möchteeine Handlung wieder eine Pflicht»
laufen.

X
"

-

,

-

«

» Glücklichzist-«d·er,«·dessen-Gewissennicht schläft,
nnd der, durchsteteAufmerksaxnfeitauf seineHandq
langen, sichdie Fertigkeiterworbenhat, auchdarüber

zn urtheilen, denn er wandelt den Weg der Weis-
·

Heit, und der Tugend. « -

» s» 79i -

.
-·

·

Fremde Zurechnung gründet si in dens-

Urtheileines andern , daßeinemoral cheHands
lung gethan,und zwar entwedereine Wicht beobach-
tet, oder eine Pflicht Verlezt habe. Wer dies Ur-

theil als ein wahres'«sållenwill, mußsehrbekannt

seyn mit demf Zustandedes handelnden,nnd mit
allen den-Pflichten,die darauf einigeBeziehung-

"

F i hatten,
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hatten, um- bestimmenzu können-«welche-von diesen
Pflichtenbeobachtet,oderverleztsey. -« Nichts kann

met-r trügen-, als der-äussereSchein von der Hand-
lusngdes andern, der nichteher zur Wahrheitüber-
geht, als bis die genanesteUntersuchungangestellt
worden. Es giebt wohl allgemeineRegeln für die
PflichtmäßigkeitgewisserArten- von Handlungen,
nach welchenman.glaubt, ohne jeneängstlicheUn-
tersuchungen,urtheilen zu können; allein was für
Abänderungenwegett«derverschiedenenmöglichen
Jndividuationenleiden nichtdiese?

- Dann pflegt man nachseinerEmpsindnngzu ne-

theilen, wenn der andere auf uns nichtso gehandelt
» hat, wiewir- glaubtens, daßes seinePslichtgewesen

sehzssaber man pflegt auch noch-leichterin seinem
Urtheileüberraschtzu werden, als in der Vorher-ge-
henden Art der Urtheile, besonderswegen des Ge-

sülllseines vermeinten Unrechts,
«

und der daherent-

siehjendenLeidenschaft.
"

« «

-

-. Urtheil-:alsonie pon der Sandlung deines

Nächstennachdeinem dir eigenenPandlnngss
System, nie nach blossenGefähh sondern
unter-suchedas, nach seiner Lage eigene,
Handlungs - System deines Nächsten, Und

alle die Umständennd Collisionenunter wei-

chen er gehandelt-,-hat.

.

·

":«::i«80— .

- «

·

, Strafen sindUebel-;welchesauf die.Nichtersül-
lung einer Pflichtfolgen;sind sie-unmittelbare Fol-
gen-aus der Handlung selbst, soheissen-siestattge-,

-

; « ,
- f c
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liche StrafenzwerdendieseUebel aber von einem
andern zugefügt-,soheissensiewi-Uktjhrliche,oder

positive Strafen. »

-
-

--- -«

»

Aus dem Gegensazläßt«sichserklären-,was variir-
Iicheund willkriihrlithseBelohnungensstndx.

s« "

»

H. st. .

-

.

«

Jede Beobachtungeiner natksirlichenPflichtHar«
ihre Velohnungem nnd jedezVeriezzungeiner nas-
türlichenPflichtihre Strafen bek)««sich,welchesich-»
allezeitnach den Graden der Beobachtungoder Ver-«

lezznngder Pflichtselbstrichtenkdiefeistim Verlust-,
"

oder Nichterreichungder vorgegabtenAbsichtsicht-
bar , nnd äussert-sichdurch das sitnrnlgigeGewissen-
wenn jene, Erreichung der Absicht, Bedrückung
einer Vollkonimenlgeitund ein ruhiges, gutes Ge-

wissenzur Folgehat. .

«-

«
«

«5-820
· WillkührlicheStrafenhabenentwederBesserung;
oder Bey«spielgebung,oder beydeszugleichzurAbss —

sicht. Wenn sieauskeiner dieserAbsichtenzugefügt-
we«rd"en,sb ist es Bäche, thierische -WUth-
Diese Strafen werden von einem andern mir denn

zur Besserungzugefügt-wenner von-mirein bet)sich
empfundenesUebelherleitet,und glau«bt,ichwürde

auf dieselbeArt zu handeln fortfahren Ob aber

ichmeinenAbsichten,und mein-en Pflichtengemäß
ihm Uebels zugefügthabe, oder nicht«braucht er

so wenig zu untersuchen, als meine Beobachtung
meiner Pflichtenihn zur Unterlassimg,ein Uebel

« Von
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von sich wegzuschaffen,verpflichtenkönnte, weil

es genug ist«,daß er sichfür verbunden hält, ein
«

Uebel von sichentfernen. — .

«

ssStrafen zum Veyfpiel werden zugefügt,wenn

mehrereandere auf ähnlicheWeiseein Uebel bedro-

hen,um diesedurchFurchtVon dieserBemühungab-

zlsschreckemwenn auchgleichder erstereBeleidiger
sichschongebesserthat. Aber nicht inallen Fällen
ist es Pflicht-,sie dem erstenBeleidiger zuzufügen,

·

sondern manchmal ist es Pflicht, die einzugreifen,,
welchedas ähnlicheUebel bedrohen.

» So wie Strafen zur Besserung, oder zum Beys
spiel dienen, sogereichenauchBelohnungenzurAufi
munteru"ng, beständiggutes zu würken,und andern

zurAufforderung, ein ähnlicheszu thun.

· Ho830
Weil der, welcherMitursachvon einer Handlung

ist, auch das Seinige zur Wirklichwerdungder

Handlung beygetragenhat, so ist ihm nachdem

Grade der Freyheit, womit er die Handlung hat
"

Vollbringeuhelfen, auch-dieZurechnungzu machen.
-

Ende der Theorie.

System



System
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Erstes Capiteb
Verschiedenheitder natürlichen

. Pflichten.

"5. I.

)ieinnereVerschiedenheitderPstichten,als
Mittel zur Absichtbetrachtet,.erigelletaus; der

Verschiedenheitder Absichten;die äussereoder veri

hältnismäßigeVerschiedenheitaber beruhetauf die.

Zuständedes Menschen. Diese sind entweder ei-

gene oder gemeine Zustände Der einem Men-

schen eigene Zustand kann in seinenFähigkeiten,
Fertigkeiten, Vollkommenheiten,und Mängeln,
jedes wieder nach verschiedenenArten nnd Graden

betrachtet, bestehen;auch kann er nachZeit nnd Ort,
wo er lebt , verschiedenvon dem Zustandeeines je-
den andern seyn. Der gemeine Zustand ist der,
welcherbey allen Menschen, oder doch bey den mei-

sten derselbengleichist. Dieser isi entweder ein na-

türlichgesellschaftlicher,oder ein willkührlichge-
sellschaftlicherZustand.

Ho 20 «

Der natürlichgeseiischaftiicheZustand km-
stehtaus der Coeristenz mehrererMenschen, die
von einer gleichzeitigenGeburt und Leben die Folge

ist-
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ist, oder aus der Abstammungaus einer Familie,
oder aus dem Beyeinauderseynder Eltern , Kinder
und Geschwister-,und der Eheleute . Der will-

küyrlichgestilskhaftlicheZustand entsteht aus

der willkührlichenVereinigungder Kräftemehrerer (

Menschenzu einerleyZwecken. Es kann aber ein

MenschauchausserdiesenbeydenZusiändenbetrach-
tetwerdenzes entstehendaherdreyZustånde,der ein-

same, oder Zustand der Einsamkeit , der allge-
meine natürlichegesellschaftliche,welcherin der blos-

ssen Eoeristenz mit dem Menschengeschlechtbesteht,
den wir den ffefeliigenZustand nennen wollen,
und der gefiel christliche-Zustand, welcher ent-

weder ein natürlich,oder ein willkührlichgesell-
schaftlicherfeynkann.

. s. Z.
»

Der natürlichenGesellschaftengiebt es nur die

beydenArten-,-nemlichdie Gesellschaftunter Ehebu-
ren, und die unter Eltern und Kinder-. Der will-

kührlichengiebt es soviele, als es willkülgrlicheZwecke,
und willkülgrlicheBereinigungenzu gemeinschaftliche
Zweckegiebt. Wir werden unten nur von der herr-v
schaftlichen,bürgerlichen,und kirchlichenGesellschaft
handeln, aber dochauch nicht anders, als in Be-

ziehungauf den natürlichenZustand des Menschen,
"

damit wir nicht aus den Grenzen eines Systemsder

natürlichenPflichtenhinausgehen.

S- 4- .

Diesem zufolgekönnen die natürlichenPflichten
in drey Hauptgattungeneingetheiletwerden, r) in

«

Pflichten
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Pflichtenin dem einsamenZustande ei) in nackt-

tiche gesetligczund 3") in gelelllkhclklichsPflicht-Im
Die erstern theilensichwiederum in Pflichtengegen
sichselbst, nnd in Psiichten gegen Gott, als den

Schöpferund Erhalteeder Menschen.
,

-

Fl. F. -

«

.-

-

z

Wies«werdenzuerstvon den Pflichtendes Men-

schenim Stande der Einsamkeithandeln, und dar-

. auf die übrigenfolgenlassen. UnserHauptangen-
merk wikddeydiesemTheilnnfererAbhandlungseyn,
daßwir nur die möglichenPflichtendes Menschen
betrachten, die er habenwürde, wenn auch kein«

"Menschneben ihm weiter existirte. Deswegenwird »

aber nichtbehauptet-«als wenn diese-Pflichtenin
«

dem geselligenZustande entweder gar nicht statt
hätten, oder aufgehobenwürden, oder sonst anf. ir-

gend einige-Weileihre Kraft verlöhrenzviel-neige
sind sie von der menschlichenNatur nnzettrennbae,-
man mag ins einem Zustande, oder«"an einem Orte I

«

der Welt leben, wo man will. Selbst mitten nn-

ter den geselligenUnd gesellschaftlichenPflichten, be-

haupten sieden erstenPqu , nnd.·gehenin der Regel
allenübrigenVor. Daß steigeteenntvon den übrigen
Pflichten, womit sie emeinhinnach den gewöhnli-
chen-Zuxstdndendes .- cnschenpexbundensind, ge-

lehsetwerden, gehöretzndeeerdnnngnnfeiktzSy-
-

stems, u«n-d.wirdfeinengtossenanzenhnbem bey
der Abhandlungder folgendenPflichten, wo inzwi-«

. schenjederzeitauf die gegenwärtigeAbhandlungRücks
fichtgenommen werden muß. ,

«

« «

.

G Zwentes
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Zw eytes Lavini-

-

Von den natürlichenPflichtenin dem
«

Zustande der Einsamkeit

.

Erste-r Abschnitt
Von den pflichten gegen sich-selbst.

.

" Ho ,6.o
«

·

z aalle meine natürlichePflichtenact-meinen
«

«

Absichten,und aus der Vergleichungmeiner

Kräfte und meines Zustande-, mit Erhaltungund

Erreichungderselben, entstehen,sei i ossenbar,daß
«. es soviel Arten VonnatürlichenPflichten giebt, als

es Absichtengiebt, wesentliche , natürlichzu-

fällige, und willkrihrliche.
Ver-mögemeiner wesentlichenAbsichten,muß

meine Hauptsorge, und vorzüglicheBemühungseyn,
die Natur meiner Seele kennen zu lernen,die Kräfte
und Fähigkeitenderselbenzu vervollkommenz und

jedeGelegenheitzu bennzzen, um fie immer mehr
«

und meer zu erhöhen. Wo ich aber nicht meinem

Körperdie FestigkeitzDauer nnd Gesundheitgebeund

erhalte,welcheerfordertwird-um ungestöhrtsolange,
und sorichtig,als möglichist, sinnlicheGegenstände
zu empfindennnd zu betrachten, und auf äussere
Dinge zu würken,so kann jeneAbsicht,Vervollkom-

mung meiner Seelenkrafte, nicht erreichtwerden.

Hieraus-folgt,daßdie Sorge für die eben genann-
ten Eigenschaften-«meines Körpers den vorherbedingk

s

.

- ten
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11.Cep.12»ib.»V«d.pstieht.gegensichselbste-
"

«

ten Zustand-wirkteohne welchendie Seele nicht
pollkommennnd nichtgeschäftig-seynkann. «-

«5. 7s

Aus· dieserBekeachtungder Vollkommenheiten
meines Kötpers,als des VoiherbedingtenZustandes

,

zur Vervollkfommnngmeiner Seele, fliessenfolgen-»
de Pflichten. »

-

1. ichmußalles, meinemKörpersowohlim Gan-
— zcn , als in Theilenschädliche,auf das sorgfältig-

stevermeiden , theilsdadurch, »Daßichihngcgen
schädlicheDinge in Sicherheitfezze,. theils da- .

Durch, daß ich Mangel der Pflege, dejr Nützei
nnd der Bequemlichkeitverhüte,theilt-,auchseine

»

«

einzelneKraftein keinemStücke überfyannaz
»

»

g. ich muß meinem Körpernnrdes geben, neiget
ihmnüzlichist ; ein bestimmtesMaasvonNahenng,.-

Arbeit, Ruhe und.Bequemlicl)keit;sowohldas,."
was zu Viel,als das, was zu wenigist,ist schädlich;

. Was dies fürein Maas seynmüsse,laßtsichin einekz
allgemeinenRegelnicht bestimniemsondern»ein
jeder individuellerKörperkannaus«eigenervEtsch-.

krung sichselbstdie nächigengtzegelnaliziezhenxJ J
,

z. ich mußauch dieKkåfkememeeKörperemögnchzk
erhöhen,damit er fester, undurchdringlicher,un-

empsindlichergegen-schädlicheVorfälle und ge-
· schickterdinclznllerleyUebungen;werde.»

«

,

"

Anm. i. Alles svcefeszusammen-gewannen häßx kurz, ich-
.
muß meine Existenzjsznerheltenssuchem , Existenzver-

sp «
steht genung blos soc-mischendee cerpers, wovon des-« -

"JenVeeeinigungmitder Seele ebhängt«

z«

,
G 3 Anm. n-
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Amen 2. Unser Unterricht würde überausweitläuftigwer-

den, wenn wir hier jede einzelne Handlnng anzeigen
wollten, wodurch diese Absichten erreicht werden kön-

nen; vieimehr muß es der Beurtheilung eines jeden

einzelnenMenschen, feiner eigenen Erfahrung nnd der
Unterweisung des Physiologem vachoiogen und Arz-
tes überlassenseyn. Es ist aber auch wohl nichts««leich-

, ter- als hierin Erfahrungenzu machen- dieser- und den

von andern gegebenen Beyspielen gemässeRegeln sich
·zubilden.

«
«

l

» ,

.

.
.

« H. s,
spDie bey meiner Seele möglicheVollkommenhei-

ten kann ich als eigene, und als gemeine ansehen;
diesemußichmit allen Menschen, die zu ihrerVervoll-

kommng gewürkrhaben,gemeinhaben; jenezweil
siesichnachbestimmtenGraden meiner Seelen Ver-

mögen, meiner natürlichenAnlage,nach meine-m Ge-
nie ,

und nach meinem Zustande,Verhältnissenund

, Bedürfnissenrichten,sindmir eigen,- oder kommen
dochnur den wenigenMenschennochzu, die etwa

«

, mit mir’unker einerlei)Umständensichbefinden.
s·
»Werdie gemeinenBollkonimenheirenderSeele

sichs-schonverschafrsphaezdem ist es etwas leichtes,
dieserVollkommenheitdie, nachseinenUmständen
nöthige;Modisiöaiidnzu geben. s»

»

(
, HO.907

Die Vollkdmmenjheitender Seele erwachseneins
«

der Uebungder Fähigkeitenderselbenundder Erhö-
hnngzu Fertigkeitenrs Der Philosdphjund insbe-
sondereder iogikergiebtRegeln, und zeigtdieJMik
kel zn dieserVervollkommung.

« -
-

«

-

i «

. Wegen—

-



11.C. I. Ab.V. d. pflicht.gegen-sichselbst-m
. Wegen der ewigen Dauer mein-er Seele , und-«-

der nahenGrenze-des künftigenLebens an da5«ge-
genwårtige, als den Zubereitungsstandzu höhern
Vollkommenheltenund zum Genuß der schoner-.

langten , ist es natürlicl)e'Pflicht,durchphilosophis-
scheKenntnisseUnd die dazu nöthigeMaterialien,s
und durch regelmäßigeUsebungenalles , was mög-
lich ist, zur Veroollkommungder Seele beyzutrax
gen. Daher

«
«

(

-

.

-

t. erhebeEmpsindungs, Einbildungs, Dichtungs
und Gedächtnißkraft,Verstand und Vernunft
zur möglichstenVollkommenheit, zur leichtigkeit,.

Deutlichkeit, Wahrheit, NichtigkeitjGründlichs
keit und Gewisheit der Vorstellungen,,damit sie
ertensiveund intensivegrösserwerden.

«

«2. Dieer Vollkommenheit-endes Erkenntnis Ver-

mögensgemäß, muß nun auch das Begehrungs
Vermögengeordnet feyn, weil die Fehlerim Ver-
stande, Fehlerdes Willens wirken. Daher müß-

·

"

sendie natürlichenTriebe und die Leidenschaften,
· welchedie körperlichenAufforderungenzu Handlun-
gen sind, durch VernunfkigeVorstellungennach
den jedesmaligenAbsichten,-und«nach dem Zweck
der Vollkommenheitgeordnetwerden; denn das

ist die Modifikation der Seelenkraft, die man

den Willen nennt. -
-

,

Anm. Die Pflichten gegen meine Seele und Daseym oder

gegen meinen innern Zustand sind höhere-;die Pflich-

X

ten gegen meinen änsscrnZustandsind niedere Pflichten«
-

»

- Es sind also bey Collisionen derselben, die oben ge- «

gebcnc Regeln anzuwenden —

.

G z H-.to.
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we System der email-glichenPflichten.
«

--

f

« so IO .

’

Die VollkommenheitenmeinesKörper-«nnd mei-
ner Seele, machendie Vollkommenheitmeines innern

Zustandes aus« Zu dem änssernBeistandgehören
meine BetheiitnisseUnd Beilehungenauf aussermir
eristieendeDinge; Besiz der nöthigenNahrnngæ
Mittel, Eigenthum der Dinge, wozu. ich ein be-

standiges Bedürfnißhabe, und«Bequemiichkeiten,»

damit ich nie in den Bemühungen,meine Seele zu
veroollkommenx gest-Ihrer,oder behindertwerde. —

Ich bin nun verbunden, ausserder Vervollkom-
mnng meines innern Zustande,auch die Vervoll-

«««.«kvmmnngmeines ciusseijnZustande-zn befördern.
LI. Jch zoillallsomeinen äussernZustand, sowohl

den foredaurenden,sals denzjeglichenAugenblick-
lichen Zustand-sozu formenfachen-,daßichmeis-

- ne innere Vollkommenheitennicht nur nicht da-

durch-verlier"eoder-behindern,sondernauchdaran
gründsenkönne.

»

"

«

e, ichmuß folche,-nndso viel Dinge als zu meiner

Nahrungund«Beäuemlichkeitiund zu allen- Arten
meiner bestandigenBedürfnisseerforderlichsind,
in meinen Vesiz bringen, und«,mirdaräberein

Eigenthumverschaffen.
«

Kinn. Unten, als an einem schief-sichernOrte- wollen wir«
«

ein eigenesaEpiditelz
von dem-, einem Menschennö-

ihigem Eige hinktund bogenErwerbung machen.

.

- Unnüzwürde die Frage seyn, ob es Mir end
einem Zustandeerlaubt seynkönne«sich elbst

Ums



k.

II. C. i1.2ll).-Zo.d. Pflichtgegensichselbst-w-

ums Leben zu«bringen , wenn nichtsovieleIrr-»
thümerhierknschonviele Menschenaufgeopsert,und

ganze Nationen-getäuschthätten. «
«

Die Ursachendes Selbstmords sind verschied
den; bald Verzweiflung aus Ehrgeiz, bald Ver-«

zweisinngaus Unglück,und Elend, bald Melan-«

cholieals Krankheitdes Körpers, bald heiligerEi-

fer und Frömmigkeit, bald vermeinte philosophische
GrundsåzzexAllein keinerdieser Grün-de ist zurei-«

chendund giebtirgendeinigenScheinder Beicht-naß
sigkeit,Von jedemwollen wir besondershandeln,doch
so, daßwir von der Verzweiflungaus Ehrgeizin der

Lehresvonder bürgerlichenGesellschaft,und von dem

heiligenEiferundFrömmigkeit,als einem Grunde des

Selbstmordyin der LehreVon der kirchlichenGesell-
schaft reden werden: Von dem Selbstmorde ans

Melancholie , die als Krankheitdes Körpersangese-
hen werden muß, ist es unnüszetwas zu sagen-,weil

«

die Gründe des Naturalistennichts helfen,, wo der

Arzt nichthelsenkann. Es bleibtuns also-Vondem

philosophischenSelbstmörder,der entweder ans Ver-.

zweisinngans Unglückund Elend, oder aus« kälteren

philosophischenGründen sichdas Leben nimmt , zu

handelnübrig.
«

«

·

«

Anm. Man könnte,wegen-«dieser verschiedenenGråndcdes

Selstmords, die Selbstmördserin kranke, politische,-
- schwennüthige,religiöse,und in philosophischeeintheii

len. —

«

z. u. .

Was nun zuerst die Frage bereist,ob. eine,
menschlicheKräfte übersteigende, Empfin-

- G 4 dung
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nochweiter ausznbilden.

104 Syst-m dementnichmpflichten -

»

dung des- Elends ein hinreichender-.Grund
seynkönne, sich-dasLeben zu nehmen, so ist
1. nicht zus glauben, daß eine, allemenschliche

Kräfte übersteigende,Empfindung des-Elends
- statt habenkönne,vielmeerfindet man tausend

Benspielevon Menschen gegen einen- die das

Elend, welches andere für unerträglichhielten,
«

doch ertragen haben, nur einer mit mehr, der
andere mit wenigerGednlt, je nachdemdie Seele
des einen würfsamerwar, als die Seele des
andern. -

-

,

Ein langeanhaltendesUebel wird auchkleiner,je«
stumpserdurch die Längeder Zeit das-Gefühl,und

je schwächerdie Vorstellungdes vorhingenossenen
Glücks geworden ist. Ueberdem ist das Elend

knrzsichtigen,und von Vorurtheileneingenomme-
«nen Leuten immer unerträglicher,als Menschen,
die""weniger von nichtsbedeutendenBot-urtheilen
eines«eingebildeten,bessernGlücks regieretwer-

den-« s

Dazu kommt noch, daß das unerträglichedes

Elendsblos nur von kärperlichenMängelnund

Fehlerm und einer grossenMenge von Bedürf-
,nissen, die da nicht gestilltwerden können,ver-

standen werden kann ,-«woraus sodann folgt, daß
diesesElend, eigene Vergrdsserungendesselben
abgezogen,nur gering ist«gegen day-, was nach
gedachtwerden kann,nemlichgänzlicheUnmöglich-(
keit,Vollkommenheitender Seele zu erhalten,oder

Jn dem allerelendesten
Zustande-, ist diesegänzlicheUnmöglichkeit,seine

«
Seele zu vervollkommemsnichtdenkbar.

«

«

-

'
.

TO Der



net -etb.V."d-pt1ichtsgegensichs-ihnwe
«

-2. Der Verlust deskörperlichensiebensist ein weit- —

grösseresUebel, als die-Summe aller nur mög-
lichenUebel , des tiefstenUnglücksund des trau-

rigsten Elends , weil durch den« Tod nicht blos«

die Empfindungmeines Elends aufhört,sondern
«

auch mein ganzes gegenwärtigesBewußtseynaus-·
geHoben, mein ganzer gegenwärtigerZustand
verändert,derxgegenwcirtigeGrund meiner, noch
im Elende bei)mir befindlichen, und noch mögli-
chenVollkommenheitenzernichtetwird , daß also
Beraubung meines gegenwärtigenLebens allezeit,
in Beziehungaus die Summe der michtreffenden
Uebel, das größteUebel ist; thörigtist es aber,-

. unter zwenen Uebeln das größtezu wählen.

H. -13.
Sollte es jemanden geben,welcheraus Permeins

ten philosophischenGründen sichdas-leben neh-
men»wollte,somüßteer Gründehaben,warum er es

fürbesserhielte zu sterben, als zu leben, und diese
Gründe müßtenhergenommen werden , von der

Vorstellung, welche er sichvon den Vorzügendes

künftigenLebens vor diesemLeben macht. Diese
Vorstellungen werden so wohl»·veranlaßt,als auch
lebhafterangeseuert durch eine gegenwärtige,unab-

änderlichscheinende,Empfindungeines Uebels, von

welchem ein solchereingebildeterPhilosophsichzu-

gleichloszumachenglaubt.
"

Diese Vorstellungen können keine andere seyn,
als es seydieses Leben,mit demdarnach folgenden
Tode, der Verwandlungszustand,san welchender

ZustandhöhererVollkommenheiten,und ein -

ewiger
"- G s» I .Wachs-

z
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Wachsthumdarin folgenwird. Je zeitiger, sagt
er, ich von Banden loskommen kann, die mich.an

die mir so nachtheiligeSinnlichkeit fesseln,und je
geitigerich also den Uebergangzu jenenbessernZU-
stand, nnd zu höhernPollkommenheitenmache, je

«

mehrhabeichfür meine ewigeGlückseiigkeitgesorgt.

Allein wir antworten

« t. es ist demmenschlichenVerstandenichtnatürlich
,möglich,sich hinreichenddeutlicheVorstellungen

Von der Beschaffenheitdes künftigenLebens zu

machen,
und die reizendeVorstellungendesselben

»

« entstehenvon blossenVermuthungen,und träu-

merischenEinbildungen,die aber- keines-vege-
gegen die deutliche und gewisseVorstellung,von

der Absichtnnd Bestimmung des gegenwärtigen
Lebens einen Vorzug gewinnen können, so daß
ein vernünftigerMann zu sterbenmehr, als zu
leben wünschensollte.

·

s
«

,

«

z eben daraus , daßdieses Lebenein Zubereitungsi
stand zu höhernVollkommenheiten,oder ein

Verwandlungsstandist, fließt,daßes nnerlaubt

sey, sowohl in Beziehungaquden göttlichenWil-
len ,- als auch in Rücksichtder AbsichtdiesesVer-

wandlungsstandes,die Zeit vor dieserVerwand-

tungabzukürzen,weil der künftigeZnstandsichles
«

diglichund allein auf den gegenwärtigenZustand
gründet,nnd auch darnach die ihm eigeneBe- .

«

«

stimmungerhaltenmuß. Die Geschichteder
—

"

Veränderungenin der Natur, und ihrerFolgen
aufeinander,kehrtdiesenSaz, und bestätigtihn.

s

Z. die
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» Z. die Bande der Sinnlichkeit, welche der Körper
"

enthält-,
«

sind zwar Bande an sinnlicheGegen-s «

stände; allein eben diesestnnlicheVorstellungen
sind die Materialien sitr unsere Denkungskraft,
dnrchderen Betrachtung siesichStärke erwirbt; ,

und siesinddiespQuellenallerübrigendaraus ad-
«

gezogenen Gedanken, nnd grosserweitlcinstigen
. Systeme-. Ohne den Gebrauch der Sinne ist·.
unmöglich,Zn irgendeinen Gedanken zu kommen,
so.daßsie die eigenenMittel sind, nichtnnrdie

·

Fähigkeitender Seele zu Fertigkeitenzu erheben,
sondern-anchgrosse wichtigeWahn-seiten,
welchesonstnicht«-erkanntworden wären , vorzu-

halten· Es ist daher ein Glück fürmichs wenn-

ich,alle die Sinnlichkeithabe, welcherich fähig
bin , und sie so langehabe, als möglichist, um

desto vollkommner zit- jenen,mir bevorstehenden,
, pollkommnernZustandüberzugehen,-«"ivovielleicht

gar keine Sinnlichkeit, oder dochnicht solche,als

die gegenwärtigeist, statthabenwird.

«Zu leugnen ists nicht, daßmanchmalgar zn -

starke,,nnnbeinderiicheEmpsindungenäussererso-
«wohl,als innerersinnlichenGegenständedie Aus-
merksamkeitstölgremund das System abstrakter
Gedanken zerrütten, allein der Schade, densie
dadurchzufügen,ist fürnicht-Izuachten, gegen
die anderweitige-:grossenVortheile. Bey un-

i

geübtenDenkern wird sichauch dieseStöhrnngs
nur ereignen, seltenbeygeübten.

«

- yManschliessealso ans diesemallen, daßder
ein-gebildetephilosophischeSelbstmördersichviel-

-

mehr--
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mehrgrossenSchaden thut, gls daßer sichVor-

theileverschast. -

·

-

«

i- Ie.
,

.
» ,

.

Jst es alsounvernünftigund unerlaubt,sichselbst
zu tödten , so ist es auchunerlaubt»,sichin einen

—

Zustand zu sezzen, wodurchder Tod«-bewürkt,oder

Veranlaßtwird; Unmåßigkeitin der Nahrung,
- Ueberspannungaller körperlichenKräfte, Unterzie-

. hung einer Leibes und. Lebensgefahr,oder Sorglo-
sigkeitdarin, sind Selbstmordz kurz jede Hand-
lang, wodurch das, mir durch meine Natur und

Zustand mögliche,iebenszielverkürztwird.

Zweeter Ah schnitt.
Von den pflichten gegen Gott.

L

v

.

So
Yvchlerne aus der Betrachtung meiner selbst,und

O aus der fieißigenForschungdenganzen Natur,
ihrer Begebenheiten, und Veränderungen,daß
ein höchstesWesenda seynmüsse,welchesalles er-

schaffenhat«erhält,’und regieret, also auch Mich.
Dieses meinVerhältnißgegen meinen Schöpfer-,Er-»

halter,"Negiererbestimmtgenau , wie meineHands
lungen in Rücksichtauf ihn beschaffenseynmüssen.

Auf Gott kann keine menschlicheKreatur han-
deln, soder in ihm neue Bestimmungenwürken,die

nicht schonim,höchsten,vollkommenstenGrade in

ihm wären.- Wenn wir daher von Pflichtengegen
Gott reden,"so ist das im uneigentlichenVerstan3s,"

- ni t
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nicht sowie Menschenauf Menschen,«oder auf an· -"

dere Dinge ausserihnen w.ürken,sondernes heißt
vielmehrveiite«Pflii:l)i:gegen Gott , eine jede
Handlung , die VernunftigenGrundsäzzengemäßist,
und noch eine befondereBeschassenheitin Rücksicht
auf das Verhältnißdes MenschengegenGott hat.

H. 16.

Wenn es ausgemachtwahr ist, daßalle natürli-

chen Absichtender Dinge auch göttlicheAbsichten
sind,somüssenauchdie- derNatur gemäße,Vernunf-
tige Absichtendes MenschengöttlicheAbsichten,oder

dem Willen Gottes gemäßseyn. Diese natürliche—

Absichtender Dinge, oder den Willen Gottes auf-
suchen,ist alsogleichgeltend-;"wenn daherder Mensch
seinenvernünftigen-Absichtengemäs;handelt, so er-

füllt er zugleichden göttlichenWillen-. s "Die Be-

mühungalso, in der Venzkirkungfder Vernunftigen
Absichtenauch zugleichden göttlichenWillen zu ers--

füllen, fmachtjede natürlichePsiicht,. Von welcher
Art sieauch sey, zu einer göttlichenPflicht.

«

Es ist also kein Unterschiedaller vernünftigen,
schon pflichtmäßigemHandlungen von Pflichten
gegen Gott anzunehmen, sonderndiese sind blosse
Betrachtungen-, welchezu jenennur hinzukommen

müssen, damit die natürlichePflicht, auch als eine
PslichtgegenGott angesehenwerd-enkönne.

.

. ts- 17..
-

fWenn der Menschalso mit der Beobachtungder

natürlichenPflichtenauch-dieBetrachtungVerknüpft,
daßdiesesder göttlicheWille sey, so beobachteter

» ,

die
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«

die Pflichtengegen Gott, istJhm gehorsam,ode-

-kutz, lebt Gott gefällig.
«

,

Drückt mandiese Wahrheitenin einem allnenieis
nen moralischenSaz ant, so könnte man sagen-
es sey die erste aller Pflichten gegen Gott, diese,
lebe Gott gefällig. Aus dieserfließennun die
übrigen, verehre Gott, liebe Gott, strau-

mzfGott, bete ihn an, nnd danke Gott.

N Is—
.

Gott dienen kann nicht-heissemihm einen-

Dienst, leine Gefälligkeiterzeigen, da in ihm kein

Mangels ist-«sondern es hesßtnichts anders, als
was vorhin gesagtworden ist, Gott gefälligleben.

Der Gottesdienst-, den wir in der kirchlichenGei
sellschaftso nennen, wird unten erklärt,wenn wir
von der kirchlichenGesellschafthandelnwerden.

Drittes CapiteL
Von den natütlichenPflichtenin dem

«

» geselltgenZustande.
-

»

-—

’

sz 19.«
"

)

Eskönnten hierdie natürlichenPflichtennachde
"’

dtey Arten der Pflichtengegen sichselbst, ge-

gen den Nächsten,nnds gegen Gott abgehandelt
werden, wenn nicht leichteinzusehenwär-, daßin

Ansehnniglv
det- Pflichtengegen sichselbstsoWehl,als

( auch in . nsehungderPflichtengegen Gott«·einund.

eben dasselbegesagtwerden müßte«Jene sindäer— rt
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Art, daßein Wenfch,er mag in einein Zustande -·

seyn, in welchem1ferwolle , sie allezeit beobachten—-

kann und muß, ohne daß sie im geringsten-eine
Aenderckngleiden. Die Pflichtenaber gegen Gott
können noch»einige neue Bestimmungenbekommen;
Aus der Urfachhandelnwir zuerst Von den. Pstichs
ten gegen den Nächsten,und dann von den Pflich-

—

ten gegen Gott« .

-

«

TErster Abschnitt-
Von den« flichten ge enden

H. 20.- -«

Da mehrereMenschenneben mir find, die all-«v
-

zu den Absichtenda find, leben nnd handeln,
wozu ich lebe , und handle, so mußes meine erste
Sorge seyn, niemanden in dex Beweis-fang
seinerVollkommenheitenhinderlich zu wer-
den. DieseRegelkann als Grundgesezder geselli-
gen Pflichtenangesehenwerden; weil es aber nur

negative bestimmtwordenist,» so»kann es nichtdae
einzigeseyn, sondernes mußauch ein affirmatis
ves Grandgesezangegebenwerden,

)

I-
«

«21.
»

»Aus
f

diesemnegativenGrundgefåzzeder Pflichten
gegen Nebenmenfchenfolgennachstehendeunleüg-
·bareWahrheiten.»

«

s

-
.

t. Stohre niemanden in« dem Besiz seiner-Voll-
kommenheitender Seele

«

,

s. Laß



«

Un SystedenatrirlichenEpsiichtenl'
«

g. Laß ihm die Vollkommenheitenseines Leibernf

z, Nimm ihm nicht den GenußseinerGüter , sei-
,

ner Ruhe, seinerBequemlichkeit
Nicht nur in dem Besiz seinerwahrenVollkom-

menheiten,sondernauchseinereingebildetenVoll-

kommenheiten, seinerVorurtlgeile,seinesAder-

glaubens, laßihn ungestöhrt,es seydenn, daß
du in Ansehungder leztern überzeugtwärest,du

— werdestihnswürklichsbessernkönnen.
«

«

Anm. t. Es bedarf nur eines geringen Grabes der Ver-s ,

nunft- Um Cinzulehen,’wassite einzelne Handlungen-
ihrer Beziehung wegen aus die eben vorgetragene

Grundsåzze,unvernünftigund also unerlaubt lind. «-

Annn es Diese Grundsäzze,mit ihren Folgen zusammen-
« genommen ,. enthalten einen Theil des Naturrechtszwel-

«

chen unsereuorziiglichsrcnNaturalisten«,das ius cogsvs

oder die Ofliqiaperfelxa nennen, das heißt-,Pflichten
zu deren Beobachtung man gezwungen werden kenn,
oder treffenden Handlungen zu deren Unterlassung man

gezwungen werden kann, so daß bey jeglichenVerstoß
«- wieder diese Regeln- der Beleidigte"«sich,wegenseiner
Bemühung alles Bebels Von sichabzuhalten- berech-

tigt oder verbunden hält, sich gegen Uebel zu verthei-

genk oder mich zu strafen. Auch unt mein Selbstwillen
muß ich also diese,- dem andern nachtheilige. Handlun-
gen unterlassenz dochgiebt es Collisionem wo ich ver-

,

i banden bin, wieder diese Gesezzezu handlen, um hö-

here zu beobachten. -

—

Anw. z Eine andere Art der Zwangspflichtenx, lind die

Pflichtengegen mich-feindzu. deren.Ye.ongitueg ich
alle zureichendeMittel wählenmußz wo e«s»..-sichleicht

"

treffen kann,daß ich ein kleineres Uebel veranlassen, oder

geschehenlassenmuß-tun eine höhereAbsichtzubefördem.

H.·2e.
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-

«

s. 22.
,

-

Das assirmntiveGrundgesez der natürlichen
. Pflichtengegenden Nächsten-,entstelgkausderBo

trochkungder göttlichen-Absichtenbeyder Coeristenz,

der Menschen,ihrer Hülfsbedürfkigkeit,und der

Möglichkeit-,daß-jederMenschnoch ausser den
"

Kräften; die er zu seinereigenenVervollkommung
gebraucht, einen Ueberfchußhak, den er zu- ande-

« rer Bestenverwenden kaum ,.,Hier-i.stalso von sol-
«

'

chenHandlungendieRede , welchezur Vervollkom-

mung des Nächstenunternommen werden müssenz
diesegründensichnun auf folgendesGesez: Suche
so viel dir möglichist , deinem Nächsten in

der Bewüriiung seiner Vollkommenheiten
behtilflich zu seyn. -

«

Anm. Den Inbegriffder Säzzh welche hieraus fliessem
«

neusten-dieNatukalistm das ius bumanitatis, oder
officie impei·feåa-welcheverschiedeneNaruralisten in

die Moral verwiesenhaben .

«

.

—

C. 234
·

Wenn also bey mir ein Uebermaas von Kräften
ist, die ichnichtalle zur Bewürkungmeiner indivi-

- duellen Vollkommenheitverbrauchej die vielmehr
dem andern zur Bewürkungseiner individuellen
Vollkommenheitbngülflichseynkönnen»so dürfen
sie wegen der weisenAbsichtendes Schöpfers,und

der, in der ganzen Natur sichtbarlichen,genauesten,

Verknüpfungaller Kräfte, wovon keine einzigevers s

lohrengehen darf ,,nichc ungebrauchkbleiben, und

es folgensodannweiter nachstehendeSeinen
.

«

«
-

1.Trage
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u Trage so viel zurVervollkommungder Seelen-

krafte deines Nächstenbeh, als dir mögsichistz
txt-reicherealso die Kenntniss-edeines Rachsiem
berichtigesie, undübeihn darin.

f

Nimin ihm
"

Vorurtheile, die seinen»übrigenKenntnissennach-
theilig,und seinemHerzenschädlichsind; zernich-
reden Aberglauben, und dringe an deren Stelle

s Wahrheiten in seine Seele, l
"

«

I. «Würkezur Erhaltung, zur Gesundheitund zur
, Vollkommenheitdes Leibes deines Nächsten.

s3. Gieb ihm vom Ueberflußdeiner Güter , damit
er Nuhe,.Bequemlichkeitund Zufriedenheitge-«

"

niesse. Da essnicht möglichist, die gegenwär-
tige gar zu grosseUngleichheitder Glücksgüter

— ganz wieder aufzuheben, sosuchesiedoch»wenig-
stenss zu mildern; unterstüzzealso nothleidende,«

-und hilf dem Armen auf. ·

«

-

-

4. Bist dii genöthigt,jemanden Uebels zuzufügen,

«

entwederals Mittel zu ErhaltungdeinerxVolb
kommenheiteii,oder nm anderegezenwcirtige

"

Uebel abzuhalten,sdas heißtdich zu Verheidigen)
oder künftigeUebel zu verhüten,(d.-h.—zube-

strafen).sowählejederzeitdas kleinere Uebel , als

solchesMittel.
«

. . .

5. Thust du auf dieseWeise allen Menschenwohl,
I

so werden andere deine Vollkommenheitenprei-
sen, du wirst Ehre haben, und es wird-je-

,

dermann Vorzüglichbemühtseyn,. dir zu deiner- ·

««·Vervolll-ommnngbehülsiichzu werden, dawirst
Freunde haben. Sey also jedermann-JFreund-
damit man der deinige werde; und suchediese
wahre Ehrex

"

i
’ "

-

.- «« s Anm.
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Amte-Willman dein Nächsten«in so fern ich diese Pflich-
-

«

ten gegen ihn habe-, Rechte zu schreiben- so habe ich
: nichts dawicdcr, in Fällen, wo er dieser Pflichtlei- .

stungen bedarf, zu sagen, er habe das Recht, von-mir :

diese Pflichtleistungenzusordern

« s. 24. .

T
-

iOb dem andern gethaneVers prechungienneu

pflichten auferlegen können, die nicht schonan

sichselbstdawaren, istnochsehrzu zweifeln,weil k-)
schonalle und jedeHandlunge·n,den Grundsåzzen
des Natur-rechtsgelnäß, entweder pflichtmäßigoder
pflichkwiedrigsind, und «alsoein jeder schonfür sich

- verbunden ist, auchohnevorhergegangeneVerspre-
chungen,auf welcheeine, dem andern zu ern-essende-
Hälfsleistungsichgründensoll,. dieseHülfezuglei-
stenz daßalso«an solcheWeise das-hinzugekomme-

»
ne «Ve«rsprech«enunnüz ist. 2) Oder, wenn etwa,
durchVersprechungeneine unvollkommne Pflicht-
(wie sie sagen,) zur vollkommnen Pflichtwerden —

soll, so ist das blos ein systematischerSoz, (der
des Systems wegen angenommen worden,) der-

snicht anzunehmenist, weil niemand, der

seinesnjPflichtengemäßleben will, sichselbstsolcheZwang ,

nnttel auszulegennöthighat, der aber,
·

welcher
feinen Pflichten nicht gemäßleben will , des Ber-
sprechensund des davon abhängen-denZwangsohn-
geachtee, sie verlezzen wird- sso wie auch der ver-

-

nünskigeMann, dem sein Versprechen,unvermu-

thet hinzugekommenerUmstandewegen, unmöglich
geworden-ist,es nicht leisten wird. »

.

Alles, weinalso Versprechnnqennüzzenkönnten,
würdeunter Pflichtvergesseneund Treulosestatt Ha-

"

H 2

"

ben,

-«
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ben, und höchstensdein, der sichversprechenläßt,

- die Sicherheitgeben, es werde der andere, zu der

gesezrenZeiyund in der Art das leisten, was er

versprochenhat ; eine nngültigeSicherheit-unter
Treulosen, und eine unnöthigeBesorgnißunter

«9ierhtschasffenen. .-
,

·

Doch ausführlicherhiervonim "«foigenden—Abs
’

- schnitt.
"

—

.

, Zweeter Abschnitt
Von Verträgen.

-· ? so
·

·»,

Wennalso alle Menschendie Absicht,und die-
·

. sergemåß, die Pflicht auf sichhabem sich
einander zu- helfen, so wird ein jeder dem andern
seineBedürfnißeentdecken, nnd sie werden einan-
der HülfeLeisten Diese Entdeckungdes Bedürf-

nissesven«der einen Seite, und die Entdeckung
"«der Möglichkeitzu helfen von der andern Seite,

-

würkr eine Verabredung, die ich hier einen Ver-

trag nennen will. Er ist die natürlichsteFeige von

dem wechseistveisenUmgangder , im Zustande der·

Gefelligkeitlebenden, Menscher-,Und auchein noth-
wendiges Mittel; ,Gewa!tthåtigkeiten,die einer

dem andern zufügenwürde,zu verhüten.Ich wer-
«

de daherdenjenigen, unter den neben mir wohnen-
den Menschen, mir hervorsuchen,bei) dem die

’«Möglichkeit,mir zu helfen, mit meiner Hülfsbes
: dürftigkeicübereinstimmtz-ich werde ihm die Art -

s- nnd den Grad meinerBedürfnißentdecken,erda-
-

» gegen
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gegen wird "rnir denGrad der«Kräfke,wodurcheri- -

mir behülstichwerden kann , bekannt machen-»-
·

·

-5."-26.sz
,

«

DieseüBerabredunggeht entwedergleichin Erfüli
"

.

lungk oder.diewürklfcheHülfsleistnngist noch ans
-

gewisseZeit ansgeseztz sie sollte entweder nur eine

augenblickliche,oder einefortdaurendeHülfsleistung
seyn. Jn allen diesenFällenwird von Seiten des-
jenigen , der die HülfsleistnnsgVersprochcnhar, die -

»

Leistungsogeschehenmüssen, wieer Versprochenhat,
das, ist zugleichgerade so, wie die

Bedssrfnisse
des

andern eserfordernz aber Vorausgesez, daß die

Umstände von beydenTheilenin demselbenVer- .-

håltnissebleiben. Solten sichdaherdieBedürfnisse
einer Seits ändern, so würde auch anderer Seits
die HülfsleistnngsichändernWissen, wenn neinlich -

die Verringerung der Bedürfnisse,Verkleinerung
der Hülfsleistungerlaubt-, oder Vergrösserungder

Bedürfnisse;ein-enoch möglicheVerstärkungder-

Hülfsleistungerfordert-ern Die blossewörtlicheEnk-

deckungder Bedürfnisseeines Theile-,und der Kräf-
te zu helfendandernTheils,--kdnnen-dochwohl bei)
den Bedürfnissenselbstund in den Graden del-Kräf-
te,,- nnd also ins der Pflicht zur Hülssleistnngzsnichts
ändern?

,

s

"

-

-

Die würklicheErfüllungder VersprochenenHülssk
leistung-,weil sie sichsowohlausfdieBedürfnissedes

einen , als auch auf die Kräfte des andern gründet,
würde unterlassen-lverden müssen,wenn entweder -

«

jeneBedürfnisseausgehörerhätten-,oder -die.Kråfte, -

, welch-evorhinals entbehrlicheversprochenwurden,.

Hs »
·W"
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-

«

zur Befriedigung eigener·

Bedürfnissenothwendig.

geworden wären: eben soskanndiewsürkliche,Hi1lfs-
-" ieistunn grosser, oder kleiner seyn-,je nachdem es

die Bedürfnisseeiner Seite, nnd die Kräfte ande-
rer Seits erfordern -

«

Wenn daher mein Bedürfnißzuder Zeit kleiner
war, da die Hülfeleistungversprochenworden, gis es

«

zu der Zeit ist, daldieHülfewürkiichgeleistetwerden

foll, fo wird man fichnicht nach der Zeit desVerfpreg
ebens, sondern nach der Zeit der Erfüllungrichten
müssen-,sodaß auch nun grössereHülfegeieiftet

. werden muß, als versprochenworden: der umge-
kehrteFall ist auch klar.

"

s
-

s. 272
«

Versprechungenverändern daher keine Pfiichteiy
«

·als diese an sichbetrachtetfchonfind, so wenig sie
neue-Pflichten wirkenkönnen, vielmehrlerne ich .

«-blos den , unter mehrernmeiner Reden-nenfchen,
kennen, welcher im Stande ist, mir ohneseinen
eigenenSchaden Hülfezn leisten. -

-

Auchentstehtnicht unmittelbar aus dem Ver-

sprechenUnd der Nichtleistunn derselbendie Noth-«
«wendigkeit,gerade mir, der ichdas Versprechenge-

thnnlgabe, Gewalt anzuthun, wenn ich eigener
Bedürfnissewegen nicht das Versprechenerfülle,»
sondernnur zufälliger-Weise dann-, wenn kein

anderer zu finden wäre, der-statemeinerjene Be-

dürfnisseheyldein andern befriedigenkönnte,und
. dochauch nnrsunter der Bedingung, daßdie Be-

-

dürft-risseder·Art wären , daßder Verlustbey ihrer
- Nichtbefriedigungtgrösserwäre, als«der Schade·ist,
-

’
«

«

den

-
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«

den mir der andere zuzufügengenöthigetist«
-

So

lxngealso nochdie Hülfe von einem andern geleistet
werden kann, so lange ist noch der Zwangpflicht-
wiedrig;-würdeaber jenesnnmöglichstan so wür-

«de ich der Gewaltthcitigkeitausgefezr seyn, doch
nicht meines Versprechens lwegen, sondernweil der

andere glaubt, es würdenVielleichtVonmie mehr
Kra te , als von ir end jemandenerzwun enwerdens

. ,
g 8

können, und ichwårde auch wohl fchwächernWie-

derstand leisten, als irgend ein anderer. Der zu--

zufügendeZwangmuß daher nicht nach dem-Ver-

sprechen,. sondernnach dem Zustande -dessenibeur-.
theiltwerden, der seineBedärfnisfebefriedigenmuß.

«

Unter Menschendie ihre Pflichten kennen, und

ihnen gern gemäßleben, werdensich dieseGewalt-

thåtigkeitenseltener finden, als unter Pflichtver-
gessenenundTreulosen. In der bürgerlichenGe-

sellschaft, find daher Anordnungengemacht, die-

wir unten erklären wollen. .

«

«

. s. 28.

Wir wollen aus« dem bisher gesagtenfolgende
Regeln ziehen:

«

-
« "-

»

t. Suche, wenn du eigeneVollkommenheitennicht«
allein bewürkenkannst, bey deinem Nebenmen-

schenHüler eben so hilf dudeinem Nächsten;
wenn er nicht eigeneKräfte genug hat, feine
Vollkommenheitenzu«bewürkem

i

2. Gegen künftigeBedürfnissesuchedichdurch,»von
andern erhaltene, , Versprechungenzu sichern.

z. Fordere nicht mehrund nicht wenig-erHülfe,als

du bedarfst; richtedichdaher in deinerForde-
- Ü H 4 Wo
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rung nicht nach-dem Versprechen,sondern nach
«

deinem Bedürfniß. Jst das Bedürfnißkleiner,
da das Versprechenerfülltwerden soll, als es

war-, da das Versprechengeschihe, so fordere
Weniges-, als versprochenworden; ist es aber

grösser-,so«fordere nicht nur die ganze Teisiung
desiVersprechen8,"sondern, wenn du von dem-
selbennochmehrerhalten kannst, fordere nochso

s Viel, als dir fehle-,hat erknicht mehr, so suche
LXeinenandern zum Vertrag aufs

-

.

4. Ist es dem, der die Versprechungenthat , tin-«
. möglichgeworden, ohne eigenen Berlusi, alles

,

zu- leisten-, so«brauchenicht eher Gewaltgegen
ihn, ais in der äusserstenNoth«,"und dann auch

nur die schicklichsten«Miktel.
«

H. Hast du dagegen andern HüiseVersprochen, so
sieiste sie so, wie die Bedürfnissedes andern es

erfordern: leistemehr, als du Versprachst,wenn
— die Bedürfnissezur Zeit der Erfüllungdes Ver-

sprechensgrössergewordensind.
" «

.»
Dritte-r Abschnitt.

Von der Erwerbnng des Ei-
«

-

genthnmA
«

.

«

is« 29«·
g, .

Wennmehrere-Menschen,alle mit sortdanrene
den Bedürfnissen,die auf Erhaltung«ihres

Lebens, nnd auf ihre Bequesmiichkeitgehen, neben

einander iebe«n«,so«werden siesuchen, sichin den
"

Ber solcherDinge-»zu sezzen,deren beständiger
« «

,
.

- Gebrauch
«-

J
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Gebrauch zu-Be-friedignng!jenerBedürfnisseihnen-
nothivendigist. - VorübergehendeBedürfnisseer-

fordern auch nur einen VorübergehendenGebrauch
der Sachen, welcheden Bedürfnissenentsrire·chen.
Jn sofern nun ein beständiger-Gebrauchmir noth-
wendig ist, in so fern werde icheinen jeden von dem

Gebrauch ausfchliessemwodurchdiese Sache für
mich nnzureichendgemacht würde. Der «·Bo,rsaz,
nun , welcher aus dem Zustandeentsteht, daß ichs
einen jeden andern von dem Gebrauch-einer mir nö-

thigenSache ausschliessenmuß,« dieseSache für
mich allein zu behalten; ist das Eigenthum.. -

Eine Sache,»dieich zu meinem beständigenGe-

-brauch," wegen »meine-Sfortdaurenden Bedürfnisses
«

bestimmthabe, gehörtmir alsoeigen; und ichkann.
einen anzendavon ziehen, welchen ichfür noth-
wendig »halte,·selbst-mit Zerstöhrungder Sache,
wenn dieseerfordert wird.

«

.

--
-

,

«

Der vorübergehendeGenuß einer Sache, deren
-

man nachhernicht mehr nöthighat, ist kein zurei-
chenderGrund des Eigenthan und seztmich,nnr
solangeich inldiesemBedürsnißbin, in die tage,
meinen NächstenVon demselben-GenußsanszufchliesL
sen-,keineswegeoaber in ein Eigenthum-f -

"

Aus dem Begriff des Eigenthnms erhellet, da

dasselbenichtstatt habe im Zustande der Einsam- .

keit,»sondernes wird nothwendig-voran aeseth daß
mehrereMenschenneben einander mit Tfortdauern-
den , oder wenigstens mir-

åhnlicgenBedürfnissen-
"

lebenj Eben so fließtans der A fichtdes Eigen-
thnms, daßes Pflichtsey,, nur so viel zu erwerben-,
als gerade Von den Bedürfnissenerfordertwird;

«

H 5 «

Uebers -«
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.Uebe·rsiußist Unvernunftzs«und beleidige

S

.

,
»

(
."

"

. -

Nun Systenr der natürlichenpflichtem««

.

nd für den

Reichsten,wenn er dabeydarben mußt
«

. is Eos
,

« »Das Eigenthum,sagt man, hebt die ursprüng-
licheGemeinheitaller Dinge auf, und man pflegt -

den Zustand,worin MenschensicheinEigenclzum
erworben haben-- alsveinen wilikåhrlichenZustand
dem Zustande-der Menschheitentgegenzusezzen,da

sie in einer natürlichenGemeinheitallerDinge leben-
"

Allein es ist«sowenigdieserGegensazrichtig, als die

ganze Voraussezzung eines Zusiandes der ursprüng-
lichenGemeinljeitwahr, oder denkbarist. Ja;ivenn
die «Menfchennur SchmetterlingsBedürfnissehäts
ten, und von· jeder Blume in den entlegenstenGe-

genden Nahrung holen, in jeder hohlenEiche und

unter jedemBlatt der Psianzeeine sichereZustucht««
vor Feinde, und Schuz vor Sturm und-Regen ha-

-» ben, ohne Vorrath für den Winter und das kom-
.

mende Jahr sich nur ark diesjålgrigeBiumen und

Früchtebegnügenikönnten, so glaube ich wohl, »daß

MenschennachArtderTHiere,diekeineandereGefchafs
te Haben, als ihre Nahrung zufuchemund sieauch
aller Orten»sindens,,ihre Zufriedenheitund äussere

-

Glückseligkeitin dem Zustandeder Gemeinheitaller
- Dinge geniessenkönnten. Da aber ihreBedürfnisse

von ganz : derer Art sind , ihreAnschaffungoft Viel

Zeit, Krå te und Müheerfordert;die Bedürfnisse
selbstfortdauernd sind, und dieser-wegeneinmal ge-
smarhte Anstalten den Menschennachfolgenderneuer

Bemühungenund Arbeiten, dieselbigenzustillen,

überhebenmüssen,«da·miter ungestöhrterauchagree-

-

. all-

Z
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Vollkommenheiteubewürkenkönne,so istszdiena-«
ttirlicheGemeinheir der Dinge nichts anders-
ais eine Erdichtung, und würdevielleichtnur in«
dem Augenblicke,da auf einmal das menschlicheGe-

schlechtin die leereWelt geseztwurde , gedachtwer-

den können, aber auch in demselbenAugenblick-,
da jeder einzelneMenschfürseineBedürfnissesorgt, ,

·

wieder aufhören.Der Zustand der Gemeinheital-

ler Dinge kann also kein fortdanrender Zustand
"

seyn; es ist raber auch nie der Zustand beo-der

Menschheitgewesen, daß sie auf einmalin eine

Menschenles-re Welt voller Güter, die ZurBefrie-
, digung ihrerBedürfnisseda lägen hingeseztwordenv

waren , und jeder mit gleichenBedürfnissengleiche
Rechte gehabt hätte, durch den Gebrauch dieser
Dinge selbigezu stillen.

"

Wenn dieserZustand ja
noch denkbar wäre.,"so müßteesdey einer Gesell-
schaftMenschen seyn) die aus einmal in ein unbei-
wohntes Tand kommen, um dasselbezn ihrerbestän-
digenWohnungzu machen. Und dann würde doch s

hier das gelten, was eben gesagt worden, daß die-

Gemeinheitdieser Dinge sogleichverschwindenwür-

de, als«einer nach dem andern seineEinrichnmgen
zum fortdauerndenWohnsizmacht, wodurchsodann
der gemeinschaftlicheGebrauchderSachen aufgeho-
ben wird , nnd einer dem andern in seinerNot-h-
d«urst,Ruhe und Bequemlichkeitstöhrenwürde,
wenn er nochgemeinschaftlichenGebrauchbehaupten
wollte- ,

—

Wenn also die natürlicheGemeinheitallerDinge
blos, eine Fiktion ist, so mußauch nichts daraus ,

hergeleitet,oderdarauszurückgesühretwerden,so
wä-

«

.
.

-

«

U-
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nig als der Zustand-sda Menschenein Eigenthum
erworben haben,als ein Gegensazvon derselben,oder

«

als eine Aufhebungangesehenwerden kann ;
’

weil es
".

unschicklichist, durcheinen wirklichenZustandeinen
erdichtetenaufhebenwollen. '"2»lbgeschmacktwürde

es daherseyn, Rechte des Nächstenauf meinEigen-
thum, und meine Pflichten, ihm mit meinem Ei-
genthumezu dienen , aus einer ursprünglichenGemein-

heit der Dinge herleitenzu wollen, oder Russchliess
sungsrechteauf eine allgemeineVerzicht, die die

Menschenauf den gemeinschaftlichenGebrauch der

Dinge gethan habensollen, gründenzuwollen; sou-
dern es müssenvielmehranderevernünftigeBetrach-
tungen, von meinen Verhältnissengegen meinen Näch-

sten, Von seinerHülfsbedürftigkeit,und von mei-

ner-Möglichkeitihm zu«dienen,und »von den Abs-ich-
ten des Schöpfers und Regierers der Welt herge-
nommen, die Gründe zuDienstleistunaengegen mei-

nen Nächsten-—nnd zu Unterlassungder-Beleidigungen
in Ansehungder Güter«des Nächstenseyn.

M-
,

»
.

Sobald alsomehrereMenschen-beysatnmenleben,
sowerden sie-,neben-der- Sorge sürihreewigeGlück-

seligkeit,auchfür-dieBedürfnissedieses Lebens sor-
geni, »und sichin den-—Besiz solcher Dinge ziu sez-·
zen suchen,deren Gebrauch ihnenimmer nothwendig
ist, das heißt-,sie werden sich-einEigenthum
erwerben." DieseErwerbunggeschiehtentweder

in einem Zustande« wo nochkeiner, den andern-von

dem Gebraucheiner Sache auszuschliessen,«sichge-
-

nöthigtsieht, oder in einem Zustande,wo schon
s«

I N

"

. mehrere
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. mehreresicheinander Vondem Gebrauchder sichzu,

eigen gemachtenDinge ausschliessen-.Jn beyden
Fallen wird ein Vorsaz erfordert-von dem Gebrauch
einer Sache alle-übrigeauszuschliessenzdieseristaber-

nicht aus gleicheWeise zureichend.
—

;.
-

AussühriicherhieVon.
"

«

-

F. Ze; .

Da ein Eigenthumbey mir nichteherentsteht-,
ais bis ich den Vorsaz gefaßthabe- eine Sache zu

,

meinem beständigenGebrauch, meiner fortdauren- -

den Bedürfnissewegen, mit Ausschliessungaller

übrigenRebenmenschen«,zu bestimmen, so ist klar,
daß,mir nicht von Natur ein Eigenthum an-

klcbc, sondern ichMüssees mir erwerben.
,

Zu dieser Erwerbung könnte dieserPorsazzurei-
chend seyn, wenn ich nichtauch manchmaiSachen
eigen besizzenmüßte, welcheschoan dem Eigen-
thum anderer gehören;in diesemFalle, bedarfes

Noch einer freywilligenErklärungmeines Nächsten,
die sichauf die pflichtmäßigeHülfsleistunggründet,
mir seinEigenxhumabzutreten.-"

Doch kann es auch
einen CollisionsZustandgeben,«in welchem ich ges

-

nöthigtbin , meinem NächstenseinEigenthumwie-
«der seinen«Willen zu entziehen. «

-

"

Wir müssendahermehrereArten der Erwerbung
unterscheiden. I

·

, H Za.
,

’
«

Geschiehtdie ErwerbngdiesesEigenthumsbey
Sachen, deren Eigenthumkein anderer hat«-»seist
der blosseBorsaz,die Sache mireigenzu behalten-

·

»

-

zurei-
F

«

1

'

, ,- ,
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zureichendzvon-Sachen, die ichselbstdurchMühe

«

und Kunstverfertigt, selbstdurch Cultur aus der

Erde gezogen habe, verstehtdieselssichschonvon
«

selbst:eben sogilt es von Sachen, deren eigenthüms
. lichen Besizichledigsind-. ’» ",

Wenn ichaber einer Sache bedarf,, deren Eigen-
thum ein anderer bisher gehabthat,«so finden ent-

weder Mitcel statt, diesesEigenthumvon ihm zu

bekommen, ohnedaßsichihm einen Schaden zufüge,v
·

oder es giebt dergleichenMittel nicht« Im erstern
Falle-kannes geschehen,entweder dadurch, daß ich.

s ihm eine andere Sache in deren Stelle gebe,deren er

wiederum mehralsichbedarf,sdas heißt,dnrcheinen

Tausch, oder dadurch, daßer mir sieals Beloh-
nung fisr eine voraus bedingteGesnlligkeit giebt,
oder daß er sie mir zugesteht«,ohne dagegen etwas

«

Jst-erhalten, blos wegen meiner grössererBedürf-
·

nisse, das heißtdurch Schenkunxp ,

'
Hiezu werden Verabredungenerfbrdert, damit

einer dem andern seinVedürsnißbekannt machen,
und wechselseitigerSschadenverhüietwerden könne.

DieseVerabredunghabenwir im vorige-nAbschnit-
«

te einen Vertrag (paåum) genannt; die Erfül-
« lung des Vertrags bestehtin der Ueber-gabe,oder

Leistungdes versprochenen. Wenndieses geschehen
ist, soist die erhalteneSache meine eigenegewor-

den, und ichkann nun Vermögemeines Eigenthums
selbstsden vorigenEigenthümervon allem Gebrauch
ausschliessen,in so fern nemlich derselbe nicht für
uns beydezureicht Die blosseVerabredungaber,
weil sie in Ansehungmeiner Bedürfnissenichtsän-
dert, seztmichnochnicht in den Zustand, daß ich

«

»

·

genöthigt
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genöthigtbin , Gewalt gegen meinen Nächstenzu ge-
brauchen,«, der mir die Leistungder verabredeten Sa-·

cheeigenerBedürfnissewegen Vorenihålt.-Könn e

ich aber-»inAnsehunggewisserSachen deswegen d s-«"

EigenthumVon meinemNächstennicht bekommen-
weil er dessenselbst bedarf, so muß ich mich mit

«

dem, VomEigenthümermir zugestandenenGebrauch,
«

begnügen;ichwerde aber dagegeneine andere, ihm
nöthige,Sache zum Eigenthumhingeben,oder ihm
den Gebrauchsmeiner Sache zugestehen, oder-»ich
werde ihm mit mein-en Kräftendienen, oder ichwer;

«

de gar nichts leisten, weil ich-entweder nicht das

leistenkann, dessenderandere bedarf, oder er be-

darf nichtsvon dem meinigen. Wir nehmendiese »

Fälle an, nicht weil es nothwendigist; für eine er-

haltene Sache, eine andere, und für einen geleiste-
- ten Dienst,-einenähnlichenzu leisten, sondern weil

wir unvaenfchen mit wechseljeirjgenBedürfnisska
gedenken; wo diefenicht sind,"fallen alle Gegenlei-
stungenweg. .-

-

«

"

- Jn allen diesenangezeigtenFällen, die wir hier-
nicht weiter entwickeln mögen, weil»gesundeVer-

nunft zureicht,-die Anwendung zu machen, richtet
sichalles nach4»-;«1m«ererbeyder Bedürfnissen,und

- nach der Mögliäikeitnnd Pflicht; uns einander zu

helfen. Die Sachen, die alsoentweder in Anfe-
hung des Eigenthum-Zoder ihresGebrauchs gewech-
selt werden, erhalten ihrenjedesmaligenWerth
von den Graden der Bedürfnisse,«derbald grösser

«

bald kleiner ist, je nachdem-sichdas Bedürfnißab-
. ändert. -

,

.

.

lk34»
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.

Es 34.·
«

Solte mein Bedürfniß,’undder Zustand, in
welchem ich mich befinde»der Art sehn, daß ich
kein ander Mittel hätte,Von einem meiner Neben-

"

menschenieinEigenthumzu erhalten,als es ihmmit
Gewalt zu entziehen,sz so könntedies, nach der Lage,

«

in welcher-ichmich befinde,entweder heimlichoder

öffentlichgeschehen.« Dieser Zustandwird sichun-

gemeinselten"ereignen,besonderswenn vieleMem
schen-nebeneinander leben, nnd «diese,-gernihren
Pflichtengemäßleben. Wenn er sichaber ereignet,».

somußdie Verhaltungsart, und der Grad der Ge--

·walt, welchesichnach dem Grade der Bedürfniß

richtet-,nach den Regeln der CollisionsPflichten
beurtheiltwerden«

.

·

·

—

Amen-In der bürgerlichenGesellschaft ist dieses Recht, mit

Gewalt seine Bedürfnissezu suchen, aufgehoben,
Mehr davon unten.

» ·

«

,

I» —

·

"

;§. ,35.

«

Befändesichein Menschin einem Zustande, in .

welchemer seinenUnterhalt, alle seineBedürfnisse« ..

von einem andern hernehmenmüßte, so könnte·«

dieser dagegen doch-wenigstenseinigeDienstenöthig
haben, die er daher Verlangte, um die, bey sich

"

noch«,übrigen,Bedürfnissezu stillen-, und jener ist
-

« schuldig,« ihm diese Dienste zu leisten, wenn er dg-
zu Kräftexgenughak. Wenn nun dieserZustand «

« sortdaurendwäre, so kann daraus eineGesellschaft
entstehen, Vermögezwelcherdas eineMitalied schul-«

dig ist,nüzlicheDienstezu leisten, das andere dage-
«

«

-
.

«
’

" Sen

J
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v

gen verbundenist, diesem den nöthigenUnter-halt
.

·

zu reichen. Eine solche-Gesellschaftwerden wir-Un-
ten eine herrschaftliche Gesellschaftnennen.

"

Menschenhabenschonvon Natur Hülfsbedürfrig-
keit und Möglichkeit,einander zu helfen-,es wird

«

daher immer-ein Dienst dem andern zu leistenmög-
.Iich seyn-

«

UND einem jeden- Ver Kräfte hat, den

andern zu unterstüzzen,Pflicht seyn, siezu der Ab-

, fichtanzuwenden, so wie es mir Pflicht ist« die
«

Kräfte meines Nächstenzur Erleichterungund »Be-»
söoderungmeiner Bemühung,mich Vollkommner zu

machen,zu gebrauchen.Aus dem blossenBeyeinan-
derseynmehrererMenschen mir wechselseitigenBe-

dürfnissen,ohne daß sie eben in eine-Gesellschaft
übergegangensind, fließt schonganz-nakürlichge-
meinschaftlicheVerbindung ihrerKräfteuntereinan-

der, so daßeiner demandern wechselsweisevon Na-
- tur dienstbarist. Dadurchentstehtaber keineswe-

.

«

ges eine Ungleichheitder Zustände,nahezu-Vorng
des einen MenschenVor dem andern , der sichda-

,

durch-äusserte,daß der eine befehlendürfte, und
«

der andere gehorchenMüßte.
«

HöchstenswürdeVon

«

,

der Ungleichheitder Kräfte eineVerschiedenheitdes
Einflusses, Und Von der Ungieichheitder Bedürf-
nisseeine Verschiedenheitder Hülfslkistungabhän-»
sm» Nichtsdes-Ols DurchgssellschafccicheVers-im-

dung entstehtalso das Verhältniß, welches zwi-
schenHerrn und Diener ist.

»

J . Vierter
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Vierster Abschnitt-.
lVan den pflichten gegenGotta

g. 36.

Die oben erzähltePflichtengegen Gott, in dem
’

angezeigtensVerstande genommen, bleiben
eben dieselbenauch im geselligenZustande, die sie
in dem Zustandeder Einsamkeitsind- Bestehensie
blos in Betrachtungen der göttlichenEigenschastem
und· in detBsemühung,dem göttlichenWillengemäß
zu leben , die zu allen Handlungen,wenn siePflich-

.ken gegen Gott werden -sollen,hinzukommenmüssen,
so ist klar, wiejedePflichtgegen den Nächsten,zu

"

einer Pflichtgegen Gott werden könne. Sie wird

es nemlich durch die Betrachtung des Verhaltens
sGottes gegen die Menschen, und durchdie Bemü- ,·

hung, diese-lgöttlichenHandiungsaecarg-stich,und

seinemWillengemäßzu handeln, ,

-

«

-

» 37. -
-

»Die-besondereBestimmung bekommennoch die -

Pflichten gegen Gott in dem gesellig-enZustand"e,«
daß dieMenschenschuldigsind, bey allen ihren «

Handlungen andern Aufmunterung«,und Beyspiele »

GottgefälligerHandlungen zu geben-, weil eben«da-

durch man seinem Nächstenin Bewürkungseiner
Vollkommenheiken,und in Beobachtungseiner
Pflichtenbehüislichwird-

.

-

H. 3«8.
Ich kann nicht umhin,hier die Frage zu erörtern,

»«

»

sob mein durch ein-en Eidschwur sich eine

Pflicht gegen Gott aus-lege? weil man

sgnär-«

te e-
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»

schiedenerMeynungsdarüberist, und so oft gestric-
ten hat«-«Die Eidschwüresind von gedoppelterArt-; -

entweder werden sie gebrauchtzur Bezeugzmgdek

Wahrhastigkeit,oder lzur Versicherng des ernstli-
"

chenVersprechens Jn beydenFållensollgexneikk·
hin Gott zuns Richter und Rächerangerufenwer-

den , wenn man entweder- nichtsdie Wahrheitsagen-
oder das VersprechenernstlichMeynen würde. Dies

ist die Art, wie heutigesTages die meisten, durch
Neiigionsbegrisseausgeklårte,Völker zu schwören

-

pflegen;·andere -, und ältere Völker schwnrenbey
andern ihnen heiligenDingen, und hattendabei)
eben die Absicht,welchewir heutigesTages dahey
haben, erreichtensieauch eben so gut, «

Wenn daher der Eidschwurnachdieserallgemei-
nen Absichtund Art des Gebrauchs betrachtetwird,
sowürde wohldurch einen Schwur bey meinem ie-

ben, bey meinem Barte , beymeiner Seele, beym
Evangelienbucheu; s.f.eben das erhaltenwerden, was

durch einen Schwur beyGott erhaltenwird«weil-

blosdie Absichtist, dem andern zu zeigen-, daßmzk

die Wahrheit,«welcheer von mir verlangt, «

Vdek

der Ernst meines Versprechens,eben »soHeiligUnd

ehrwürdigist, als mir jene genannte Sachenz Pak-

stellungen, Verhältnissessind. Würde nun jene
unseregewöhnlicheArt zu schwörenin dieserArt ver-

standen, sohätteichnichts dawiederx,dann und so
oft schwören,wenn mein Nachsterin meine Sied-

lichkeit und Treue irgend
.

einigen Zweglfecskzkz
»wenn man aber glaubt,

man fordersewürklichGott

zum-Richterund Nacher aris, versprecheihm ,-,;»Ukch
einen Schwuretwas-,und lege sichalso eine Pflicht

J 2
, gegen .
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-

gegenxihnauf,«soist das theilsirrig, theilsabge-
-

z schmackt.»Kannein Wurm seinenSchöpferher-
aussorderns, seinRichter und Rächerzu seyn? und

kann der Menschihm etwas leisten, was an sichkei-
ne Pflicht-ist, oder gar nach.vernünftigenGrund-

såzzenunerlaubt ist , blos weil beydem Versprechen
an Gott gedachtwurde?Soll ichetwanichtbey je-

, Der Handlung an Gott denken , und bin ich etwan

deswegen genöthigt, die Handlung nun so und
nicht anders zu thun,«wenn ichgleichnachhereinge-
sehenhabe, daß sie nicht so rechtwar , ivie ichsie
Vorhindachte? Ich sehealso gar nicht ein, wie

durch einen, lbei)Bersprechungenhinzugeko·mmenen,
Eidschwur,zugleichGott etwas versprechenwerde,
««oder,wie man es eigentlichverstehensollte, wie das

Versprechenverhindlicherwerde, weil man dabey
. seinenernstlichenWillen, mit Vorhaltung der göttli-

. chen Eigenschaften,.erkläret hat; denn· ist das ver-
»

fprochenenochPfiichhzu derZeit, da es geleistetwer-
«

den soll, sosmußes geleistetwerden-,weil estiicht
«

ist; — war es aber ein uneriaubtes undernünstigesVer-

sprechen,sowird es«dadurchnicht aufhörenunver-

nünftigzu seyn, dasz ein Schwur hinzugekommen
ist ,s sowenigGott ein Dienst dadurchgeschieht,daß ,

diesesunvernüwstigeVersprechengehaltenwird,

» Anm. Die Fragm- Ob MWtMche Persprechungenkdes
»

Eidschwurswegen ksgehaifenwerdenmüssen?«ob ein
s

Mensch den andern von-der, aus dem Eidfchwure ent-

standenemVerbindlichkeit frey Jmachenkönne? ob«ich«,
,

wenn ichmit einem Schwur mir etwas zu than Vorge-
«

sezt habe, nicht anders-« handeln könne? und derglei-
chen mehrere sind leicht zu beantworten

«

Fünfter-
IT-
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FonsxerAvschnite
Von dem Verhältnis der Pflichten
gegen sich selbst zu. den pflichten

gegen den Nächst n Und der

Collisionder elben
,

·-

: '

. Ho —

Ylusidem, was bishervon den Pflichtengegen
,

den Nächsten,und was oben Von den Pflichten
gegen Uns selbst ist gesagt worden ,- erhellet, daß
beydeeinerleyArten,unter sich haben, worauf die,
oben im ersternTheileVorgetragene,Grundsazzeauf
ähnlicheWeiseangewandtwerden können.

Des-M jzz

Wenn daher die Pflichten gegen kneinen
i sten:untereinander verglichen werden ,- so sind, die-

Pflichtengegen seine Seele stärker-,als»die-gegen
den Leib, und diePsiichtengegen seinenLeib stärker-,
als die gegen seinenäussernZustand. Da nun in

der Collisiondie stärkerePflicht--der schwächernvor-

geht, soj ist klar, wie bey dergleichenCollisionen
«

das Verhalten gegen den Nächstenbeschaffenseyn
«

müsse.
-

-

,

«

«

.

. s. 4o.
-

.. Eine andere Art Von Collisionengiebt es Unter
- Pflichtengegensichselbst,und Pflichtengegen den

»

Nächstens- Wenn nemlich Pflichten in gleichen
Verhältnissen,das ist, gegen meine Seele, mit .

Pflichtengegen die Seele meines Nächsten;Pflich-
ten gegen meinen Leib, mit Pflichtengegen den Leib

, meines Nächsten, und endlichPflichtengegen met-·
«

.

·

,

.- J z . Ucn
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nen åiisseknZustand,mit Pflichtengegen den äussern-

Zustand meines Nächstenzusammengehaltenwer-

den« so müssendiePflichtengegen mich vorgehen-
innld die Pflichtengegen meinenNiichsienunbeo«bach-

«

tet bleiben, siemögennun aus dem negativen, odec

aus dem afsirmatioenGrundgesezzeherfiiessemWenn
daherz. B» die Pflicht,meinLeben zu erhalten,mit der

Pflicht,meines Nächsten-Lebennicht zu zerstöhrenin

Collision gerathen,·so gehtdie meinigevor, ichbringe
ihn um; ist die Collisionaber so,daßichmeines Näch-
sten Leben nicht erhalten«kann , weil ich das meinige
sonstverl·iehren.würde,solasseich·eogeschehen,das
er umkomme.

.

-

"

«

-

.

, H·4t« .-

,
Wenn aber Pflichten Von einer ungleichenVer-

hältnißfind, sogeht die HölzeresPHichtder-niedern-

vor, es seynun beiyden Pflichtengegen den Näch-
,-sten·-unter einander-, oder bey Pflichtengegen sich
selbst,in Collisionmit Pflichtengegen den Nächsten.
In Ansehungdererstern ist klar, welchePflichtHin
deeEollision vorzuziehensey, in Ansehungder les-
kern aber ist die Zerstörung,oder Nichtbewürkung
einer klein-ernVollkommenheitals ein kleineres-Uebel,
anzusehen, gegen das grössereUebel-der Zerstob-
rung, oder Nichtbewürkungeiner-größernVoll-

« kommenigeie
"

keine wesentlicheVollkommenheit
geijitdaher-«der zufälligenVollkommenheitmeines

NächstenVorz. gehtaber auch. meine...znfålligeVoll-

kommenheitder wesentlichenVollkommenheitmei-
nes Nächstenvor? Soll ich nicht meinernlgigtz
beqiiemeLage oerrücken·,ums einen Unglücklichen

—

. aus

l
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ans der Lebensgefahrzu retten , oder einem mißbe-
gierigeneinen ihm nothwendigenUnterricht zn ge-
ben? Soll ich nichts Von meiner zufälligenäussernsv
Glückseligkeitaufopferu, um meinem Nächstenzu

wesentlicherVollkommenheitzu helfen? Die Be-

trachtung meines gesesllige»n»8ustandes,Vorhaltung
der Absicht, welcheder Schöpferder Welt hatte,
als er mehrereMenschenneben einander auf die Er-

spdesezte, den- einen mitsmehrernBedürfnissen,als

den andern seynläßt, Und jedem einen,Ueberschnß
an Kräftengiebt, die er- nicht alle zu seinereigenen
Vervollkommung bedarf, alles diesesfordert mich
auf,« meinem Nächstenzu dienen , auchmiksVer-

lustmeinerzufälligenVollkommenheit.
Anm. Von« dem Verhältniß der Pflichten gegen Gott , zu

den Pflichten gegen den Nächsten,iäßt sich so wenig
etwas sagen, als eine Collisions unter denselben denk- ,

bar ist- weil- wie«schonoft gesagt worden-, die Pflich-
ten gegen Gott, nicht Verschieden seyn können, Von

diesenPflichten gegen den Nächsten

A
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«
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« 136 Systemdernatürlichenkpjlichtens
Vierte-s -Capitel."

·" Von dennatürlichenPflichtenin dem
» naturltchengesellschaftlichenZustande.

H ErsterAhschniccx
Von Gefcuschaften und· gesen-

schaftlkchenspflichtenüberi
-

haupt.
,

- .

s; 42. s—

« X

WennsichmehrereMenschen, seinen nnd eben

denselbenZweckzu erreichen, vorsezzennnd

mit gemeinschaftlicherWürksamkeit, ihn zu bemitte-
km sichVTVBWDEWsoheißtder Zustand-, der da-«

«-

Dekentster SM gesstllschaftlåcherZustand, oder
--

eineGesellschaft
Wo mehrere Menschennebeneinander leben-,

die für sichschoneinerleyZweckezu erreichensuchen,
auch einerleyBedürfnissehaben; da fiiessensie von

selbstschonin eine Gesellschaftzusammen; die Ver-

,

»

bindung rpirddurch die Erktarunggewürkt,die der
eine dem andern Von seinerAbsichtnnd seinenBe-;
dürfnissenmachtz sowie zween Wanderer, die auf
einem Wege neben einander gehen, HandfinHand
zu gehenanfangen werden, so bald sie sicheinander
die gleiche-Reisebekayttgemachthaben.

«

So Verschiedennan dieserZweckist,«svVerschie-«

;»deneArten der Gesellschaftengiebtes»

Hi-4«3.f
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Natürliche Zwecke sind sVlck)c-die zu bewük·-

ken; mehrereMenschendurchdie blosseNatur-, oder«
-

«

sowohl durchim KörperxgelegteTriebe, als durch
gemeinschaftliche"sVernünftigeAbsichten, die nicht-

««

von einem andern, willkührlichangenommenen, Zu-
stand abhängen,bestimmtwerden. Willfähr-
«licheZwecke rührenentweder Von seinem willkühr-
lich gewähltenZustandher, oder sie sind, ohne ei-
nen solchenZustand Vorsaszufezzewdurch Will-

kührerzeugtworden. Dieser willküljrlicheuswecke
kann es unzähligegeben, der-«natürlichengiebt es-
weniges

«

« f

«

’

v

- i. 44ss
Eine Gesellschaftderen Zweckein natürlicherist,

heißteine natürlicheGesellschan diejenige
aber, deren Zweckein willkührlicherist, heißteine-

willkiihrliche Gesellschaft Zu den natürli-

chen Gesellschaftengehörendie eheliche, und el-
terliche Gesellschaft Zu der willkührlichen,

die herrschaftliche,die burgerliche,-sundkirch-
liche Gesellschaft-;von diesen nur, als den»qllgk-
meinem, sollunten gehandeltwerden;I » .

-«

Die Personen, unter welchendie Gesellschaftist, -

heissenMitglieder der CHZesells’ehafl-.v«

,

- H. 45:
Eine gestilschaftlichePflicht ist eine Hand-

lung, zu welcher das Mitglied der Gesellschaft,als

zum Mittel zur Erreichungdes gesellschaftlichen



138 System der natürlichenpflichten.

Zwecks-Verbunden sistz alle übrige-,nicht zur Ge-

sellschaftgehörigePflichten, wollen wir außerge-
sellschaftlichenennen.- Jene betreffenentweder

eine««Handlung,welche geschehen,oder unterlas-
sen werden soll; daher theilt man sie in positive
Pflichten.

,

«

s. 46.

Jedes Mitgliedder Gesellschaftmuß von, dem
-

«

andern sordern,"eosolleseine gesellschaftlichePflich-
kEU Erfimem Undist daherverbunden,.e8durchalle

schicklicheMittel dahin-zubringen,daßsiebeobachtet-
werden, weil sonst der-gemeinschaftlicheZweck

« nichtsoerreichtwerden würde, als geschehensoll.
«

Die zur Erreichungdes gesellschaftlichenZweck-'s
erforderlicheHandlungenkönnen unter die Mitglie-

«

der vertheiletwerden-,sodaßentweder jeder eine be-

sondereGattung Von HandlungenVorzunsehmenhat,
- «

oder daßdieHandlungenunter ihnen nach den mög-
»

«

lichen Theilen des zu bewürkendenZweckegetheilt
sind. Der»Theil der Handlungen, welchen ein

«

Mitglied, verschiedenVon dem andern, zu bewürken

hat , kannseinAmt genannt wer-den.
»

«

Weil nun ohne die Bewürkungdes gesellschaft-
lichenEndzwecksdie Gesellschaftselbst-nichtbestehen»
würde, so istvdas Grundgesezallergesellschastlichen
»Pflicht«-ndieses: Richter alle deine Handlun-
-«gen so ein, daß-der· gesellschaftlicheEnt-

·

zweck bestmögljchstbefördertwerde-.
-

.

s· 47.-
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,

-

; Da keine Gesellschaftstatt habenkanm deren
Einrichtungdie Ordnungder Natur aufheben, an;
derweitige VernunftigeAbsichten zerstöhremoder-

die übrigennatürlichenPflichten gegen sichselbst,
und gegen seinenNächstenvernichten sollte, sokön-

nen, und müssenalle Handlungenin dasregeimåsE
: sige Verhältnißgeseztwerden-, daß,nie, durch die
·

Beobachtungeiner gesellschaftlichenPflicht,·eine an-
«

, dere natürlichePflicht, und nie, durch Beobach-
tung einernatürlichenPflicht-, eine gesellschaftliche.
Pflichtaufgehobenwerde.s

«

-

Sollte-es sichaber dochtreffem daßeine gesell-
schaftlichePflicht, mit einer aussergesellschaftlichen
Pflicht in Collisionkäme,so muß unser Verhalten
dagegen nach den oben angezeigten Regeln be-

sstimmtwerdem sWenn daher meine wesentliche
Vollkommenheit,mit dem ZweckderGesellschaftin

Eollisionkommt, ; so geht die Bewürkungmeiner

wesentlichenVollkommenheitvor; oder wenn meine

aussergefchaftlichePflichtenin gleichemVerhältnisse
stehenmit meinengesellschaftlichenPflichten, so lei-
den die leztern, wenn sienichtfo gleicherZeit erfüllt »

werden können,einen Ausschubzstehensieaber in

ungleichenVerhältniße, so gehendie höhernPflich-
ten den«niedern vor , siemögennun gesellschaftliche«—

oder aussergesellschaftlicheseyn-.
«

.-

Wenn aber eine gesellschaftlichePflichtmit einer
ausser-gesellschaftlichenPflichtgegen meinen Nächsten-
in Collisiongerath, nsogehtber)Pflichtenvon glei-
chenGraden die Pflichtgegen die Gesellschaftvor.

, in-
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Ha System«dersnatiirlichenPflichten«
Um das Leben-der Gesellschaftzu retten, opfere ich

,

das Leben meines Nächstenaus; mein Nachstermag

»

in Gesalgrbleibemwenn nur die Gesellschaftdavor .

gesichertwird»
·-

-

»

«J

- s. 48.— »

«

"

Eine Gesellschaftkann der andern subordinirh
oder auch coordinirtseyn, je nachdem der Zkveckder
einen Gesellschaftsich als Mittel , zur- Erreichung
des Zweck-Zder andern, verhält,oder nicht.

·

Jm
erstern Falle heißtes eine zusammengesezteGe-

sellschaft, von welcher eben das gilt, als wenn

sieblos aus einzelnenPersonenbestände;es müssen
- nemlich dieuntergeordnetensGesellschastemsowie ein-

zelneMitglieder in einer einfachenGesellschaft,den

Zweckder zusammengeseztenGesellschaftzu besor-
dekn suchen.

'- ’

-

.

«

sZweetereivfchnite ·

Vot- dss ehelichen Gese1-1rchafk.

»
. S- 49«- - -

-

lle «Menschen,wo nur nichtdie»Ordnung der
. ,Natur beyihnenverrückt worden« ist, empfin-
den einen,in ihremKörpervon Natur gelegten,Trieb,
ihr Geschlechtfortzupflanzen,und durch die Befol-
gung dieses Triebes werden würklichMenschen-:er-

zeugt ; Die AbsichtdiesesbesondernTriebes, wel-

cher sichvon allenübrigendarin unterscheidet;daß,
da sichsonstalle aufSelbsterhaltungund aufSelbst-
vervollkommungabzweckemdieseraberausseeseinem
Subjekt hinausgeht, ist eine besondereAbsichtdes

·

-

«
«

Schöpfers
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-
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» Schöpfers,swelcherwill , daß so, wie alle andere

Geschöpfesichfortpflanzen,auchder Menschin sich
die Krafthaben sollte,-Menschenaussersichhervorzu-
bringen, damit neue täglicheSchöpfungenunnöthig
werden.

.

»

«

-

,

-

Alle thierischeGeschöpfepflanzen-sichblos aus
natürlichenTrieben fort, die bey ihnen so heftig
sind, daßin ihremKörperselbst,oder in ihrenübri-

gen Trieben kein Aufenthalt«zufinden ist. , Eine
»

sehrweise Anordnung des Schöpfers,daßer soeins ,

«

starkesMittelgewählthat, die thierischenGeschöpfe
—

zu seinenAbsichtenzu lenken.
«

,

«

»

—

Bloß der Mensch, der ausserseinenstarkenDzie-
ben nochVernunft hat, kanndiesedazuanwenden, -

seineTriebe zu schwächen,und zurückzuhalten,oder

auch ihnenzu folgen, so oft er will. Mangel der Aus-
«

merksamkeitauf sichselbst,Nachlåßigkeitin Betrach-
tung seinerVerhältnissegegen die Welt-, gegenden

«

Schöpferund dessenAbsichten,undvieleVorurtheile,
diegrößtentheilsausUnwissenheitherrühren,machen,

·

daß-Menschenwohlihren blos thierischenTrieben sol-
gen möchtenzaber in ehelicheGesellschaftzu treten,
kommt ihnenunnöthig,oft furchtbarVor« Unnökhiæ

.

"

,

weil sieschonausserderehelichenGesellschaftihreBes
gierdenstillenzu könnenglauben,und mit dieserSäc-
tigungvollkommen zufriedensind; furchtbaraber,weil

siesichdie ehelicheGesellschaft,als eine harte Ver-,
-bindung vorstellen, welcheeingebildeteFrepheitein-

schränken, und ungewöhnlicheBeschwerdenauflegen J
soll. Allein- es ist das Einschränkungder Freyheit,- .

und Auflagesvon Beschwerden,die nicht Folgen
der ehelichenGesellschaftsind, sondernvonNebens ,

"

Um-
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Umständen,welcheleichtzu Vermeidenwären,ere

seugtzu werdenpflegem -

, «
.

X ·

.

. Es Fo..

, «

Meine natürlichenTriebe reizen mich also, und

meine VernunftigeBetrachtungen fordern michauf,
michmit einer PersonandanGeschlechtszu Verbin-
den ,

um mein Geschlechtfortzupslanzen-

f

» Der Uebergaugzu dieserVerbindung ist soleicht,
daß sie«mehr aus Zusammenstimmungder gleichen
Absichtenzwoer Personen verschiedenenGeschlechts,
als »aus wörtlicherausdrücklicherVerabredungent-

·

eht,
· " «

.

st.Diese Verbindungzwoer Personenverschiedenen
Geschlechts,welchezur Absichthat, Kinder zu erzeu-

gen, heißtehelicheGefellschaft. s

"

Anm. k; In Her bürgerlichenGesellschaftwird die Ehe durch
- die wechselseitigeHülssleiixnngbestimmt, weil dies der

allgemeineZweckder bürgerlichenGesellschaftist, nach
welchem alle einzelneGesellschastem die als Theile
bon derselben angesehen werden, beut-theilt werden.
Daher kommtes- daß Menschen in ehelicheGesell-

schaft treten,, bec) denen keine Möglichkeit,Kinder zu

zeugen, zu seyn scheint. Eben so ist die Ehe »nur nach
bürgerlicherVerfassungeine ungleicheGesellschaft« in

welcher der Mann mehr Rechte hat, als die Frau-

Anm 2. Daß die Stillung der- im Beyschlas sichäussert-en-
. thierischenLust, der Zweck der ehelichen Gesellschaft

)

sey, ist abgeschmackt, weil das Mittel zum Zweckge-

macht wird.
«

-

«

Anm. z. Wenn also diese Zusammenstimmungder Verbind-

lichkeiten zwoer Personen verschiedenen Geschlechts,
-

die durchähnlichekörperlicheTriebe und durch gegen-
«

seitige



1v.C.11..Ahev.d.ehe1ichesiazersiiscyaft.143

seitige Liebe angeseuert werden,zureichend ist«-so folgt-
daß allesfwas noch ausserdem hinzukommt, als Per-
ldbniße, priesterlicheEinsegnung, oder gerichtlicheBe-

stätigungu. s. w.«—blosseFormalitäten sind, die von

bürgerlicherVerfassungherrühren. Daher ist nach der
blossenVernunft kein Unterschied unter-Ehe nnd Eonzss
cubinat.

Anm. 4. Aus denn-as hier- und in dem vorigen s. ge-

sagt worden- erhellet, daß erzwungener Beyschlaf,
weil er sowohl ohneAbsichu als auch nicht um Er-

richtmg einer-ehelicherGesellschaftgeschieht,unerlaubt
I

sey. »

"-

-

»

d. 51.

vMußman denn nothwendig zu einer Ge-

sellschaftsichvereinigen, sum sein Geschlecht
fortznpflanzen? ’Schon daraus, daßder Erzeu-s
gungs Trieb, und die Absicht, das Geschlechtfort-
lzupscanzenfortdaurend ist, würdefolgen, daß das-.
BeheiaanderseynsolcherPersonemdie beysicheine

solcheZusammenstimmungund gegenseitigeLiebe,
die ir ehelicheUmarmungenübergieng,empfunden
habe-i, auch sortdauren und sie zu einer Gesell-
schaftvereinigenmußte; nochmehraber fließtes

aus der Hülssbedürftigkeitder schwangernund gel-

biilgrendenMutteyund aus der Pflicht des Va-

ters» seinKind zu ernährennnd zu erziehen. Da-

herwürde, wenn auchkörperlicheLiebe mich an der

Seite meiner Gattin nicht beständigerhielte, doch
gewiß die Liebevzu meinen Kindern , und meine

Pflicht -zur elterlichen Gesellschaft,neben welcher
sodanndie ehelichefortdauret, michvzu derselbener-

halten. ·

«

«

s. 52.

- s
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«

Miisien es aber nur zwaPersimen seyn,
«

- unter welchen die ehelicheGesellschafter-
«

«

—

-

richtet wird? ZumlKinderzeugensind es frey-
lich genug. Obwohlein Mann durch mehrereFrauen
Kinder zeugen könnte , und alsomit mehrernFrau-
en zu gleicherZeit in ehelichenGesellschaftleben

könnte, so giebt es dochFälle, wo es unvernünftig
(

seynkönnte. « .

·

.

Eine ehelicheGesellschaftunter mehrenals zwoen

Personen,,.heißtpolygamiez deren es zvo Arten
J giebt, polygynie,, wenn ein .Mann mehrere

Weiberhat, und Polyandrie, wenn ein Weib
·- mehrereMänner hat; H ,

i Die Vielweiberey könntenurin dem«einigen-.

Falle unerlaubt seyn, daß, da aus der ehelichenGe-

sellschaftdie elterlicheGesellschaft, oder die Pflicht,
szdie erzeugtenKinder zu -erziehen,»entspringt, die-

- se Pflicht zu erfüllen,unmöglichwürde, entneder
wegen der eigenen-Bepürfnissedes Vaters, als

sEhemannsmehrerer-Weiber;oder wegen der Hin-
» dernissekdie zur vollkommnen Erziehungder Kin-

«

der entständen. Sonst laßtsichaber nicht allge-«
imein behaupten,daß Polygynie unvern’ünftig"sey;«

«

aber Vielmännereyistin aller Betrachtunganer-

laubt, weil gar keine vernünftigeAbsichtdabeystatt «

hat, indem für eine Frau»zii-mKinderzeiigenein

Mann genug ist.. -

«

sinnt
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«

«

Anm. Daher ist beo»keinem Volke in der Welt je die Viel-

niännereyerlaubt gewesen; höchstensals ein anschei--
«

nend unfchädlichesUebel geduldet·worden,wohl aber

l die Polygynie,«die nur dann und wann einmal ver-
f

boten werden- weil Staats Absichten es erforderten.

.
,

E

.

«

s- -54«
—

Die ehrlicheGesellschaftdauert so lange,als ihr
Zweck,

dauert , Hund derselbezu erreichenmöglichist ;
"

es sollte also folgen, daß sieaufhörenmüsse, so
bald die Erreichung des Zweckeunmöglichwird»
Es folgtaber nicht, daßdie Personen, die bis da-

«

hin in ehelicherGesellschaftgelebthaben, auchaus-

einander gehen müssen,weil, wenn Kinder da

sind, und diesenoch erzogen werden müssen,doch s
ihr Beysammenseyn, der elterlichenGesellschaftwe-

»

gen, erfordert wird, oder wenn keine Kinder zu

erziehensind, undauch nichtmehrzu erwarten sind,
es nicht unvernünftigist, daß zween Menschen,»----
die durchkörperlicheLiebesowohl,als durchganzbes
sondereFreundschaftvereinigtgelebthaben, zusam-
men bleiben.

«

,

-
-

-

«

Gefezt, es solltedie körperlicheLiebe unter Ehe--
leuten dadurch aufhören,daß der Beyschlaf,und
also auch der Zweck, Kinder zu zeugen, wegen des? ;

-

körperlichenFehlers des einen, oder des andern un- -

möglichwird , so ist-Hauchnichts thörigte8,wenn

die Gesellschaftwiederauseinander geht, Und sich
mit andern Personen zu einer neuen ehelichenGe-

"

sellschaftVerbindet. .

.

Die.-Ursachen.«weswegen sichdie ehrliche-Gesell-
schaftscheidet,- können auf die dren Arten aebracht
werden-,I) daßder

Zweg
der Ehevölligerreicht-ist,

""

·

.

und



, 146 Systemdernatiirlichenpflichten
l

fund also keine Kinder mehrgu erwarten sind, 2)
daß körperlicheKrankheitdesyGatten die Kinder-

zengnng «.verhinde«rt,oder in Unfruchtbarkeitsich
äussert,und z) daßTemperamenteund-Gesinnun-«
gen fo ungleichsind, daß gesellschaftlicheEintracht
und ehelicheLiebe nicht bestehen«kann.

GeschiehetdieseScheidung,ohne daßKinder er-

zeugt waren ,«sohatssiekeine Schwierigkeiten;wohl
aber, wenn Kinder aus«-derEhe da sind. In dies
sem Falle muß, der Ehescheidungohngeachtet,die

spelterlicheGesellschaftfortdaurenxes sey denn, daß
’

die Ursach,welchedie· Trennung der ehelichenGesell-
schaftnothwendigmachte, auch der elterlichenGe·

»

sellschaftnachtheiligsey,oder eine neue ehrlicheGez-

sellschaftmit einem andern aufgerichtetwürde. Im.

i

folgendenCapitel mehr hie-vom

.. ,

« H«557
.

Menschen, welchein ehrlicheVerbindungsich
einlassenwollen , müssenauchalle die Eigenschaften
haben,- welcheerfordert werden, um den Zweckder

ehelichen GesellschaftbefördernZu können. "P·or
allen Dingen gehöretdahin die Möglichkeit,ohne
Schaden seiner eigenenGesundheit,«,den Beyschlaf

- vornehmen zu können,und dies· hängt-Voneinem

Völligausgewachsenen, und gesunden Körper ab.

Wekm aber dkkMenschlicheKörpervölligausgewach-
sen sey, läßtsichs-t-genau nicht bestimmen,- sondern

·

Lebensartund Clima bringenVerschiedenheithervor.
Nach unsermEntna, und der uns gewöhnlich-en

«

Lebensart möchteein Mann im Ifünfund zwanzig--
sten Jahre und eine Frau im achtzehendenJahre
s «

«

,

T
.zU.·-«

s

,
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,
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«

, "
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zzur Ehereif seyn. Doch kann es auchhierin Aus-

nahmen gehen, daß Menschenvon weit gerisngern
»

Alter , wahrscheinlicherWeiseohneSchaden ihrer
körperlichenKräfte, iin Geschlechtfortpflanzenkön·

,

nen; obgieichmir immer mehrBermuthungzu seyn
scheint, daß würkliches der Stärke des-Körpers,
welchernoch nichtvölligreifist)nachtheiligsey, nur

der Schade, der daraus entsteht, läßtsichnicht
genau bestimmen«

«

.

,

,

Eben diese-Möglichkeit;Kinder zu zeugen, Hört
auch wiedermit gewissenJahr-enauf, welchenach
unsermClima, bey Mannspersonen60, und szbey

·

JFranenspersonenHoJahre gewöhnlichfind. »

«

Auchdiegar zu grosseUngleichheitdes Alters ist- .

der eigelichenGesellschaftschädlich,besonderswenn
die Frau zu alt ,.Und zderMann zu jung ist , nicht .

so umgekehrt; nnd eslgiethründy .Lr30n".de.m
Zweckder ehelichenGesellschaftHergenommen,wel-
che dergleichenEhen unter Personen eines gar zu-

- ungleichenAlters für nnvernünftigerklären,i dem
«

nicht nur die ehelicheGesellschaftdadurch leichtkigren
Zweckverfehlt, auch durch-dasAbsterbendesGarp
ten zu frühwieder aufgehobenwird, sondernauch
besondersder Zweckder elterlichenGesellschaftnicht
erreicht werden kann. Wiennschicklichist es niicht,’
wenn die Fraii 30 Jahre, oder gar mehrerealt

ist,.
der Mann aber nur 25 Jahr-; dieser kann noch

. IF Jahre sangKinder zeugen, da vjenees nur« noch
20 Jahre kann'? III-annehme diesem ähnlicheVer-

hältnisse,und messeferner dar-nachdie want-schein-
licheDauer denelgelichensund eiterlichen Gesellschaft

· ab, fo entstehennochgrossereThorlgeitem
«

2
-

s. -56.

J
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« ·

«

-

« Ho «

Ob es ausser dem , der ehelichenGesellschaft
schädlichen,Alter noch Grade der Verwand-
schaftgiebt, . unter welchen die ehelicheGe-

sellschaft unerlaubt seyn dürfte-, ist sehr zu

bezweifeln, da die Gründe,welcheman anführen
könnte,unzureichendsind. Man beruft sichnein-

lich auf einen, in der menschlichenNatur liegende-n
Abscheuwieder die Ehe mit solchenPersonen-f All-
lein in der Natur kann dieser Abscheunicht liegen,
weil tausendBeyspieledas Gegentheilbeweisen,und
Väter mit ihre-nTöchtern,Müttermit ihrenSöh- ,

»
nen, Brxidermit ihren-Schwestern,lKinder ge-

"zeugt haben, welches nicht möglichwäre, wenn

würklichin der Natur ein Abscheuläge; vielmehr
ist dieser Mangel«der körperlichenZuneigung und

der Verliebtheit(so würde ich diesenAbscheuerklä-
-

"en) durch allerley Zufälleentstanden, durch be-

ständigeGewohnheit des körperlichenUmgang8,
und des daher rührendenMangels körperlichenNei-
se auf einander.

«

«

-

.

«

"-

s— l. 57«- .

( Nicht also zu nahe Verwandschaft,sondernzu

grosseVerschiedenheitdes Alters macht ebenso un-

ter Verwandten , als unter fremden Personen die
«

Ehen ulnerlaubh Daher sind die Ehen unter Eli
·

tern und, Kinder unerlaubn Denn der Va-

ter, derim Lasten Jahre eine Tochter bekom-
.

men- hat, würde-« Jahre alt seyn, wenn die-

Tochter 18 Jahre alt ist , welche noch 32 Jahre
zum Kinder zeugengeschicktist, daxesjder Mann

«

nur
-

-

k
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nur nochr6 Jahre ist.«Die Eheder Mutter mit

dem Sohne ist noch unjchicklicheyweil die Mutter

43 Jahre alt seynwürde,wenn der Sohn VII-ah-
re alt istz--dieserHättenoch 35 Jahre zuinKinder :- .

zeugen,«
da jene nur 7 Jahre hat. Da es bey

sGroßelternmit Großkindernnoch auffallenderist, so«
-

ist, klar daßinzinssteigenderLinie der Verwandschaft
alle Ehen verboten sind. ,

»

«
L

In so fern beyGeschwistern keine solchegrosse
VerschiedenheitdesAlters ist» in so fern hat die

Vernunft keine Gründe , weder«physische,«nochmo-—

ralische,"die Ehennter denselbenzu verbieten, so
wenig als bey den übrigenSeitenverwandten und

bey fremden Personen.
"

-

«

Anm. Die Vermischung kindlicher nnd ehelicher Pflichten
»inder Ehe zwischen-Eltern nnd Kinder, soll der Grund

der Unerlaubtheit der Ehe unter denselben bev»denen

sey-i- welche den natürlichenAbschennicljtannehmen;
allein swenn keine andere- als natürlichePflichten in.

"

derehelichensowohlzals in der elterlichenGesellschaftan-

genommen werden, so ist kein Streit zu befürchten-und

es ist-dies also kein "znreichenderGrund , diese für un-

erlanbtzu halten.
’

«

i s« 580 «

"

Aller,
·

nichtznr ehelichenGesellschaftdienender

Beyschlaf, weil er nicht«die Absichthat, Kinder zu

X-zeugen, sondern blos um die körperlicheLustzu be-

friedigen, Vorgenommeniwird,weil ex also ohne
vernünftigeAbsichtgeschiehtnnd das Mittel zur

Absichtsmeicht,"ist nnerlanbt. Daherist Hurerey
unerlaubt. .

— Amte EvensoauchPäderastiekSodomiterewund»Poiyanoxie

Ks .’ Lieg-
Js-
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FI-

Ekzebruch,er mag Kinderzeugnng,-oder Bee-

friedigungder körperlichenLustzur Absicht-haben,ist
unvernünftig;,des teztern wegen ists schon-nn sich
klar; des ersternwegen ist der Ehebruchauch uner-

lanbt;, weil ., wenn der Beyschlafnicht in einer »Po- -

kygyniegeschieht,-wie dochnicht angenommen wird,
wenn man« Vom Ehebruchredet , die rechtmäßige
Gattin sowohlin Ansehungder körperlichenLiebe .

·

und Freundschaftsspaiobei-·der Erziehungihrer recht-
mäßigenKinder dadurchleidet, daßder Mann nur

mit getheiltenKräftenfügtdie ErziehungdieserKin-
der-sorgen kann-;oder wenn der Mann dieser Er-

ziehungsGesellfchafttreu bleibt, und diedurch »Ehe--

bruch-erzeugten Kinder nicht erziehen wills auch
. wohlnicht kann, sokwar es auchunvetncmftigdurch

, EhebruchKinder zu zeugen.-
"

"-
-

g Ha
. Kinder-, welcheerzeugt worden sind, ohnedaß -

s« die Eltern in ehelicheGesellschaftgetreten sind, oder

sichzur Erziehungderseibenin elterlicheGesellschaft
begebenhaben,könnteman unehelicheKinder nen-

nen, welchezu haben nnerlaubt ist ,- weil es nicht-
,

nur Pflicht ist, in ehelicherGesellschaftzu leben,
sondernvorzüglich,erzeugte Kinder in elterlicherGe-
sellschafterzogen werden müssen. Jn Ansehung
der Kinderszselbstaberist kein Unterschiedzu ma-

chen, ob sie-unehelicheoder eheiicheKinder find,
wenn die Nede von den Pflichten ist, welche die
Eltern gegenihreKinderkabem

«

Dritter



.

Dritter Abschnitt.
"

»

Von d,er,E-lterlichlen Gesellschaft-.
-

Ausder ehelichenGesellschaft,wenn darin Kin-

s

der erzeugt»worden sind, entstehtganz natür-
,

lich ,
als nothwendigeFolge, die eiterliche -Ge-

sellsihaft, welchezur Absichthar, die erzeugten
Kinder zu erziehen, das heißt-,siezu vollkomm-

ne Menschenauszubildem DiesePflicht der-Eltern

ist sichtbar,ftheils aus der Hülfsbedürftigkeitder

von ihnen erzeugten Kinder, die , ohne ernäh-
ret zu werden , umkommmen, und ohne erzogen

zu werden ," unausgebildeteMenschen se n- würden-

theils aus der allgemeinenAbsichtdesS öpfersbey
der Erzeugung der Menschen, der-hülssbedürftige
Menschengebohren werden läßt, und vollkommne

.Menschengebildetwissenwill-, wozu er die Eltern

durch",inder Natur täglichzu sehendeBeyfuielean

allen thierischenGeschöpfen,- durch in der Natur der

Eltern gelegee Liebe gegen ihre Kinder, und durch
Vernunft aufforderk.

-

s
«

Jst es alsoPflichtder Eltern-ihreKinder-zuerzie-
hen, so sindsieschuldig -

i. ihren Kindern die nöthigenNahrungsmittelzu
reichen

, «

,

·

s. ihrenKörpermöglichstzu bilden,
« «

-

«

s. ihre SeelenkråskedurchUnterricht und Uebung ,

zu vervollkommen,
»

«

·« »

4. ihr Herz durchLehrenund Beyspielezur Tugend
zu gewöhnen;

K 4
- Hei-;
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g«
«

«

Sollten sichFälle—ereignen, .daß,Elternzihre
Kinder nichtselbstin einem oder dem andern dieser,

-

Stücke-erziehenkönnten,welcheswegen eigener Be-
«

dürfnisse,Unfähigkeit,und wegen der, durch einen

besondernlZustand veranlaßtenHindernissewohl
statt haben könnte, so sind sieschuldig«diese ihre
ErziehungsPflichtendurch andere bestmöglichster-

fglienzu lassen. Weil aberdiese fremdeErziehung
nie der sorgfältigenErziehung, welche svon Eltern

geschieht,gleichkommen kann , soverstehtes »sich,
«

daß nie-anders, als in einer dringendenCollision
dieserPflichtenmit andern höhernPflichten,die Er-,
ziehungfremdenMenschenübertragenwerden müsse,
obwohlsieder Von den Eltern selbstgeschehendenEr-

« ziehungzu grössrerVervollkommungzu Hülfekommen
kanns, wenn nochnicht die Collisionder Art wäre,

«

daßdie Eltern nichteinen Theilder ErziehungsGe-
-

schåfteselbstsolltenVerweilten können.

Da es nichtsoleichtist, Kinder vollkommen zu er-

ziehen, so sind Regeln der Art höchstnothwendig
und nüzlich,weil Wissenschaftnichtallein zureicht,
sondernnach der Verschiedenheitder Menschen«ihrer «

—

Organisation,ihrernatürlichenAnlage, nach ihrem
-Genie, ihre"n-Tentper·am«enten,nochbesonderevon

ErfahrungenabgezogeneRegelnhinzukommen müs;
sen. Welchesnun die besteArt Kinder zu erziehen
sey,

« ob eine allgemeine Erziehungsartallgemein-
brauchbarsey, mußder Moralist ausmachen, odtr
wenn; das ErziehungsGeschäfteschon auf eigne
Grundsåzzegebrachtist, nach diesenbeurtheiltwer-

. . den.
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den. Die Zeiten, worin-wir leben sind irr-diesem
Stücke glücklicheZeiten, da sichviele einsichtsvolle

«

Männer Mühegegebenhaben,durch-Beobachtung,«

Erfahrungen und Philosophiedas meiste«hierinzu

berichtigen.
"

«

«

.

«

» H.63. .

.

Die Eltern sind verbunden alle Mittel, Güte,
Ernst, auch Strafen anzuwenden, umihre Kin-
der dein Erziehung-sZweckegemäß-zu regieren; «

jede Vernachlåßigunghierin ist«Schadenfür die
Kinder , »undvon den Eltern unveranwortlich.

Die Kinder sind dagegenschuldig,sicherziehenzu

lassen, und die von ihren Eltern Vorgeschriebene
Regeln zu beobachten. weil sie durch mehrereEr-
fahrungengeprüft,nnd durch mehrereKenntnissebe-
wahrt worden sind, Sie müssenalso ihreEltern,

« als ihre größtenWohlthäterlieben, sieehren, ih-
nen gehorsamseyn, und«ihnen danken. «

is 64s — -

Die elterlicheGesellschafthörtauf, wenn die
Kinder erzogen sind, weil alsdennder Zweck.dersel-
ben völligerreicht ist; das heißtaber nichtsandere-)l
als die Eltern habennicht mehrnöthig,siezu ernäh-,

ren und ihnenVorschriftenzu geben, und die Kin-
der -werden selbstehelsicheGesellschaftenerrichten,
woraus bey ihnen ebenfalls eine elterlicheGesellschaft
entsteht. Deswegen hörtaber nicht die Ehrfurcht,«

«

Liebeund Dankbarkeit der Kinder auf, sowenigdie
'

Eltern aufhörenwerden,treue Rathgeberund Ber-
«

K 5 - forger
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sorger zn seyn, weil-das Verhältnissder Kinder
gegen ihre Eltern , sobangesieleben, fortdauerr.

AnmzWenn die eheliche Gesellschaftwegen gegrimdeter
Ursachen getrennt würde-»so folgt noch nich-t, daß

auch die elterliche Gesellschaftgetrennt werden müsse,
vielmehr ist der ans der Ehe sich scheiden-deTheil ver-

. banden, nach wie vor seineerzeugten Kind-er zu erziehen.
— Sollte aber einer diesergetrennten Gatten sichwiederin

.

. eine andere ehrliche Gesellschaftbegeben- so könnte es

Hoch nicht anders- als unbeschadet dieser elterlichen Ge-,

sellschaftgeschehen, weil die hieraufgehende Verbindlich-
keiten nicht enfl)ören, so wenigals ihnen entsagt wer-
den-Kann ··Eswinden also sowohl von Seiten der ge-

wesenen, als von Seiten, der neuentEheleute solche
Einrichtungen zu machen seyn, daß für die Kinderkein

Nachtheil erwachse.
sz"

, 5.65.s
«

.

sSollten beydeElternelgersterben, »alsihreKin-

der erzogen sind-«so ist jeder Menschals Mensch,
der den AbsichtendesSchöpsersmit den Menschen

,

gemäßhandelnmuß,«verbunden,sichdieser uner--

It- zogenen Kinder anziinehntenszdie Stelle der Eltern

ben ihnenzit Vertreten, und das ganze-Erziehungs
Geschäftezu besorgen. Die Kinder sind dagegen —

( diesen Pflegeelterneben diePflichtenschuldig, die

sie gegen-ihrenEltern hatten. -

,

-

·

Stirbt aber nur ein Ehegatte,so ist jeder Mensch
verbunden , weil es ihm Pflicht ist , zursVervolli
kommusng eines jeden Menschenmitznwürken, .

dem-

nochlebenden Gatten, wenn-es ihm«alleinunmög-
lichwäre,die Kinder zu erziehen, zu Hülfezukom-
men. Jn dieser-nFalle ist es von Seiten des über-

I

.

-

«

-

"
’

lebenden

«»
I
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»

lebenden Gatten Vernünstig, eine neue elterlicheGe- :

. seilskhaftzu errichten,. und zwarmisdetm der, un-
»

—terkdem"Haufenaller derer , die ihren Pflichtenge-

mäß handelnkönnemund wallen,»die»».melzreste,n
Fahigkeiten«-.»undd«iewenigstenHindernissedazu hat,
und seinenWillen dazugeåusierthanDer am Le-

« ·

ben bleibende »Vater, wenner gleichkeineneue ehe-
liche Gesellschafterrichtenkann, wählealso eines

«

Frau zur elterlichenGesellschaft,die die zur Eiziehnng
erforderlichenEigenschaftenbesiztzauf ähnlich-eWei-

se thue es die Frau. Wenn aber die Jahre des über-
«

lebenden Gatten die Möglichkeit,Kinder zu zeugen-,
·

nicht ausschlösseu»,so trete er in eine neuezehelichess
Gesellschaft,nnd verbindedamit die Errichtung einer

eiterlichenGesellschaftin Ansehungder aus vorigee
Ehe erzeugten Kinder.

«

-

—

Vierter-Abschnitt-» ,

Von der Nothrsendigkeit des Ei-
—

gen-Wams in tder-elterlichen -G’e- -

selischaft und von der
-

x --Erbfeilge.H
’«

s. 66.—

Jnszeiner Familie, welcheaus-ehelicher·undeltec2s
licher Gesellschaftbesteht,sind um« so grössere

Bedürfnisse,alsPerfonen find, woraus siebesteht.
«

Eltern mehrejserKinder habenmehrSorgem mehr ·

-

«Erziehungsgeschåsste,brauchenmehrzum Unterhalt
und zue Bequemlichkeit,als Eltern , welcheweniger
Kinder Haben, oder als diejenigen, die die

Natciår-

« «ni t
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nichtzu Versorger anderer bestimmthat. Die-»in
der Familie fortdauernde Bedürfnissemüssen
daher auch in der Menge beysammenerhaltenwer-

den, als nachdem Maas der Familieerfordert wird;
Die fortdaurende Bedürfnisse sind aberalle

- die Dinge , deren Gebrauch beständigerfor-
- dert wird , entweder zur Nahrung und Erhaltung

«

des Lebens und der Gesundheit, oder zur Bequem-
« lichkeit,oder zur Sicherheit«Dahin gehörenWoh-

nungen, Geräthfchaften,Kleidung-ImFelder, und

Vieh, deren Gebrauch für ein jedes Mitglied der

Familie nothwendigist; nnd wenn diesenur nach
-

den Bedürfnissender Familieabgemessensind, so ist-
dieFamilie genöthigt, einen jeden andern von ·-

dem Gebrauch dieferDin e anbznschliessew
und fiir sich eigen zu behastem. Dies ist al-

der Grundz und! als dieEntstehungsart eines Ei-

genthunis, oben angegebenworden, welchesnüzs
lich, ja nothwendigist, fobaldfortdaurende Be-

« dürfnisseeines Menschen, oder mehrererzu einer Fa-
.

milie gehörenderMenschen da find.
»diesesEigenthumsmußnicht blos nach den gegen-

Die Grösse

wärtigen,sondernauch nach den wahrscheinlichenzu-

künftigenBedürfnissenabgemessenwerden, damit

nichtetwa ein Mangel an Nahrungsmittel, an

Bequemlichkeit, an Sicherheitentstehe, der den

anderweitigenVollkommenheitendes Menschennach-«-

theiligist. Die gegenwärtigeund künftigeBedürf-
nisse machen es daher den Eltern’« zur Pflicht,

- sich ein bestimmtesMaas Von Eigenthum-zuver-

schaffem. «v «

«

«

·

»s.67.
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«

.

is 67,-.

Die Eltern sindals Menschen,«ausserihremVer·r
hältnissezu ihrenKindern betrachtet-«schonverbunji
den, für ihre fortdauerndeBedürfnissesichein Eigen-
thum zu verschaffen,damit die Befriedigung dersel-
ben sie«nicht in der Geschäftigkeit,,höhereVollkom-.
menheieenzu bewürkenverhindere.Aber als Eltern,
welcheVersorgerhülfsbedürftigerKinder sind, wel-

»
cheebenfallsfortdaurende,gegenwärtigeund-zukünf-
tigeBedürfnissehaben,sindsieschuldig,für ein noch
grösseresEigenthumzu sorgen, dessenGrösseund

Nutzung nachdem Maasseder Bedürfnisseder ganzen
Familie abgemessenwerden muß. Armuthder Els-
tern macht die Kinder hülfloszzureichendesVermö-

gen, oder Besitzder benöthigtenGüter«seztsie in ,

-

den Zustand,ihre höhereGlückseeligkeitzu befördern.
«

»

Die Eltern brauchendiesesVermögenzu ihrem
eigenenundzu ihrer Kinder Nuzzen, und sindvekg »

bunden, wenn sie es« selbstnicht mehrgebrauchen,
auch nicht mehr-die Besitzer-desselbenseynkönnen,
es entweder getheilt,--oderauch ungetheiltihrenKin-
dern zu überlassen·Getheiltmüstees werden,wenn
die Kinder nichteinerleyBedürfnissehaben,und der
gemeinschaftlicheGenußder Güter , wegen gewisser»

«

Umständenichtstatt habenkann.
«

«

"

H 68. .

Dies ist der Grund von der Psiichtder Eltern,
nach ihrem Tode ihren Kindern ihr Vermögenzu

hinterlassen,das heißt,sie zu Erben ihres-Vers «

mögenseinzusezzen. Es ist aber nichtnothwen-
«

,

dis-
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dig, daßdie Eltern ausdrücklicheine solcheAnord-
« nng machenjvielmehrversteht es sichschonivon

, selbst, daßdie Kinder in Ansehungdes Theils des
sp

VermögensihrerverstorbenenEltern, dessensie zu.

ihren Unterhalkbedürfen,alle übrige ausschliessen,
und es sichzueignenkönnen,Und zwar vermögedes

«

Verhältnisses,in welchemsiemit ihrenEltern stehen,
welches auf keinen .-Fremdenpaßt, der in jeglichen

-

Falle einer«Anmassungder hinterlassenenGüter die
- Kinder beleidigenwürde -- Die mehrernKinder

. müssensichalsonachBeschaffenheik, und den Gra-

den ihrerBedürfnissetheilen; gleicheTheilebepun-

gleichenBedürfnissenmären ohneVerhältniss
-

Die Eltern können aber auch selbstaus gewissen
«

Ursachen-dieTheile der Erbschaft, für einen jeden
ihrer-Kinderbestimmen, besonderswenn sie norher

« sehen, es würde die Von den Kindern zu geschehen-«
, de TheilungSchwie-rigkeiten,beysichhab-en, In

«

diesemFalle werden die Eltern eine ausdrückliche
Anordnungüber ihrzurückzulassendesVermögenina-

.

chen, welcher sichKinder unterwerfen-müssen,weil
—

. siediesesEigenthumblos ng ihren Eltern herleiten,
- und darüber nich-r eher, als bis es, ihrsen,zrigestnn-

den , auch nichtanders, als es ·kaufsie·-istübertra-«

gen worden, disponirenkönnen, es seydenn, daß
sie gegen ihre Eltern ungehorsamseyn» und ihre
Brüder beleidigenwolken.-

«

»

’

Diese Nachfolgerder Kinder in demEigenkhum
"

«

zihrerperstorbenenEitern wollenwir ihre Erbfoh
«

ge nennen, die- nun demgesagren gen1.åß,inErbfolk
«

"»emit elterlicher oder ohne eiterlichseAnord-

-nung-eingetheilerwerden könnte. , sz «

—-

-
s

s« Anm.
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Anm. Einige Nkbmfkagms,welchehier erörtert werden

könnten,besonders solche-,derenBeantwortung leicht «

aus den angegebenen Grundsäzzenshergeleitet werden«
«

- könnte,wollen wir-—um nicht zu weitläuftigizu wer-

» wem-übergehen·—
i

—

,
«- §-»69« »

»

—

Menschen, ob sie-inehelichernnd elkerlicherGe-
sellschaftgelebt,nnd Kinder nachlassen,aber schon
erz«ogene,-die selbstschon,· in Familien vereinigt,
sich das ihnennöthigeVermögenerworben haben,
oder esb es Menschen sind, deren ehrlicheGesell-

-

schaftschondurch den Tod getrennt war, oderdie
nie darin gelebthaben, oder nie Kinder gehabtha-
ben,' kurz, ein jeder anderer Mensch, welcher ein

.

Ver-mögennachleißtzhjatentweder jemanden, den

Naturtrieb oder Freundschaftnähermit ihm Ver-
"«

knüpfthak, oder nichts ist dieses,"so«mag seinVer-

mögender hinnehmen, der zuerst zur Stillung sei-
ner Bedürfnissedessenbedarf: ist aber jenes, so
epirdentweder in der lezternjAnordnungdiesem aus-

-sz»drücklichdas Vermögen hinterlassenszwerden, oder
wenn diese Anordnung nicht gemacht ist, so wird
der

Entfsbedärftige
Verwandte, oder Freund, doch

als iilfshedürftigernur betrachtet, das Vermögen-
des verstorbenen,»soweit als er dessenbedarf, sich
zueignen.

-

« Anm. Ob den Kindern das-« von ihren Eltern nachgelasse-
ne, -. Vermögengehöre-t-wenn sie gleich keine Vediirfi
niße haben? ob-Eltern, wenn sie eine ausdrückliche

«

Anordnqu ihres Nachlasses machen- verbundensind,
allezeit-ihre Kinder, und alle zugleich zn Erben einzu-
setzen, oder ob sie mit TUedergehnngderselben , ande-

ke-
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reNichtkindrrzu Erben ernennen können-Nod Feine-
lichkeitem Beweißmittelzur ausdrücklichenAnord-

nung hinzukommenmüssen?u. s. w. sind Fragen zu

,

deren Beantwortung die Gründe in den vorgetragenen
Grundsäzzenenthalten sind.

,

FünftesJCapitelx
Von . den willtührlichenGesellschaften-

·

in Beziehungauf den natürlichen
Zustand des Menschen.

, Erster Avschnici.--.
»

V d «
, stI« . G« s«

«on«1er-hxixlrfcgänfcf
ichen e

-

- He
«

700 .

«

obgleichalle Menschenvon Natur gleich,find,
·

sowohlin nsehungihrer innern Bestim-
mungen, als ii natürlichenäussernVerhåltnisse

,
untereinander, gegen Gott, und gegen die ganze

Welt, so kann doch-leichtein individuellerUnter-
«

schied, der dann nur von einem Zufall veranlaß
worden wäre, unter ihnenstatt haben

«

-

i

Wenn dieserUnterschiedin«Ansehungihrer kör--
perkichenKräfte, welche erfordert werden, sich-den
nöthigenUnterhaltund die erforderlichenBequem-
lichkeitenzur Befriedigung ihrerBedürfnissezu ver-

.

s schassenkund in Ansehungder ungleichenErwerbung
des nöthigenEigenthnmssichbefindet-,dessenMan-
gel aus der»Menge der nebeneinander lebenden

-

"

-

—

» X Menschen
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Menschenunddes unter dieselbenschon-Vertheilten
«

Eigenthumfsder Dinge-entsteht,sokann es nicht
fehl-en,daßeiner oderder anderein Dürfcigkeielebe-
wenn andere, wo ebennicht in einem nneelaub-»
ten Uebersiußleben, dochsovielhaben,daßsiedem-
der Mangelleidet, mit ihremEigenthum-,und mik

ihren Kräftenunierstüzzenkönnem
«

»

«

-

Sollte ei dahereinem Menschenan der Möglich-
keit, sicheinEigenthum, seinerfortdaurendenBe-

dürfnisse,wegenzu erwerben,sfehlen,so würde er

genöthigtseyn, entweder aufs ungewissefür jeden
»

Tag seineNahrung, und Unterhalrmit jeder anf-
gehendenSonne zu besqrgen,oder sichin einen,

», auf eine Zeitlang,fortdaurendenZustand, durch ei-

nen, mir seinemreiche-enNebenmenschenerrichteten
Vertrag zubegeben,in welchemer die- Sicherheit
hätte, daß es, ihm, solange dieser Zustand fort-»
dauert, nie an BefriedigungseinerBedürfnisseseh-
len würde. Wenn nun aber dieserdagegen, daß
er einen Theildes GebrauchsseinesEigenthum-
-abgiebr, und ihn dadurch derspMüheüberhebr,
sichselbstein Eigenthumzu erwerben, welchesihm

» schwer-,oder gar unmöglichwäre, von ihm fordert,
daß er die Kräfte, die ers auf die Erwerbungdes -

benöthjgtenEigenthum-Zund Unter-haltehatte an-

wenden müssenund nun ersparet,-zu seinemNuzzen
anwenden solle,soentstehtaus·derErrichtnngeines

solchen,wenigstensauseine bestimmteZeitlangfort-.-
dauerndemZustande8,-eine herrschaftiicheGe-

» ellschafh vermögewelcher der eine Unterhalt,
»

equemlichkeitund-Sicherhit zu geben,der andere
aber dafürkörperlicheDsienstezuleisienschuldigist. -

«

Die

i



X tan- Systein der natürlichen-Pflichtm·

Die beh.der-ErrichtungdieserGesellschaftgeschei»
heneVerabredunghat das allgemeinedes Vertrags
an sich; daßVon -beydenSeiten Bedürfnisse-snnd

«Möglichkeitzushelfenentdeckt werden, worauszsich
sodann die - würklichewechselseitigeLeistunggründet.-

Alle übrige,»dieserähnliche,Gesellschaften,»wo

nicht von der einen Seite UnterhaltfsnndVon der
. andern SeiteFkörperlicheKräfte geleistetwerden,

bekommen ihren Namen von dem Hauptgeschåste
,

derselben; heissen»abernichtherrschastlicheGesell-
schaften.

«

"·
"

«

Von-dem Verhältniß,welches die , in herr-
schaftlicherGesellschaftlebende,Menschengegen ein-
ander haben, wird derienigegemeinhinHerr ge- .

nannt, welcherden Unterhaltreicht; der welcher —-

kzkpekiigheDienste leistet, heißtder Diener.’·

»

.

.

» H. 7t. .

- Wenn wir dieherrschastlicheGesellschaftsoneh-
men,- . dochnichtin ihremganzen Umsange, wie-sie
gegenwärtigin bürgerlicherGesellschaftgeschlossen
Zuwerden pstegt, so wird gemeinhinder zu reichen-«

«

de Unterhalt, besonderssin so fern das Geld das
«

gemeineBepürfnißzum Unterhaltist,«"genau be-

stimmt; hingegendie zu leistendekörperlicheDien-

ste entweder gar nicht, oder höchstens-nqur der gan- «

sen Gattung nach bestimmt.Daher es denn kommt,
« daßderjenige, welchemdie Dienste geleistetwerden

» sollen,- jedesmalbestimmenkann ,- welcheeinzelne
Dienste er bedarf,welchesder andere dem Willkühr

«

desselben-—-eigentlichseinerRechtschaffenheitnnd —

. ,

-

"

,
Menschen-



-v-.C-.Wink-.d.heeeschaftt.GeIells.-häst.izs
«

Menschenliebeüberlassenniußz» Dieses-wills
:

kühelichenBestimmungwegenwie-denicserpgenannt-.-
«

Wenn beyde Namens-des Deren Und des
Dieners ini gehörigenVerhältnissesgenötiinienZwets-
den,so kannnicht bestimmtwerden,obseinem Vor-«

Zügevor yeniandern gebühren;vielmehrstehen
- immer in gleichemVerhältnisse,nnd sind eigentlich-

einander gleichdienstbüez»Nunin bürgeislicheiGes«
- sellschafyist wegen andeieehinzugekommnerUms

ständedem Herrn ein Vorzugvor seinemDienerFuss
gestandenworden,von welchemwir in dee Lehrevon —

der herrschaftlichenGesellschaftbey der bürgerlichen-
Gesellschaftreden werden;

-

»

-
»

723 »

-

.

DiesVerhältnissezwischenHerr-isM DienerVer-;
- eücken weder«vpn der- einen ; noch von der andern

Seite, natürlichePflichten,Und hebensienochwenis
eran— «- J ..- 1

.» J
. —

«

IFObgleichdlfd physischeUngleichheitin And-
«

sehungdek«Bedürfnisse-—der körperiichenKräfte-
imd des Eigenthum-zunrei-ihnjen’ist,-sofölgkdar-aus«
noch nicht MorsisscheUngleichMM in Anse-
hungvvihre-enatürlichenBerhäitnissezund natürli-

chm Pfiichien, so wenig ais dieseGesellschaftdes-

wegen als eine·ungleiche eingesehenweiden kann
man müßtedenn nachdem äussertisWeeikdqsenk
was geleistetwird, diesSache beürkheiien.-lind

dieserwegendem eiiiem Vorzügevor dem ändern sit-« «

gestehen; ,

-

.

« ..
. «

-

«

«7

.

Dke Psiichkekides Herrn Lind«desDicneisfgegeii
einander beruhennichisowohlauf den , zu Errichs

, C g -— tnngs



kre4 Systemdernatürlichenpflichten,v
-

tung der herrschaftlichenGesellschaft,eingegange-
nen Vertrag , als Vielmehrauf die allgemeineBek.

bindlichkeitzuden BedürfnissenseinesNächstenbe-"
.

»

hülslichzu werden. Auch der Begris der Gesell-
schaftselbstgiebtkeineneue Verbindlichkeiten,son-

»

dern der Zustand, der dadurch«als fortdanrend-ent-
steht, bringt nur diejenigen, welche sicheinander

ihre wechselseitigeBedürfnisseentdeckt haben, in

die Lage, daßsienäher-,und zu allen Zeiten, wenn-

es erfordert wird-. auseinander würken können.c

Die-Pflichten,die sie also gegen einander haben,
spfindkeineandereszale die Pflichten, welcheMen-

. schengegen Menschenhaben. Wollte-man inzwi-
schen einen Unterschiedmachen, so. könnte mann

herrschaftliche und ausserherrschaftliche
Pflichteninnterscheidenzjene sind im Vertrag
bestimmte. Alle übrigeauf die Verhältnissenls
Menschenfich gründendesind die ausserder

schriftliche.v Blos nur dem Namen nach un-

terschieden. -

-

—-

- Wenn aber in dem Pertrage gewisseDienste,»
als zu leistendePflichten, sind benannt worden-
so verstehtes sich,daßdiese, weil siesichebenauf
die einander entdecktenBedürfnisse-—-beziehen,die

sz vorzüglichstensind, und allen übrigen, die nicht
—ausdiese entdeckten Bedürfnisseabzwecken,vorge-
hen müssen.Deswegenwerden andere , nicht im

Vertrag nachArt und Graden der Bedürfnissebe-

stimmte, Pflichten,Tdie·auf neu hinzukommeneBe-
dürfnisse,oder auf vergrösserteGrade derselbenab-

»

zielen, nicht ausgeschlossen,»und müsseneben so
erfülltwerden, als wenn sie im Vertrage be-

--
-

«

stimmt



«

Mem-byv. nherrschafnxøesenwfew
-

.

i

«
ask

"

.

«

2

stimmt-worden waren,«wenn nur die Krafte da-

zu da find. « "--;-i«.
—

.

M ,

-

— «Di-e-herrfchaftlicheGesellschaftHöretauf Is) wenn

der Diener die Bedürfnissenicht mehr hat-«wes-

wegen er sich in HerrschåftlicheGesellschaftbegab:
2) wenn der Herr aussenStand ist,-·-»dieBedürf-
nissefeinesDienerH,;weswegen er sich in diese-Ge-

sellschaftbegebenhat-»F befriedigen-;in welchem
Fall der Diener sich in« neue Gefellfchaftbegiebt
und der geweseneHerr-»-jzzvennerkein ander Mittel

der Erwerbung hat , fichfelbstals Diener zur- here-f-
schafklichensGefellfchaftbequemen muß: ,3) wenn

der Diener nicht im Stande ist, die Versprechene
Dienste zu, leisten, da doch beyfeinemvHerrndie

Bedürfnissefortdaurend-«s-findkzu deren Befriedi-
gung er einen neuenDiener zu fachengenöthigtist-."

. »,.ji."8«w«eeit«er.Abschnittsz «

«

Von der bürgerliches-G«.."eseusch«fx.

Erste Aschean
«

BkgtkfsEnstthngsth Bestia, ens it
der ibtirgerlichenseseuscigagt,

he«

Wenn-mehrereanilien neben«..einander,einen

THAT .-

,Theii des Erdbodensfbewohnemdies sich -

entweder»durchAbstammung,oder-durch Sprache
·-

.. i 3 und



«

kkwssskstkdfsitdet- nattsxrljichesnpflichtm.
«

Und Sirt-en einåndxerähnkichfind, oder sichsonstih-
M Nahrung-«Bequemlichkeit«Und Siehe-schei-
WESM M einem Oka MS Epdevereinet haben, so
machen,sie(ein Volk aysz siehkmanmehr-aufihre
«"9«Msi"schåftlichsAbstammung-:so sie-me- inen si-
Hjtic Nation ! -·:

"

f:««T,«
«

—

Dkd GeschichtealleVEVöIkerzeighdaßfkein den
,

ältestenjBeste-Ists eitjzdthamikien zijsammeygek
WHUFHCBLMUNDkaleglichY -ohneexingemein-
sch-kalichesOberhauptiuMkenneQ blos-Viehzucht
UND Acksvxbounebst einigen-;zur höchsten-Bedürf-
UitßsIII-IMM- KkmstetjUnd Gewerke-»getrieben
Hahm ,

-

,

-

YWMUDiesesVolk nun von Bösewichxeknzdie

Unka ihn sekbstZWEITENbeunruhigtzwird« fo wird
es Dich-,-dekehrttvgenspmachen, Daß das Taste-r
bestrng der Bösewiche·sgebejsseke,und..qndekkxein
BevsÆk-ge«gesbew"s"weedex.kEs werden sichdie-öste-

stMWDskkßIhresvikxnjede-rFamikiedazwo das Ver-

brechen geschghenkzistizvxerzfqmmxen,,
« untersuchen,

MÄRCHEN-,Und-»Clliek’thtet«hervor-suchen,Last-er-
daszxirotcemImd EdeksTugetzhihkqsgtzeM-

"

Sichgrxhgitzkxgxrfmdew
’ « -

«

-

«

- "·-75211ss·s . -

- Weis-indies Pol-E Eber-Evenander-n Pöiköstssilxdic
EMMVEVDRchHbeUchkgkkrkebemodxksbquchMan-.

, SelzU WANT-WogenGifgefoxdertwerdet-»und dann

Veksdråtichk"«bcunruhigk,Jin seinem «

GRULHUMUnd seitwäjo"Wohnpkgzzezs"gestöhretr
Mit-Misowerthen sichsdkkediese«zum Mike-—verei-

NESTEFÆEIITWJochbefqndexsVer«binden,.sum ihr-e
« "

-

«

genkeim



v«.o:.·irisse-day other-seenGeseistschafekek
gemeinschaftlicheSicherheitgegen solcheänssereFrie-
densstöhrer,zu qbewürkenzsie werden zudemEns »

de besonderefortdaurende Einrichtungen mass-,

chem-,Vertråge uridsGesezzeunter lsich anfri·chten,
damit desto besserund leichter-ihregemeinschaftiiche
Absichterreichtwerdenmöge;

«

lWenn ein Volksich
fis-vereinigthast, somachtee eine bürgerlicheGesell-:
«schaft,oder einen Staat aus.

·

—

« Im Staate müssenAnführergegen jeneGewalt-

thåtigkeiten,Wächtersfürdie öffentlicheSicherheit,
Aufseherüber »dieerrichtetenVerträgeUnd Gesezze
seyn, weil sonstnichtallgemeineWirksamkeitzum

gemeinschaftlichenZweckangewandte;werden kann,
und Hindernisseoder Perzögerungenentstehenwür- s

den ,

—

die der Absichtdes Staats zuwieder seyn
könnten.

«

—
-

«

Die Oberherrschaftdes ganzen Staats Körpers
bleibt deswegen aber doch beydem ganzen Volke un-

getheilt, es seydenn, daßgewisseUmständees nö-

thigtenz durch einen Vertrag-—-auf das, wa-

gegenwårtigeinige Staaten würklichveranlaßthat,
. lassenwir uns hier nichtein,«das bleibt fürden Ge-«

«

schichtschreiber——einigenaus ihrerMitte die Regie-
"

rung des·Staats zu übertragen. Diese übertragene
Regierung ist alsdenn mehr, als blosseAufsichtund

"

Wache, indem damitdas Recht, die Staatsgewalt- -

"

auszuüben,den pflichtvergessenenBürgerden Ver-

trägenund Gesezzengemäßzu bestrafen,und Ein-
richtungenzur Sicherheitzu machen,«verkünpftseyn
mitfe, -.-Dadurchwird aber von dem Volke keinem

· eine-.Oberherrschaftübertragen,sowenigselbigenoth-
wendigzum Begrif eine-;Staats gehört.

·

»

-

.

,
. i 4 Dem



s«

168
» Systemwerfärarlichenpflichtm.z·

,

Tem Willen eines einzigenBürgers, uls oberst-«

sienBefehlshabers, als Herrn sichzu unterwerfen,
wird ein Volk sichumso weniger freywilligentschliefi
sen, als es mit Grunde glauEf, daß les-dadurch
leicht um seinenatürlicheFreyheitkonunt. s Demo-«

«kratie,und Aristokratie bestehen-mehrmit natur-.
'licher FreyheihatekMonarcyiez Despdtismuet»

heht sieganz auf. -

«

«

«

-"" 9

. t«76. -
,

-

. OhnejeneVoraussezzungenanzunehmen,ist es al-
sogar nicht nothwendig,in bürgerlicherGesellschaftzu
leben,deren Absichtzufallig,und deren innere Einrich-

, jung willkührlichist.Auchohnedieselbe,beydem blos-
sen BeyeinanderseynmehrererFamikien,werden sich
MenschenwechselseitigeCultur geben, Künste nnd

"

»W-.ssinschaftentreiben ,und einander ihrewahrenBe-
dürfnissestillen. Der Staat, und dessenEinrichtung-
als4soächebetrachtet,—.wird nie unmittelbar das wah-
re, ewigdaurende Glück des Bürgers bestimmen,
und wenn eskja dadurch zuin Theil veranlaßtwird-
so folgt ooch nicht-, oaß sie die einzigezuteichende

, Urfach desselbensetz.
«

.

·

·

«
»F -

«

Wenn daher die vorzüglichsteAbsichtist, wozu,
ein Staat errichtet wird, äussereSicherheit zu be-

fördern,-sowird es nichtsfehlen, daß, wegen dieser
geschehenenVerbindungso sieler Menschen, sich
Mehrere Absichtenan: dieselbeanschliessenwerdenz
zunächstalsodie Absicht,innere Sicherheit durchGe-

«

sezzeund- allerleyAnordnungenzu liewürken,
-

so-
dann auch die Absicht, gemeinschaftliche-Bequem-
lichkeitenzu verschaffen,und ihreKräftezu Hülij

·« «
—

,

- -

«

leistungen



var. nett-F v.«d:oitrger1.aresictschcift.is-
«

leistungenunter einander zu verbinden.
«

Daraus

entstehtdannaucheine sehrzusammengesezteGeschäf-
tigkeitder Bürger," wovon ein Theilzur Erhaltung
äussererSicherheit, ein andererTheilzur Erhaltung
innerer Sicherheit;wieder-ein anderer aus Bequem-
lichkeit,noch ein anderer aus wechselsweiseHülfe-
leistung.;abzielet.Alle dieseAbsichtenvereinigt der

Bürger nichtblos in seinen einzelnen Handlun-
gen ; Jsondernauchin seinenöffentlichenInstituten,
und beurtlgeilt,ais Brit-geh machdiesenZwecken
einen grossenTheilsein-erHandlungen,deren Werth

«

von ihremnähern;oder entfernternEinflußauf die

Staatsabsichtenbestimmt wird. .Wenn durchssob
che gemeinschaftlicheWirksamkeitder Bürger, die

Staatsabsicht wirklicherreicht wird ,
«

so sagt man,
«

daßdas Wohl des Staats-befördert werde.
Die Regierung des Staats-geht diesemzu-,

«

folgedahin, daßalleHandlungender Bürger-,und

allesVeränderungendem Wohl des Staats gemäß
gelenkt werden, nieein Widerspruch im Ganzen
entstehe, auch so wenig die Handlungen der Bür-fv

,
gcrdem Wohl des Staats zuwider seyn, alsbüri
gerlicheInstitute das Wohl der einzelnen Bürger

-

aufhebendürfen. Es werden daher alle Handluns
gen der-Bürger, in so fee-nsienur einigenEinfluß
aus das Wohldes Staats haben, blosnach diesem
Einflußbeurtheilt, und demselbengemäßVorschrif-
ten gemacht,deren-Verlegung wo nichtallezeit un-

mittelbar, doch mittelbar, als ein Staatsverbrechen
angesehenwird. :-«

s

«

-
.

i« Tiber die Hauptsache, die Glückseligkeitder-

Yürgerzu befördern,.imußimmer der Augen-
..«sz««: · T J MikaJ

«
.



«

diuRücksichtgusihrenStaats- Eiiisiußz ·

Ho System dgkrUndsdichenpsiichtmis«e-.-

ptinktseyn, aus welchemdie-ganzeEinrichtungdes

Staats betrachtetfkeunddie Regierungdesselbenan-

geordnet "·werdenmuß, damit nicht-verkehrteWelt
·

gespielt,und »dieGlückseligkeitder Bürgerzum Mit-

tel, und dieStaatsabsichten zum Zweckumgew-
het werden. Jst denn nicht der Staat errichtet
worden, lvum ungestöhrtseine-Glückseligkeitgeniessen
Fig-könne«Hundmußnichtder Bürger seine-»Ver-

— pollkommungals die Hauptsache-Hund«-dasWohsldes

StaaLtsals Nebensacheansehen? .

s

. ;

-

zDer Bürgeropfert-den-jeglicherArt der Staatse-

versassungeinen Theilseiner natürlichenFreiheit,
theils in Bestimmunggewisserihm selbstgefälligen
Handlungen, theils in der Art der Erwerbung und-

«Gebrauchseines -Eigeckthums,theils in, dem Ge-

brauchseines natürlichenZwangsrechtsauf, in so
seen dadurch die innere Sicherheitdes Staats nnd-

-

die zur Erhaltungder ganzen grossenGesellschafter-»«
sersbrderlicheOrdnungbewürktwerden muß« »

Je geringer diese Aufopferungvon Seiten des

Bürgers ist,je regelmäßigerund init der natürlichen,
vernünftigenBestimmung des Menschenüberein-

stimmenderist der Staat. Es kann auch dieseAufs
opserungnie etwas anders ·,"Hals-z fälligeAbsichten,
zufälligeVollkommenheitenbetreffen-,weil sie in

Ansehung der wesentlichenunter keinerlenUmstän- .

denstatt habenkann. -

«- -

«

-"
:.

«

«

Mit den Einschränkungender Handlungen-ver-
hält«es sicheben so; sie treffen-nur ·-höchstensdas

äusserederselben·..und bestimmeneine gewisseForm

Was
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-

VF sie-AbsP. d. bärgeVLGesellschaft-.m

Was aber die Aufhebungdes,—8wangskechcsan-

betrify»soistkley deß»dieselbedann Unverweidlich-

notHthidig«»R,,wenn um«-er-den Bükgsernentwedev
s

Bosheik«"·öde-eUnwissenheit,oder vcsn einee.Mengö-

von BedürfyissenträumendeWonach-eileeingeschliis
« chevsind«.»welche-jeden Mitbüxgeein Furchtfezzem

erflwer-beben dem angegriffenwerden;der-Vonfeinem

Bedüefyjßs«träumt«dessenBefriedigung erbeyjhm
zu sindetisjgchtjbh»Esw,u.»rdezu dem Ende dem Bös-

"sewich1·«dsetxvapxeissevsdiswdemSchwachen- dem

Teåumer sein Mittek Segel-eck«cfeine-«Wünscheohne
RachkheilxspikgendSi«j1e?d·«3BF1ågekk-·»zu-befriedigen-,
meyne dieTVerträsgekx

«-

-«Sei-tder«Zeit suchesich
der,«welchesBediårfnjßefühlt; unter der Menge-
feiner-Mirbümerdenjenigenauf, beywelchemer-. ,

Möglichkeit--oder BereUWngkeit-findet,j,
·

ihm zus-
»

- helfen, wid-«trift mit»ihtkcszeiiieVeeabredupgs,aus,

welcherer das Recht erhäkhvonihmsall-einsNebens-

tktzigtezxxfordern, und ihn durchZwangsmittel-ans-

zthlkenz,seinVersprechenzuersüllem
·« «

Aber auch diesesZwangsmiktelsdarf der-«Bürger-,-
uicht selhstaygejgnexKraft zyfügemsondernMäus-

Mski Gezische-Idee-phpsischeeGewdltauf-.Richter-«,

Mitw-ssxbesxsiegstkMchtptåszzmstatt feiner-eue-
AussfejediesetssMetrågenentstehtauf·keine andere-

Art weiteswlsgäusvorhergegangenensBeleidigungen,
dieses Nechh mit Gewalt von feinem Nächsten ec--
was- zu fordern-;alle ..xj«tl2rige,,-nicht-aus Verträgeir,»«-

«

oderBeleidsigungemweis-unmittelbaren Verordnung
-

,

eignesGesezzesherzuleitendeMechke,heissenquz Lie-

bes-rechte«.und diePsichtendes SchuldilgenLiebes-«
Pflichten«

.. ... sp, v

»

v

—

H«n«
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.

«

"«-
«

v

Hält der BürgersichindenihmgestztenSchraw
ken, leistetser-—Das.,was er dein Staatschuldigist,
erfüllter seine—Ziyang8pflichten,"so hateralle die

« Eigenschaften,welchein Rücksichtder Staatsabk
·

fichtenzu einemguten Bürger-erfordertwerdens.l
Aber ist er deswegenauch ein guter, vollkommner

·"Men"sch,ein WeltbürgerZ»der;Staat bekümmert

sichum dieBeantsnortzmgdieserFrage sowenig,als
um· dieBildung defStaatsbürgesrszriWeltbürgerk

«

I

obgleichder Staat «inix1xe»r-ge»sicherterist«wenn die
guten BürgerredlicheMånnersind, . welcheTugend

«

üben-snnd allen ihrenPflichtenlgemäßleben. Glück-

-lich ist der Stgah der zugleicheineSchule der-Weise

heit nnd per -Tngend«ist.s». ,

«

«

.

Wird der Bürgersis Bürgerbetrachtet,somuß
ersichverheyrathewdamit der Staat bevölkertwer-

de; er mußseineKinder erziehen, damit der Staat
gute, gebildeteBürgerbekomme;er mußsichVer-

mögen-erwerben»damit der Staat reicheBürger
habe; er mußsichvichtum feine-Gclxihdheinnicht
umsieben bringen, damit der-»Staat,nicht einen

Siechenmehr,, Oder-;Leinen, Bürgeriijseniigerhabe»n.
s. ft« Kommtdieses-.XIIgeijeeinestaatäihteresik
nicht in Anschlag,

«

so.hat der. Bürger
·

Fregheiyzu

thun-, was er will.- ; » Hsjp

s—»
. -§«7, .

.

v

- So« viel Vortheiledie bürgerlicheGefellfchaftdem

Menschengeschlechtebringe, safvielsiederTugendzn
Hülfe·kommt,,ihrerAusübungNahe, und demBe-

·«

»

. siz
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·

siz derBollkommenheitenSicherheit verschaft,so
Ahsehrsieder Bosheitsteuert,"und das Tasterzurersx
drängen-sucht;sodielCnltnr vfiedurch nüzlicheEr-

- sindunijenund Wissenschaftendem menschlichen
Geiste verschaftzsoverführerischnnd gefährlichist
sieauf der andern Seite. Wie leicht wird es ge-

schehen,daß der Bürger-«der nur vom Staats- -

Interesse,Voni Wohldes Staats reden hört, blos

darauf handeln,-die ganze änssereGefchäftigkeitder

meisten seinerMitbürgerdahin abzielensieht, am

Ende feineeinzige,ganze Tugendin der Bemühung,
den Staatsabsichten gemäßzuhandeln fezi, als
Bürger geschäftig,nnd als Menschmüßigist, sich«
blos als TheilvsomStaat, nie als eigenes Ganze .

ansieht. Es entstehtsodannauch das Tisornrtheil,4-

es»könnenilrhtanders, als unmittelbar, das Beste
des Staats bewürkt werden , da dochvielmehrder

Werth allerTugendenans denVollkommenheiten,
die jeder Bürger bet)sichselbstwürktzbeurtheilrz
und mittelbarzum Wohl des Staats gehandelt
werden-sollte.Man feztendlichdie Zwecke«aller mo-

ralischenGeschäftigkeitausserfich—hiiiaus,und ver-,

gißt darüber die wichtigeAbsicht, sichsetbstzzkj
vervollkommen. Träumevom Patriotisinus, nnd

Phantasien vomsz Staatswohl ernähren, daher-
oft einen Schlummer,durch,welchenvieleung«lti«ck-"
lich werden«

"

—

.

«

,

Zwote
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-

ZweiteWehen-ung-
VoisibürgerlichenGesezzenk ichkenlind
Rechten-.- und dem Verhältnißfldeeypmirss

"

z
«

"

lichen pflichten dagegen

m « s-- sss .-

«z er Bürgermuß-,liebender-Geschöftigkeik,die
v

er als Menschfür sichselbst, xmd für andere
"

«

als NebenlnenfchenHal- zur Bewürkung;deg«ge-

meinschaftlichenZweckesdeebürgerlichenGesellschaft;
se Viel in feinenKräftensteht-sbeyzutragensuchen.
»Er muß zur eiusseenvsind«innan Sicherheitdes

Staats, zur gemeinschaftlichenBequemlichkeit,und »

surwechselsweisenHülfeleistungwürkem Wie Viel
aber ein jeder fürfeintleeilbeyzutragenxzhabe,-·muß
durch genauetubeirsichcdes Ganzen ibestiiiinjhlikid

, diesemgemäßdem Bürger bekawiegemachtwerden-

DieseBekaneknmchung-i·vikki»zugleichein-e-Vor-

fchrifkfür-»dieHandlungendes Bürgers-die nicht
aus derNaiue des Menschenerkekmcweis-bätkenn-
daeist, ein positif Gese; . ,.-.-«Tåkjs:sz «

"

Für lautee tagendcgåfteVirgeewürdeViesesblosse
, Bekanntmachysmglzueesichendseyn,um siezuden dem

·

Staat zu leistendeksPflicheenaufzuhebean wenn
abeeBösewichteriinkeeihnen find, die das nieder-

eeissenwürdet-exwas ändereMitbürgeeaufbauen-
ss istdiese-«blosse?Vekcknnkmachungnicht zueeichenlf,l

«

sondernes ist nothwendig, daßeiitweder bleich-Ver-
trägejeglicherBürger-«gebundenwerdeLedel-, den«

, kürzererWeg zu nehm-em-deiij Willen eines Theils-·
dek-Vüpgerschafe,ü-lserkr"agen«we·ede,Vorschriftenzu

«

»

.

«

wachen,

l
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«

weichenz Fund auf die«

Beobachtiingderselben.« mit
"

Strenge-neuhalten,s«s?«worausssodann bürgerlich-
GeseerYencsizringemtyh XI

—

«

Ein bürgerlichegGksezist.dahereinefür
die Handlungender Burg·er;porgeschriebene
Regel, -zu«deren Beobachtungsiegesqu
,genxoerdensollen-

«

-

’
-

. ,

st.
«

Die Arten der bürgerlichenGefezzehän-
gen theilsvon der Verschiedenheitder Ahßchtenab,
wozu sie gegebenwerdens theils auch von ihrer

f

Form. Die ersternbetreffenentweder die äussere
Sicherheit, oder die innere Sicherheit«welchesich
auf Ausrotmngder Laster«·und auf Beförderung
der Tugendgründet,oderdie genieinfchafilicheBee
quemlichkeih oder endlich wechselsweiseJspülfsleiil
stungen".

"

v

«
.

.

. Gesezze, welchedie SiEiJerheiedes Staats be-
treffen, sind, weil sie auf die Haupkabsichrdes
Staats gehen,sagptgeikzzq die-am allerwenig-Z .

sten nnbeobachtetzhleibenmüssen.«Die übrigen,
deren es eine-weit grössereAnzahlgiebt, müssennur

alo«Nebengestzze angesehenwerden , : unter- wec-

chen inzwischen,nachden Graden ihres mittelbaren--
Einflussesauf dieHauptabsichtdes Staats, Grade
der Wichtigkeitstackhaben, vorzüglichdiejenigen-
welche die Sitten der Bürger,ihre wechseksweife,
Hülfsleistung-und ihreCulturhbetreffenzBequem--

.

Die «-

lichkeitsstehtganz eitlem
-



H27e « .-Snsteinrrrxnajnnnchenpflichren.-

s«

. Die -übrigen.G.esezze,welchenachdersForm,-dass
ist, nach der Art ihrerAbfassungverschiedensind,
wollen wir hiernichrbemerken.-

'

»

» s. 82·.»j-·.zsz
·

»
«

-

. j«Aus BürgerlichenGelezzenentstehenbürgerliche
pflichten-·deren Verschiedenheitsichnachden.Ar- ,

ten der Gesezzerichtet-iDer daherrührendeUnter-

schiedderselbenist ein änssererzder innere Unter-
«

schiedhängtvon denGradenihrerStärke ab; diese
wiederum von der Grösseder Strafen , welche-ans
die Nichtbeobachtnngderselbenzugefügtwerden,
weil sichnachderobengegebenenRegeldie Stärke

·

einer positivenPflichtrichet, nach der Grössedes

Schadens-, derwegen der Nichtbeobachtnngdersel-
ben zugefügrwird., .

»
,

U

. Sonstwerden nochdiebürgerlich»"senPflichtennach
"

ihremGegenstandein zwo Hauptarreneingetheilt,
in so fern sieentwederunmittelbardas-Wohl des

Staate, nnd dessen-Beförderung,oder einzelne
Mitbürgernnd deren Gesellschaftenbetreffen. Die-

-

se heissenprivarpslichtenzjeneStaate-pflich-
«

ren» Beyde sind Zwangspsllchrenzzu deren Beob-

achtungder Bürger mir Gewaltangehaltenwird; -

alle übrigewerden als· liebesrflichtenangefehenx
lderen ErfüllungoderNichterfüllungdem Gewissen
der Bürgerüberlassenwird.

«

«

sz 83is
Den bürgerlichenPfiiehnenAdeseinenTheilsge-

"

-

mäß,werden dern andersnTheileRechtezugefchriee
« ben, oder moralischeMöglichkeiten-daessinit Gek-

""·

.

·
’

·

«

wali
J
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—

walt zu fordern, wozuderandere verpstichtetist.
Die Gesezzebestimmenund erlauben aber nur gewis-
seArten und Grade der Zwangsmittel,über wel-

che niemand, der seinNechtverfolgt,hinausgehen
darf.

«

Um hierinAusschweifungenundKriege der

Bürger unter einander zu verhüten,sindGerichts-
pläzzezur Abstellungder Klagender Bürger be-

stimmt, und eine Gerichtsform eingeführt, von-we

aus Rechtgehandhabtwerdensoll.

g. 84.
Weil in der bürgerlichenGesellschaftkeinePflicht

fund kein Recht dem Willkührdes Bürgersüberlas-
senwird, sondernsieentweder unmittelbar, oder mit-

,telb·ar aus einem bürgerlichenGesezzeabstammen
müssen,sogiebtes eine dreyfacheEntstehungs-
art derselben,entwederunmittelbar aus einem

Gesezze, oder ans einem , von den Bürgern er-

richteten Vertrage, und Geschäfte,woran ein

Gesezeine bürgerlicheVerbindlichkeit geknüpfthar,
oder aus sgewißenBeleidigungen, der-en Genug-
thuung und Bestrafungdie bürgerlichenGesezzesich

,

vorbehaltenhaben.
’ X

,
»

«

s-;85.
— Das Verhältnißder bürgerlichenGesezzegegen

natürlichePflichten, mußbeyallen den möglichen
Staats- Anordnungen, bey allen, dem Bürger
anfgelegtenPflichten, und bey dem ihm zugestande-
nen Rechten von der Art seyn, daß durchaus eine

regelmäßigeOrdnung in allen Handlungendes Bür-
. -M

’

gers
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-

gers, als Bürgers und als Menschenmit natürli- .

chenZwecken«sey..,--

»

-

»

laIdol-vermüssenbürgerlicheGesezzenur in Ansehung
so er Handlungender«Bürger etwas bestimmen,

«

wodurchdie Staatsabsichtenbefördert;t.1"ndHinder-
nißezur Erreichungderselbenweggeschaftwerden.

,

·« Sie umzåunendeßwegennur solchelasier, die
demsStaate schädlichsind, und gebietenHandlun-
gen , deren Einflußaus den Staat entweder mittel-

bar oder unmittelbar sichtbarwird. Das bürgerli-
che Recht läßtdaher nichts, x«-— ausgenommen in

derhöchstenNoth-.-—« nach dem Gewissenentschei-
den, sondernalles nachäußernVerhältnißender

Handlungdes einen zum Schaden, oder Bortheil
des andern chestimmend Alle übrigeHandlungen, .

die nicht diesesVerhältnißtreffen, sind-der eigenen
Bestimmung des Bürgersüberlassen,- indem sie
als bekannt, und als stark genug vorausgeseztwer-

den« Sollte aber doch dem Staat daran gelegen
seyn-zdaßeinigeblos natürlichePflichtenvon denen,

welche Pflichtvergessenewaren, beobachtet wür-

den, so können sie wohl in der moralischenRoth-
"

wendigkeitderselben-«einen-Zusaz,aber keine Abän-

derungmachem - .I-
«

« «

«

Sind zwar diePsiichten,welcheaus den bürgerli-
«

chen Gesezzen entspringen, nicht- der willkührlichen
«

Beobachtung, oder Rich·«tbeobachtun«g«»derBürger
überlassen,.so ist es dochdem Bürger zu erlauben,
daß er dieselbenmit seinen übrigen natürlichen

Pflichten vergleiche-, und seine -Wirksamkeit
«

zu

StaatsAbsichten, mit- der anderweitiger-»Ge-
schäftigkeitzur Selbsterhaltungund Vervollkom-

.

«
- -

mung
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mung in ein gehörigerVerhältnißfezze.- Feinde
sichdann beydem einem,oder dem andern-ein Wie- .

derspruch,·somußtein Ansehungdiesereine Rus-

nahmezumachenseymAber auchdiese-Ausnahme,

«

kann nicht dem-blossenWillkührder Bürger, we-

gen vieler anderer Mißbrauche,die daher entstehen-.

-

·

können,süberlassenwerden,sondern es müßteauf
«

die Einsichtund Gerechtigkeitsliebeder Richter -a·n-
kommen- Würde es nichtunerhörteStrenge der

Gefezzefrean wenn weder die Asusnafnnenstarksin-
den sollten, nochauch irgend ein Perstoßhiergegen
»anders,jals ein Staatsverbrechenangesehenwer-»

den dürfte?s
"

·.

— Dritte "A«btheilung..,

Vom Eigenthumsrechte, und Erwerb-ins
- desselben.

«

,

;

«

· j .86.
(

»

z ie oben angezeigt-enatürlichePflicht, zur Pe.
«

s friedigung seiner soridauernden Bedürfnisse
sichch EHAMTHUMzu Verschajfewdauert in dem

Zustande der bürgerlichenGesellschaftfort, weil die

Bedürfnissejdie Kräfteein Eigenthumzu erwerben,
«

und die Verhältnisseder Menschengegen ein-ander
eben dieselbenbleiben.

·

,
»

«

ZufälligerWeiseaber erforderndie Staatens-fich-
ren einen Unterschiedvon jenem natürlichenEigen-
thume Rechte, sowohlin der Art der Ekkokkbung»

,

,

des Eigenthums,» als in der Grössedesselben.Was-
die leztereanbetrifr,soist dem Staat daran gelegen; ,

.

»

M —- wenn
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wenn der Bürger ein grossesEigenthum,und Uebers -

siußhat. Zu dem Ende verschaftman demBürger
·

alle nur möglicheGelegenheit,sichVielVermögen,und

es leichtzu erwerben; der Bürger dagegen mußes

als Pflichtansehen,sichdieserStaatsabsichtgemäß
- so viel Eigenthumzu erwerben, als ihm möglichist.

Von den in bürgerlicherGesellschafteingeführten
Erwerbungsarten eines Eigenthumswollen wir

gleichnachherreden. -

«

Hi 87« .

Das, was einem Bürgereigen ist, ist durchdie
- bürgerlichenGesezzesoan seinePersongeknüpft,daß

er nur allein nach seinemGefallen damit machen
. kann, was er will, und er alsoüber die Substanz der
Sache disponiren kann, wie er will. Man erkläretda-

her-das Eigenthumsrechtdurchdas Recht über die.

Substanz einer Sache disponiren zu können.

Dieser Begrif ist zwar verschiedenvon demjenigen,
welchenwir uns in der Lehre-vondem Zustandeder na-

türlichenGeselligkeitdavon gemachthaben,und nimt
das Recht,alle»»übr"igeausbeständigdavon auszuschliess

»

sen, als eine Folge an. Allein dieseErklärungist
blos zum Unterschiedeanderer Rechtegemacht, wel-

che dem Bürger aus Sachen zugestandenworden«
Von deren Gebrauch er auch alle andere ausschliessen
kann, ohneein Eigenthumsrechtzu haben. ,

Wir können jener oben sestgeseztenErklärungun-

beschadet, hier das zu wissennöthigebeybringem
indem hier nichtausführlichdieseLehrendesPositisi
rechts.vorgetragen, sondern nur ihr Unterschiedvon

den Lehrsäzzendes Naturrechts gezeigtwerden

Hil..
er

-.
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Wer daher das Rechthat, über die Substanz
der Sache zu disponiren,. der hat die gesezlicheEr-

laubniß, dieseseine Sache zu gebrauchen, zu mis-

brauchen,zu veräussern,zu vernichten; alles istihm
zugestandenworden, weil dadurch weder die Sicher-
heit desStaatS beunruhigt, noch-irgendein ande-

rer Bürger beschädigtwird; zwey Hauptaründe,
nach welchenviele Rechte dem Bürger zugestanden
werden , deren Ausübungdem eigenenGewissender

Bürger überlassenwird, will dieservernünftigseyn,
so ist es sein eigenerVertheil.

«

·

«

§. 88.

Die Erwerbung eines Eigenthums betrift
entwedereine Sache, woran schonjemand einaus- »

schliessendesvRecht hat, oder eine Sache, worauf
dergleichennicht-statthat« Jn diesemFalle ist von

Seiten dessen, der sich die Sache zueignen will;
weiter nichts nöthig, als die eigeneHandlung der

wirklichenZueignung. Aber auch dieseHandlung J

wird nicht einmal allezeit notwendig erfordert, son-
dern die Gesezzesezzenoft, nach der LagederSachen,
ein Eigenthumbey jemandenvoraus, ob«er gleich-

s

nochnichtdie ErwerbungsHandlung Vorgenommen
hatt, dergleichenbei)den Arten der Erwerbung, die

mann Acceßionennennt, statt hat. Wird aber

eine Handlung—ersodert,so wird sie Okkupation
oder Besiznehmungygenannt, Von der wiederum,

«

. nachVerschiedenheitder Sachen, Arten angenom-
men«werden.

»

Betrist die-Erwerbung aber Sachen, woraus
schonein anderer ein AusschliessungsNechthay so,

«

"

M ; i-J ,.
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«

. ist dies entweder wirkliche-sEigenthumsRecht, oder
-blos AusschliessutigsWechtzin beydenFallen-muß
von»Seiten-ddeoje·nigen,der fchonsein Recht auf die

.

E

Sache hast, eine-Handlungvorgenommenwerden,
« wodurch die Erwerbungmöglichwird, dochmit dem

.

Unterschiede,daß in dem,einem Falle das Eigen- ,

thum übertragen,in dem andern Falle das Recht-.
sichzueignenzu dürfen,zugestandenwird. Der «

"

Veräußerernnd der - Erwerber müssendaher-f ,

beyde eine Handlungunternehmen, die bei) die-

fem Erwerbungs Handlung Cmodus ac-

quirendy und bey jenem die Veräusserungs
Handlung (faotum translativurnJgenenntwird.
Die G.efezze, welchediefeVerausserungound Er-
werbungs Handlung entweder .eingeführet,-oder

snur gebilligethaben, nnd also-den sogenanntenTi-«
"

"

. tul machen,müssendabey genau beobachtetwerden, —

wenn nicht alles was geschehenist, ungültigseyn
foll, und einer ungestraftdemanderndie Versprochei
ne Sache vorenthalten, oder aus dem Besiz der

"

vermeintlicherworbenen Sache heraussezzendarf.
«

Oft pflegendie’ bürgerlichenGefezze mit diesen
ErwerbungsartensnochgewisseFormalitätenundFeu-

·

erlichkeitenzn,verknüpfen,um theilsden Bürgerauf-
merkfameraufsdieseArt Von Geschäftenzu machen,
Und Leichtsinn,Uebereilung, nachfolgendeNeues
nnd daran-is entspringendeZwistigkeitenzu verhüten,

.theil;8eben dadurchdas Eigenthum-derBürgerzu

sicherm
«

«

»

Die bürgerliche-nGefezzeerforderndaher zur Er-

swerbung eines Eigenthums,—ausserdem Tieuh wel-

chen sieselbstgeben,-, eine bestimmte-Erwerbungzs-
(

«

«

v

«' - Urh-
s

.

l
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art, und Beobachtungder dabey verordneten For-.
malitåtenundFeuerlichkeiten;wenn diesesalles bep-
sanimenda ist, so ist es wahres, nnd wieder- alle An- .

foiderungens«isestgestelltesEigenthum.
·

-

,

,

«

»g.89.

Zur Erwerbungeines solchenEigenthums wer-
den Berabredungenerfordert, die- man Verträge
nennt , welchedahingehen, theilsdas zu leistende
zu bestimmen,theils-dieArt des Eigenthum-IVnebst
den Beschaffenheitender Sache, »welcheübertragen

·

werden soll, festzusezzen,kurzalles, was beyder zu
«

VeräusserndenSache zu bestimmenist, damit das zu

übertragene-eEigenthumdem Erwerber sichergestellt
sey. Die Verträge, bey welchen die von- den Ge-

sezzenvorgeschriebeneFoer beobachtetworden, wer-
«

den zum-Unterschiedevon denen Verträgen,deren

, Form eines jedenWillkührüberlassenworden, Con-
trsakte genannt. Nur diese,· und nicht die Pakta,
sollenein festes, vor bürgerlichenRichterstuhlgel- ,

«

-

tendes,- Und. gegen-alleKlagen und Anforderungen
gesichertesRech»t,sundEigenthumgeben. Doch
mildert man auch dieseStrenge.

»

« ·
«

s

, Von diesenVerträgen,"«wodurch ein-.Eigenthum
übertragen-wird, unterscheidendie bürgerlichenGe-

sezzedie Art Verträge,welcheblos-zur-Hülfsleistung
dienenz beydehabendie Absichtgemein, daß;Ge-

walthätigkeitender Bürger gegen einander ver-hütet
werden sollen. Ausführlicherhiervonin- der folgen-
den Abtheilung. .

-

»

’

«

Mr
«

Vierte
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Vierte Abtheilnngr
"

Von der Hilfsleistung der Bürger unter-
einander, von Verträgen-—und von -

«

» Beleidigungen
- H. 9o. « ,

s

DienatürlicheAbsichteines jedenMenschen,den
andern in Bewürkitng seiner Vollkommen-

heitenzu helfen; und die daher rührendePflichtder

wechselseitigenHülfsleistungbleibt in der bürgerlichen
Gesellschaftzwar noch dieselbe, nur beymBürger,
als Bürger betrachtet, wird sienicht»anders zur
Pflicht, als eo mußdurch förmliche,den Gefesselt
gemåsseVerträgeausdrücklichversprocheneoorden

« seyn- welcheArt, und welcherGrad der Hülfe
— geleistetwerden solle. Wem diesesVersprechen

geschehenist, der hat7dasRecht, mit Gewalt, die

dochaber nur dont Richterausgeübtwird , die wirk-

licheHülfsleisiungzusordern.
«

»
Nicht zur Erwerbnng eines Eigenthum-zallein-,

sondern auch zur Hilfsleistungder Bürger unter

,einander, sollendie Verträgedienen, damit Verhü-
tetwerde, Räder-Bürger seinerwahren-, oder ein«

·

gebildetenBdürsnissewegen, nicht bey dem eine

Hülfesuche, der nicht helfen-kann,Und vielleicht
gar mit Gewalt Unmöglichkeitenfordernmögt-. Er

»

soll sichdaher denjenigen feiner Mitbürgerhervor-

-

suchen, der nichtnur im Stande ist, zu helfen;son-
dern der, ihm auch Hülfezu versprechen,sichhat
bereit sinden lassen. Auf diesen-mager sodann-,
durchdas Gefühl seinerBedinan aufgefordert-.

- . mit
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«

mit Gewalteindringen, wenn er nicht, durchgüt-
licheAnforderungdes versprochenen,-seine Absicht
erreichenkann.

"

H.v91.
«

-

Wenn wir nun.die schonangeführtenAbsichten ,

der Verträgemit denen zusammennehmen, die noch
statt habenkönnen,so dienen die Verträgeentweder

zur Erwerbung eines Eigenthum8,oder zur-Versi-
cherungeiner Hülssleistung,oder sonstzur Bestim-
mung einer Handlung, oder Nichthandlung,und

sindalso allgemeineMittel, sichRechte zu erwerben,
und dem andern Pflichtenauszulegen,oder auch im .

Gegentheilaus bürgerlichenGesezzenherstammende
Rechte und Pflichten der Bürger unter einander

aufzuheben, oder abzuändern. - - -

— .Nach Verschiedenheitdieser Absichtensindauch
VerschiedeneArten der Verträge«anzunehmen,die

- wohl in den Gesezbüchernbemerktwerden, aber in

den Systemen der Nechtsgelehrtenkeine verschiedene
Abtheilungenausmachen;. Vielmehr unterscheiden
siefienachder- Art, wie siegeschlossenwerden , und

bestimmen darnach dieArten derselben. Hieraus
«

"

entstehennachfolgendeArten der Verträge: 1) —zur

Erwerbungeines Eigenthum,«s) zur Versicherung
einer Hülfsleistung,

"

«

Z) zur Bestimmung einer-

Pflicht,4)zur·Erwerbungei Recht-, 5) zur Auf- «

hebungeiner Pflichtund einesy Fechten
'

-

Die Objekte,worüberein Vertrag errichtetwird,
und die Rechte, welchedaraus entstehen, haben die

Veranlassungzu verschiedenenallgemeinenBenen-
--

-

«

5
"

»
nungen



,

»

måßeingerichtetsind.
«

,
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nungen derselbengegeben, als «Kauf, Tausch-
pacht,. Darlehn u. s. w.

«

,

"

«· DieArten , wie sie-geschlossenwerden , enthalten
den Grund von der Gültigkeit-eineeKontrakts,wenn

blosseEinwilligung«oder Uebergabeder ver-
«

sprochenen Sache, oder örmlichemündliche
Verabredung-,oder eine chrift siegewürtthat.

"

-

«

-

Ausserdem, daßbürgerlicheGesezzediese Ver-

träge, als Mittel angesetzthaben,, um neue Rechte
'

und Verbindlichkeitenzu bestimmen, habensienoch
VorausgesetzterechtlicheHandlungenund Geschäfte
der Bürger an gewisseFeyerlichkeitenund Formali-
täten geknüpft,um dieseHandlungennach bürger--
licherArtvor den Richter-stählengeltend zu machen, .

«

damit entweder der Zustandder Bürger desto be- g

stimmter,gewisserund unstrittigerwerde, oder der
s

Bürger gegen nachtheiligeuebereilungenVerwahret
werde. Dadurch haben VieleGeschåfte;die ausser

- der bürgerlichenGesellschaftganz dem Willkührüber-

lassenwären-, in der bürgerlichenGesellschaftdas

Ansehenganz «neu«eingesdhrterGeschäfteerhalten.
. -Man würde gültigkaufen,tauschen, Psander geben-,» -

Eigenthum erwerbe-n,-über- sein Vermögendurch
Testamente verordnen u. s. w. auch wenn man nicht
in blirgerlicherGesellschaftlebte;nun aber werde-n

fie-als ungültigangesehen,«woraüskeine Rechteund

Pflichtender Bürger untereinanderentstehen,wenn

sie nicht Vollkommen der VorgeschriebenenForm ge-

Den



’v. Taten-cVerngertgseanschtzfczis-;»

«

v

Den Unterricht Von dieser, durch bürzerlicheGe-

sezzeeir geführtenForm, giebtdie sbürgerljcheRechts-
wisfenschsastzhier ist der Ort nicht, selbi,;ezu erzähle

«

, len, so—wenig, als wir hier die Lehrevon den Con-
-

trakten abhdndelnkönnen;
«

i- az«
«

-

'

Beleidigungen heissenim weitliiustigendVer-,
stande alle Handlungen, wodurcheine Pflichtdes
einen Bürgers gegen den andern verletztwird; im
enger-n Verstande aber nur solchevorsezlicheHand-
langen eines Bürgers, wodurcherdem anderneinen

wirklich-enSchaden-zufügtDer-Schade! mag nun

aus einer Pfiichtverlezzungentstehen,oder sonstaus

irgend einer andern Quelle, so ist die Beleidigung

ZerArt, daß sie eine Bestrafungnach sichziehen
. ann.

» .

-

Beleidigungen,im weitläuftigenVerstandege-
nommen, würken blosseZwangsmittel, zur Erfül-
lung dessen,was derBürgerdererandern schuldig
wars — ) .

Beleidigungenim engern VerstandewerdenVers
"

brechen genannt , rind sindsomancherley-,ais der

Schade ist, welcherdadurch gewürktworden« Nach
der GrössediesesSchadens richtetsichdie Grössedes

· Berbrechens,und auch die Grösseder Bestrafung-.
Doch siehtmain beydiesenBestrafungennicht-allezeit
allein aus die Grdssedes

zuggügten
Schadens-, sons-

dern auchauf die Grade der reyheitund Moralitär,·-
«

mit welcherdie Beleidigunggewinktworden« -,

, Wider

«

i
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’

Wider Beleidigungenjeder Art pflegt sich der-

BürgersdurchVerträgezu schüziementweder um sie
gänzlichvon sichabzuhalten, oder um die Grösseder
SchadensersezzungVorherzu bestimmen,damit dar-

über nachherkein neuer Streit entstehe. .

«

AusBeleidigungen grössererArt haben die bür-

gerlichenGesetze mehrentheilsStrafen verordnet,
damit nicht allein der Bürger gewarnet werde-, son-
dern auch der Nichter die Richtschnurhabe, nach
welcherer gleichbeyübersührtenVerbrechen verfah-
ren könne. Die minderwichtigenBeleidigungen
werdennach dem Gutdünken des Richters,und nach
Beschaffenheitder Umständeund der Personenbe-

straft.

. Fünfcenochmalige
inon"den der biirgerlichenGesellschaft

untergeordneten Gesellschaften
·

Erste uU-kerabkheicung.«

»

Von den — untergeordneten Gesellschaften
«

«

--iiberhaupt.«
« «

. J
«

is 949 ,

"Esistnicht zu zweifeln, daßso, wie sicheinzelne»
-"

»

Menschenverbinden ,- durch gemeinschaftliche
Wirksamkeiteinen ZweckAzu bewürken,sich auch

mehrereGesellschaftenzu Bewürkungeinesgemein-
schastlicheit

X
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schriftlichenHauptzwecksVereinigenkönnen. Jn
«

diesemleztern Fall entstehteine Unterordnungder

Gesellschaftenzu einer Hauptgesellschnft,zu welcher
sichdie untergeordnetenGesellschaftenwie die einzel-
nen Glieder verhalten. .Wegen einersolchenUnter-.

ordnung der Gesellschaftenwird die Hauptgesellschaft
eine zusammengeseth die untergeordnete Gesell-
schaften»aber, einfacheGesellschaften genannt;
einfache --· blos in Beziehungauf die Hauptge-
sellschnft,sonstkönnten sieauchwohlfürsichbetrach-

’

tet wieder andere noch kleinere Gesellschaftenunterge-
ordnet haben, und als aus diesenzusammengesezt
betrachtetwerden.

«

«
, Z. 95.

DasfVerhältnißder einzelnen untergeordneten
Gesellschaftenzur Hausptgesellschaftist kein an«deres,«
als das. Verhältniß,welcheseinzelnevPersonen zu
der Gesellschafthaben,deren Zwecksiedurchgemeim
schaftlicheGeschäftigkeitbewürken sollen. So wie

daher die Geschäftigkeitder einzelnenPersonenblos
in Rücksichtans den Zweckder Gesellschasstbetrach--
tet wird, somußauchder Zweckder einzelnenunter-

geordnetenGesellschafcennach dem Hauptzweckder«
Gesellschaftbeurtheilt werden , und hinwiederum
mußder Hauptzweckden Zweckder untergeordneten —

Gesellschaftenbestimmen.
·

«

-

.

'

s. 96.
Nach dersz Aehnlichkeitdes oben abgefaßten

Grundgesezzesder gesellschaftlichenPflichtenauf den
- Zweck



-
«

wo System der natürlichenHfllchtew
Zweckeiner Gesellschaftüberhaupt, kann hier das
Grundgesezfür die, der Hauptgesellschaftuntergeord-
nete, Gesellschaftfolgendergestaltabgefaßtwerden.
Es müssennemlichalle Zwecke der untergeord-
neten Gesellschaften mit der möglichsten
Sorgfalt bewtirkt werden, damit eine jededer

«

— untergeordneten Gesellschaftenzum Haupt-
Zwecksoviel beytrage,ale ihr möglichist.

«

, H«97i
·

Die bürgerlicheGesellschaft,so wie wir uns da-
«

von oben schonein Gemäldegemachthaben, ist so
eine zusammengesezteGesellschaft,deren Zwecktheils ,

durch eigenedazu errichteteuntergeordneteGesell- sz
- schaften, theilsdurch VeranstalteteZusamnmistims

» mung der schonfür sichbestehendennatürlichenGe-

sellschafteiyftheils durch jeden einzelnenBürgerers

reichtwerden soll...

« »

,

Die eigenezur bürgerlichenGesellschafterrichtete
untergeordneteGesellschaftenerhaltenihkeganzeBes

·

siimmungVon der bürgerlichenGesellschaft;dahin-
gegen dienatürlichenGesellschaften,als sürsichbe-

stehendeGesellschaftenvoraus gesezt, und nur in
,

-

, ein näheresVerhältnißzu dem Hauptzweckder bür-

gerlichenGesellschaftgefeztwerden;

Die Handlungender einzelnenBürger, welche
sichnicht zu einer, der bürgerlichenGesellschaftun-

vstergeorimetenGesellschaftsyereinigthaben, werden
»

alle-ohneAusnahme-nacheiner gedoppeltenArt Von

Gesezzebeut-theilt,entweder als solche,welch-Zuz-o «

o



v.C—-.:n-.Astvogdzbergenpcseænschafem

.

«

Wle des Staats beytragen,oder als solche,wet-

Fbesärdenselbennnschädlichangesehenwerden.
«

Sollten sichja noch Gesellschaftenin sder bürger-«
lichenGesellschaftbesittdem Die nicht«-alsunterge-

-

ordnete betrachtetwerden können,so werden-siedoch
wenigstens als solchegeduldeh welche nicht dem

«

Hauptzweckder bürgerlichenGesellschaftnachtheilig
RUD-

’ «" "

»

.

«

,

«

is 98s
. Da-4vir hier so wenigeinePhilosophieüber bür-«

gerlicheGesellschaft,»und über die derselbenunterzu-
«

.

»

ordnen möglicheGesellschaften,noch auchüberihre
X

würklicheEinrichtungen, und über die. derselben
würklichuntergeordnete Gesellschaftenanstellenwolk-

. len, sowird hier, dem Vegrif dsesNaturrechtoge-
«

mäß, nur von idem Verhältnißder natürlichenGe- -

sellschastengegen die bürgerlicheGesellschaft,und

von ihrerUnterordnung,und den daher-ent3ehen-
« den-Vorstellungsarten"gehandelt-werden,d mit es

« einleuchte, was fürAbänderungendieselbenin-ei-
nem"solchenbürgerlichenZustande leiden können.

Zwote Unterabtheilnng.««
Von der ehelichenGesellschaft.

. -.
-

«

§« 99—- ,

«

DerZweckeiner jeden natürlichenGesellschaft«

wird eben so, wie der Zweckeines jeden ein-
«

" ·

— zelnen
O
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zelnenBürgers, als Menschenmit natürlichenZwe-
cken betrachtet,dem Zweckder bürgerlichenGesell-

schaft-untergeordnet,dergestalt, daß—sie alle als
Mittel angesehenwerden , den«Zweckder bürgerli-

’

chen Gesellschaftzu bewürkem Daher entstanddie

Vorstellungsartvon dem Verhältniß,und Einfluß
der einzelnenHandlungen des Bürgers auf das

ZBFG
des Staats, die wir bereits oben angezeigt

a ene « -"

Was nun die ehrlicheGesellschaftanbetrift«,so
wird nicht allein der Hauptzweckderselben,Kinder
zu zeugen, . dem Zweckdes Staats untergeordnet,
und in soferndadurchVermehrungder Bürger svers

"

urfachtwird, als Mittel zum Wohl des Staats an-

gesehen,sondern es wird noch ein anderer Haupt-
Iweck7dem allgemeinenZweckdes Staats gemäß,
in derselbenangenommen, daßnemlich auchwech-
selseitigeHülfsleistungdadurchbewürktwerden soll. -

Dem Staat ist an der ErreichungbeyderZweckege-

legen; etbeurtheiltdarnachdie ehelicheGefellschsxsh
nnd die Personen, welche.sieerrichten-; erbestimmt
darnach die Art ihrerErrichtung, die Pflichtenund

"

Rechte der in der-Ehe lebenden Personen, und die

» UrsachenihrerAufhebung Daher ist durchbürger-
liche Gesezzevieles in der ehelichenGesellschaftbe-

- stimmtworden, was sichauf beydeHauptzweckebe-

zieht, undselbst der Begrif ist schon in Rücksicht
dieser beydenHauptzweckeabgefaßtworden, daßes

die Gesellschaft zwoer personen verschiede-
nen Geschlechts seyzur wechselstitigeneztilssi
leistung.

«

·" «

«

·

§. Iw.



v,C.Leibs-n d, des-gen Gesellschng»z-
5. loo-

Daraus sindalle die Ehegesezzeunddiexdarnns
»

HergeleisceteGrundsäzzeIzu beurtheilem -

—

.

I. tdasßPersonen,—-di.e-.nichthinderzeugen können,-
undauch die, welchesichnicht wechselseitig-ZHül-

—

...--seleisten können-,zur«ehelichenGesellschaftNicht
taugenz -

T -

·

2« DaßPersonen, ob siegleichwahrscheinlicher-Wel-
se nich-cKinder erzielen werden, doch»ineheliche

«

Gesellschafttreten können;

z. daßdie Rechte und Pflichtender Eheleuteinnrer-«
einander sichso wohl auf KsinderzeugungJals

aus wechselseitigeHjälssslelstunggründensznnd

daß besydeArten nicht aussnatürlichenAbsichten
nnd Zwecke-msondern aus dem Verträge-,wo-

durch sdieGesellschasrerrichtetworden, Hergelej-
Iet werden ;

4l. idaßGråndevon dem Mangel OderMöglichkeit,
’·"E«sskirinde.r«er.erl.i-elen,sowohlals von d.er-Nicl)klei-

,

stnng "der«we.chselse.i-t-igenBeylgülfehergenommene
.

Ursachender Trennung der ehelichen-Gesell·schasr

-

«
!

- 10 l. .

-

Alles übrige-,was von der ehelichen—Gekallschafk
in der bürgerlichenGesellschaftzgikk, wird dies-nach
Staats- Absichten,nnd Staats Interessebestimmt,
als:

»

»

-

-
-

«

t. daß die Vermehrungder Zahl der Bär-gee,als
der .·Zweckder Eben angesehensxpird

-

.
.

III-»z« — «
N 29 daß



'

-.««94ISystem der natürlichenpflichtez»-
-

2. daß nur durch einen- eigenen, zur Errichtungder

. ehelichenGefellschcift,aufgerichtetenVertrag, die

Gesellschaft,Rechteund Pflichten dar-in entstehen,
·

z.. daßbestimmteFeyeriichkeitenbeyder Errichtung
der ehelichenGesellschaftzu beobachten,und daß
der Unterschiedlder Eben-nd des- -Konkubinats,»»

«

ehrlicher und unehelicherKinder u. s. f. daher
-

"«rührt;

4. daß nur swoPersonenverschiedenenGeschlechts—

dieseEhe eingehenkönnenzund wenn Polygynie
je erläubt gewesen, es des Staatanteresse we-

I gen geschehenisti -

«

-

5. daßdie Ehe eine Ungleiche-.Gesellschaftist-» in
welcher dersMann,«als das Oberhaupt, undals
Gesezgeberangesehenwird.

—

6.. daßVorrechtennd Belohnungentdenengegeben
werden, welche in ehrlicherGesellschaftKinder

erzeugt haben; und Strafen für diejenigen ge-
« seztsind, welche ausserder Ehe Kinder erzeugen,"

oder gar nicht in ehelicherGesellschaftgelebt
Haben. »

-

«

:

»

7.» daßGradeder VerwandschaftEhe-nbehindern.

Dritte Unterabtheilungx«

»

Von-derelterlichenGesellschaft.
·

s. 162.

Fenn der natürlicheZweckder elterlichenGesell-
schaffist; - die erzeugteKinder Fuvollkommne

tMenschen-,

,
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Menschenzu bilden, so verlangt-der ·Stnat—zwar
sp

eben dasselbe,aber docheigentlichnichtsweiter-,als ,

daß in der elterlichen GesellschaftDemselbenszgnte
Bürger gezogen werde-II sollen; Sowie sich also
ein guter Bürger zu einemVollkommneäsMensschen

»
verhile so verhältsichder Zweckder elterlichen»Ge-

-- fellfchaftnach St.aatx3a.bsicl)t,en·,.zu dem-natürlichen
Zweckder elkerlichenGesellschan

»

I
.

- Jstses nun die Absichtdes Staats, dnrch Die

von Eltern den Kindern zu gehendeErziehung,
sichgute Bürger zuziehenzu lassen,so werdensAuch
allerlen Einrichtungen und Anordnungen gemacht
werden, um dieseAbsicht-enbefördernzu helfen»zu-

mal da die Geschäftigkeitsdser Väter, als Bürger,
gar zu sehrgetheilt,»undva Erziehung-zweienabge-

h

, zogen wird.

H los-.

Theils werden den Eltern besondere,.Rechtenuf
ihre KIND-IVztlgefchriebemtheils kommt man ihrer.
Ekiiehuvg·«-dU-kchALEVHMDbürgerlicheAnstaltenzu

»l«ül.fe.
»

«

.

.

«

.

?Die Rechteder Eltern auf ihre Kinder sollenbep-
den Eltern gemeinseyn, allein die Vorzüge,vivelche»

Der VUMV ,
als Ehemann in der ehelichenGesell-, -

schalthat- öusstsnsichauchjuverelterlicheuGesell.
«

schafb « "» , «

-

t. der Vater wird als-Gefezgekw, Und Æ »Herr
feinerKinder angesehen,vder nach seinemWillen
übe-ralle ihre Handlungen gebieten, siezüchtigen
und straer kann, wenn, nnd wie er will; vDie

«

·"

—

FRE«
,

Kinder
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Kinder? find ihm dagegenjden strengstenGehor-
sam schuldig,und können ohneseineEinwilliaunq -

nichtsthun, es sey denn, daß Staatsinteresse
den Eigensinn des Vaters einzuschrrinken für

nothwendigfände.
"

Bios die Pflicht, fden Kin-
dern den erforderlichenUnterhalt,nnd eine Stan-

desinäßiqeErziehungzu geben, wird durch bür-

gerlicheGefezzebestimmt, sonstaber ist die Erzie-
hungsart dem WillkührdesVaters überlass.n.

2. der Vaterhat das Recht, beyseineni«?ibsterben,«
seinen unerzogenen Kindern einen Vormund zu

sezzen, der ihreErzielgung,unddie Verwaltung« »

ihrer Güter besorge.

z. er kann nach seinem Gefallen eine Anordnung
machen,über seine-nachdem Tode nachzulassende
Güter, weicht-rsichdie Kinder schlechterdingsnn-

tenverfenmüssen, wenigeFälleausgenommen.
-« - -

H. 104. —

Der Erziehungder Kinder kommt man in der

bürgerlichenGefellschaftdurchallerley Erziehungss

«

-

. institute, durch Schulen,Padagogien; Gomnasien,
«

- Akademien Zu Hüife, entweder zur allgemeinen
Ausbildung der Kinder, oder zu befolndernZwecken,
Towie das Staatsinteressees erfordert, durchTand-

«schulen,Stadtfchuiem HandwerksschuienzKünst-"
«

lerschulen,Nitterfchuien u s.f.
s

Leider find dieseErziehungsanstaltenblosfür das
männiicheGeschlecht, dem überhauptsoviel Vorzü-

ge vor dem weioiiclzeneingeräumtwordenz warum-

nicht
s-



-
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nicht für die Mädchen Gymiceen? s- hiebeyäus- »

"

sert sichvielleicht wenigerStaatsinteresse
»

«

«Vierte Unterabtheilung
Ton der here-schriftlichenGesellschaft-

.

«

- ros. .

«

,

Durchdie ungleiche Vertheilung des Eigen-
·««’I- thuer , welchedurch innere Einrichtungder

"

bürgerlichenGesellschaft,durchvürgerlicheNahrung,
durch bürgerlicheInstitute, und durcheigeneArten

«

der Geschafteso sehr begünstigtwird, wird es für
«

weit meer Menschenin der bärgerlichenGesellschaft
nothwendig, sichm herrschafgicheGesellschaftzu be-

geben, als in dem Zustande der natürlichenGesel-
ligkeiterfordert wird, sowohl-Von Seiten des Herrn,
als-von Seiten des Dieners.

«

In dem natürlichengeselligenZustandehathöch-
stean der, welchersichzum Diener·erbietet,durch

allerley ihm eigene Zufalle und BedürfnisseAuffor- .

derung dazu. Dagegen der, welcherHerr wird,
blos dem Diener zu helfenund eigeneBequemlich-
keit zu befördernzur- Rbsichthat.

·-
.

Herr und Diener sinds-inbürgerlicherGesellschaft
gus eben dergleichenGründen das, was sie sindz
der Diener hat BedcprfnisshsderenBefriedigunger

in des nndernUeberflußsucht, und zur«Schadloe-

shaltung —- wenn man , vom Uebersiußweggehen,
siehschade-n,nennen könnte ·-— seineDienstewid-

met. Der Herr dagegensuchtBequemlichkeit,er--

·— Nz»
«

«

reicht



sie-s »He-Gesteindseesnatürlichenpflichten
reicht-siedurchDienstefeinesDeeners , und giebt

dafüezohm . -

v

«

. § 106.

Die bürgerlicheGesellschaftschreibtdem Herrninf
der« hereschafklichenGesellschaft-eine -- Herrschaft
zu, in- Anselznngwelcher er das Recht hat, nach
feinem-Willkülevon seinem Diener Dien e· zu for-
dem-,vund »machtdaherdsieherrschaftlicheGesellschaft-
,zu einer ungleichenGesellschaft-,in Welcherder eine-

der befehlendeTheilder andere-aberder qehorchende«

ist« Der Herr hat diesemzufolgedas Recht-, selbst -

Strafen dem Diener zuzufügen,wenn er ihm-die-
Diensteenkziehkz,da.geg-ender-Diener dem Herrn
Ehrerbietungleistenmuß, und nie auf ungestüme,

gewnlctlgäcigeArt feinen Lohnforderndarf.

SechsteAnleitung
«

Von den Pflichten nnd Rechten des Ober-
haupte der bürgerlichenGesellschaft gegen

« seineMäebnrger,"nnd dieser gegen-
s

"

ihrs Oberhaupt.
«-

-

— H. . Icp7.

Die Rechtennd Pflichteneines Ober-Hauptsge-
gegen Sein-eMitbüeger— ich: enthaltemich

der Ausdrücke-,Oberhesxrsund Unterthanen is-—

entstetzenentweder aus den fundamenstalGesezzen
v

feines.Neichs-,oder aus dem Begrif eineSOberhaupts
sund seines-Bekhålrnissesxgegendie Witwe-genDiese
letzterevakstellznngsaregehörthieher-»

sz

-

»J-? —

.

"

er

L

f
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Der Absichtdes Staats, und eines Oberhaupes
Daan , gemäß«muß das »Oberhaupt,als der

rorzüglichsteBürger-? das ist, als der weisesieH»s·

nächtigsteund geschäftigstesBürgerangesehenwer-
«

. den, der alles, Vom größtenbis zumkleinsten,auf das

Wohl seinerbürgerlichenGesellschaftzurück-fährt, als
Vater seinesVolks alles zu ihren Besten-leitet, sei-
nem Velke Sicherheit, Eigenthum, Bequemlich--

keit..verschafk,nicht aber sichals alieinigenEigen-
thümerdes Landes-und als Herrn des Volks be-

"trachtet, zu dessenDienst alle bereit seyn wüstem
nnd der alle Borsheilean sichziehendürfte. Er

mnßalso Persorgerdes Armen , die Hülfedes Un-.

terdrüktenkFeind des Lasters, Beyspiel nnd Füh-
rer zur Tugend, Wächter der Sitten, Negeneder

bürgerlichenGeschäftigkeiezum Wohl der Gesell--
s- schaff,Menschenfreund«unlereund seiner Mit-» .

: .

bürgerseyn. .

s

"

«

50
:-

Wuf dieseVerhältnissedes Oberhauij gegendie

Mitbürger gründensichÄnachstehendePflichten
desselben-«

,

.

» ,

1. seineHauptsorgemußseyn, äussereund innere
, «

SicherheitdesStaats zu bewürken.—
«

s
-

·

2. Erwerbnng des Eigenlhinnsder Bürger uan
ihreBequemlichkeitzu befördern.

""«
s

.

z. der Tugend der Bürger und ihrer Glückseligkeit
durch wohlgesezte-·AnstalcenaufzuhelfenzLaster .

auszurotten , schädlicheVori.irtheile, Aberglau--
- ben«Unwissenheicznverscheuchem

- s

-
- N 4 . Die

«



goo- System den natürlichenPfllchttem
e Die Rechte des«Oberhauptnsind mit diesen
Pflichten«übereinstimmend

«

'
-

,

-

I. er fordert Von seinenMitbükclernalleznmWohl
desStaasts erfordeklicheGeichäftizxkeit,sundlgålt
PflichtvergessenemitGewajtZdaznan-, zum- allge-
meinen Bestenwürksckmzu seyn.

f

Esp«er« bestimmtdurch Gesezzedie einzelne,auf das
«

«

Wohl des Staats sich beziehendeHan-:«lun-zen,«
tmd braucht Gewalt, wenn das Lasterdie bür-

- gerlicheTugendVerdrängenwill. -

»

"

zi. zu der ErrichtungöffentlicherAnstaltenforderter«
—

vons den Bürgerndie erforderlichen-Beytrckgex
«

Aus eben diesen Veehålmissenentstehendie
Pflichtender Bürgergegen- ihr»Obethauprg.

-

«

» e. demselbenGebot-fewzu4leisten ins-allens Anord-
·

klungen zum Wohl«de"s·Staats.sl ,
.

g. ihn als- den Vater des Lan-des- zu lieben-, und zu

derehirenx H
«

-

,z. aus-S Dankbarkeit gegen ihn, als ihren-größten
«

"Wotzltl)äter«,ein- ihmwohlgefålligesEVethfaltcnzu«

beobachten. - -

.-

ISiebente·Vertheilung.,

«

l «Veins-.Veöl)ältnißeines-»Volks«gegen
«

-

. das-s ·andet;e.i .

,. vse .

»

Je sofern-:Wie-k- isichekne-Gseseaschaskunkekssich-
-- errichtethaben, in sofernleben ist«-·als Volk

.

—

,

«

«

betrachtet
-



EV.C.·IrLAbsiV. d. hckrgerbGesellschaft est

betrachtet entweder indem ZustandederEinsam-
keit, oder in dem Zustanåeder natürlichen’«—Gesellig-.

lkeit
«

Jst das leztere,fis-richtensie»sichnach eben den

Vorschriften,"na"chwelchensicheinzelnenebeneinan-

der wohnendeMenschen richten müssen,»un«dstehen
in eine-m vollkommen gleichenVerhältniss, es sey-
denn , daßZufall-ehierinAbänderungenverursach-
ten. JhrekpsiichtensinddahergegeneinandeeSechs .

"

»ausein-m doppeltenGrundgesezze,dem- negativen
und afsirmativenherzuleiten-.s

-

.

—

«

»

»
t. Sich einander in ihren Besizlichkeitennichtzu

, stöhren,weder in Ansehungdes Tan.des,«welche8"
-

siebewohnen, nochauch Ansehungdes Eigen-
thum-Zeines jedeneinzelnenBurgen-es

2.-' sichnicht zu hindernindet Beinürkungaller der-«
«

einem Volke möglichen, .Vollkomm"enheiten-;
z-. So Viel zur Vervollkommung, Zur Ruhe,-z"uflr«

Bequemlichkeit,«zur Zufriedenheitauf einander-

beyzutragemals möglichistzss »

-

,

4. Von ihremUebersiußan Land-, undan« Gütern,
von- ihren nüzlichenErfindungen, Und von ihrer

I

Cultur einander mitzutheilen—
«

Durch Verträgewerden sieunter sich-nochandere
«

Verhältnissebestimmen,die sichauf eigeneBedürf-
«

'

nissekaus eigeneZustandeund auf Pfalle gründen«;·
ihr Verhältnismuß-sodann-hiernachbeut-theiltwer- «

den.
« «

«

. s. txt.

Habensieunter sicheine Gesellschafterrichtet,
«

sit
Mußihr-»Berhåltnißs"theils nach«den«Grundgesezzens-

— »
«

N 7 . vie

X

,



2c2 System der »nattikli"cl)’enxpsiichten,k

des gesellschaftlichenZustandes, theils nach dem,
unter ihnen errichteten, Gesellschaftsvertrage,und

nach dem ZweckihrerGesellschaftbestimmt werden«

Der« Zweckkann seyn, entweder gemeinschaftliche
"

äussereSicherheit,«·oderVeeschaffungder wechselsei-
tigenBedürfnissedurchden Handelzu befördern

Die Gesellschaftkann endlichentweder eine gleiche»
oder ungleicheseyn; im- leztern Fall ist sie der herr-
schastlichenGesellschaft-ähnlich,und das Verhältniß
ist, wie das zwischenHerrn und Diener-.

"

«

» Doch genug von dem , was blos vom Willfähr-
abhängt.

«

"

·

; » Dritte-r . Abschnitt «

»

Von der Religions Gesellschaft-»

5..11.2. , «

J er Mensch,·welcherGott erkennt, wird dieser
"Erkenntni»ßgemäßGott wohlgefällighandeln,

er. mag in einem-Zustande-—seyn,in welchemer wolle;
sey es im Zustandeder Einsamkeit, so wir-d- er den

erkannten VollkommenheitenGottes»seinenWillen
(

nnd- Absichtengemäßsichfversvollkommenjzseyes ixn
«

Zustande der natürlichenGesellschaft,sowirder
nach ebendieserErkenntniß,auf alle die um ihn
find VollkommenheitenizuVerbreiten bemühtseyn.

Um Gott zu erkennen,» und daherGründe zu Gott

wohlgefålligenHandlungenzunehmen, wird nicht
eine gesellschaftlicheVerbindungerforderr. Eben
so kann eine göttlicheOffenbarung-deineinsamleben-«



-

., y. C. H, Akt-vd. selig-.Gesellschaftgez
«

den, und demgestlliglebendenMenschengegeben
·

werden) anchfitr beyde Bewegungisgrlmdezur Tu-
«

sgendsenthalten,ohneIm einer Gesellschaftgeknåpßt
- All-in die Erfahrungzeigt, daßeinsameBetrach-

tungen selten st starke W«ürk11ngen·mtfdas Herz,
auf die Entschliesszmgenund aufdie Porfcizzedes —-

Menfchenhaben, als die gesellschaftliche,nnd daß,
diefe viel lebhafterund eindrücklicherzu seynissiegenk

« besonders-wenn damit nochandere damit-zusammens---

, hängendefinnlicheNebenvorstellungenverknüpft
-

werden . Es ist dies der Natur der menschlichen
.Seele auch so angemessen,daßnichtleicht eine Aus- ;

nahme«hierinstatt habenwird ,1 es seydenn beyBe-
«

trachtungen derjenigenWahiheitem welchegar kei-
«

nen nahen Einflußauf das Herz äusserm «

Es ist
daher als eine vorzüglichnåzlicheRegel-«anzusehen,

·

· daß, fo viel wie möglich,Betrachtungen-dieserArt

von Wahrheitenmit den«dazu geschicktensinnlichen
-

Nebenvorstellungenzu verknüpfen-sind-. Grossen
und wichtigenWahrheitengebe man alsostatxkesng-
licheAusdrücke,und hefte-siean grossesinnlicheGe-

genstände-dielangsam-;aufeinander folgen-müssen-,
sum der Seele des betrachtendenspdiexgehörigeZeit
zum Nachdenken zu Verschaffenzxedlen-und Jstarken

«

Wahrheitengebe-manschnell,starkwürkendeNeben-
vorstellungem damit dieSeele heftig erschüttert,
und dadurch zubereitetwerde, in die Art von«leiden-
schaftengeseztzukwerden,,welcheWahrheitennäher
ans Herz legt. - "-

«

.

,

- »Die Wahn-reiten-der«,geoffenbaetenReligionsind
größtentheilsssolchegrosse Und edle Wahrhgin

L

l



--20-—, System der »die-geliehenpflichten
wozu dergleichen

.

sinnlicheNebenvorstellungenhinzu
’

. kommen müssen,wenn sie das Herz-desMenschen

.

.

,

Handlungenden-Gottetwas zu würfenjoderil)m

schnellund zugleichstark rührensollen, um zu sol-
chenEntschliessungenund Handlungenanzutreiben.

-

s. itz.
«

·

Verbinden sichmehrereMenschen«um. gemein-
schaftlicheBetrachtungen über die Eigenschaftenund

Werke Gottes, und über die Verhaltnisseder Men-

schengegen ihn, als den Schöpfer, Erhalter und-
- Megiererder Welt anzustellen, und sichdurch aller-.

ley damit Ver-knüpftesinnlicheNebenvorsiellungen
zur Gottessurcht und Frömmigkeitaufzufordern-«so
entstehtdaraus eine Religsonogesellschaft»,wel-

cheman gewöhnlicheine Gottesdienstliche, oder

- kirchlich-eGesellschaft nennt.
«

-

«

Diese Gesellschaftist keineswegesan bürgerliche.

Gesellschaftgeknüpft-;weder als untergeordnet-e be-
«

trachtet, nach als zn-geordnete«,auch hat der Zweck
von beyden nichtdie geringsteBeziehungatif einein-«

"

«der,"wohlaber sindvsie nebeneinander möglich.
Umn. Der Name kirchliche Gesellschaft,christlicheKir-

che, bezieht sich aus den Sprachgebrauch ben Stiftung

-

der erstern christlichenReligiansgefellschaftenz der Na-

sne gottesdiesnstliche Gesellschaft, ist·Fehler
der Sprache-iwelcheauf Heidentljunh auf Gizzcndiensi
hinweisetz der Name facietas ecclesiållica, und ecclefiaj

«

«

hat«feinen Ursprung aus der Beschaffenheitder christ-
lichm Neligivnsgefellschaftgleich nach-ihrer-Ølistung.

s, tt4.-
»

»

Wen-n es- Menschen«unmöglichist-,-durchihre-

ZU
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"

zu dienen, so läßtsichkein Gottesdienst.,und eben

so wenig eine GottesdiensilicheGestllschastgedenken.
Man sollte sichdaher weder des Namens bedienen,
noch vdn innern und änssernGottesdienst reden.

Doch, da einmal-die eingeführteSprache behal-
ten werden muß, so wollen wir die Zusammen-
kskinfteder Religionsgesellschaftzur Rusübunq ihrer
Religion, den Gottesdienst nennen; dieBetrachi

«

tung qöttlicherWahrheiten, vund demselbengemäße »

1 Handlungen, Nennen wir nun innern Gottes-
«

dies-Isi; die sinnlichen, in diesenZusammenkrsinfs
ten mit der Betrachtung jener Wahrheiten, ver-

knüpfteGegenstånde,Nebenvorstellungen,nnd-
"

!

Handlungen, nennen wir äusserstGottesdienst.»

si. III.

Die Religiansgesellschaftzum innern Gottesdienst
,

entstehtaus der Zusammenstimmungder Vorstel-
lungen mehrererMenschenVom höchstenWesen- der«
Verhälknissedes Menschen dagegen, und aus der

"

Aehnlichkeitihrer Entschliessungew Die blosse
AeusserungdieserUebereiiistimniungihresGlaubens

«

würkt ihre Gesellschaft,ohne daßdarüber ein Ver-.

trag aufgerichtetwerden könnte.

Die Religionegesellschastzum äussernGottes-L
dienst dagegen, kann-aber durchVerträgebestimmt «

werden, indem sichdie Menschen,welcheeinerlei)
Neligions Wahrheiten annehmen,- darüber

»

verei-
nigen, welche sinnliche Nebenvorstellungen»und
sinnlichedGetxenstandemit der gemeinschaftlichenBe-
trachtung göttlicherWahrheitenverknüpft-,und in

» welcherArt dieserriujPre Gottesdienstund die Zu-
·

-

- ihm-,



206 System-dennniiirlichenpflichten;

sammenkünfteder Neligionigesellschaftgehaltenwer-
·

den sollen.
»

«

·"
«-

-

s In AnsehungderselbenkönnenMänner bestellt

weiden, deren Amt es ist, die·gemeinschaftliche
Vermehrung derReligions Wahrheiten zu ordnen,

nnd die Aufsichtüber den äussernGottesdienst zu

haben. Das ist aber ciuchalles, wag sie für die«

fReligion-Ziegesellschaftthun können , und es kann we-

der- Hereschaft,noch Gesezgebung,noch Befehle,
nochGehorsamda statt haben, wo alles auf Ueber-

zeugung und Gefühlankommt-.
«

«

« Il6.
« Die Lehren,welcheeine solcheGesellschaftüber--

«

einstimmigfür wahr hält, heissenihre Rcåigion, ,

oder welcheselnerley ist, nur allgemeiner-,die Art,
1 Gott«zu erkennen , nnd dieser Erkennt-riß
gemäßzu handeln;

" -

, Werden die Wahrheiten, pelchedie Reliqion
ausmachen, blos aus der Vernunft erkannt, so ist
das nnttkrliche Religion; wird ihreEckenntniß
»aberUnmittelbar von Gott bekannt-gemacht,fo ist

ges geoffenbarteReligion.-
-

·

Die qgeoifenbaeteReligion kann nichts anders,
«

als ein Zusaz zur natürlichenReligionseyn.
.. ·§.- 1175

.
Giebt es göttlicheWahrheitem szdie·«ein-den

Vernunft erkannt werden können,-so giebtes auch

i

eine natkzrlicheReligion.
"

,

»

Auch dieseerfordeeteine zur UebungWink-bemäc-
stimmte Gesellschaft, wenn die Vorstellungunt-Le-

-

-

·

;
kennt-s

«
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kenntnißder aus der Vernunfterkannt-engöttlichen-

-

«Wahi«i»)eiten,auf das Herz der Menschendie beste »

«Wir,kungthun soll. So bald es aber eine gegossen-
s

«

bat-te Religion giebt, so ist die natürlicheReligions-
Gesellschaft mit der geojfenbartenNeiigionnGesell-
schaftverbunden, indem diesenichts anders , als

Znsåzzeznjener enthaltenkann. . Geseztaber, daß
die natürlicheReligion,s ohne v

in Verbindung mit ,

««

«

der geoffenbartenReligion, gedachtwürde-,so wür-
de auch eine natürlicheReligionsgesellschastgedacht
werden können , die man die naturaiisiische nen-«
nen könnte. Jn so fern die Lehrender natürlichen

Religion blos aus der Vernunft erkannt werden,
muß sie jedeseMensch für wahr halten; sieist««de8--.

wegen eine allgemeine-sReligion, und die naturalisti-
scheNeiigionsgesellschastmüßtedaherauch eine all-

gemeineseyn. s

«

-

s«

F. ,118.
Die geoffenbarteReligion kann nur ans einer

von Gott herrührendenEntdeckung Und Bekannt-

,

’

machnngerkannt werden.
«

"

»
«

An der Möglichkeitkann niemand, so wenig als
an der Nothwendigkeitderseibenzweifeln;denn
I; ist es ausgemacht-.daß·kein,»,Sysiemvon «Walgr-,

heitensovollständigsey, wo nichtetwas, hinzu-
gethan"-;·«nnd mehrherichtigtwerden könnte;soll-
te die natürlicheReligion alleindas vollständig-
ste System seyn? sie ist es geradeamwenigstem

2. eine Lehre, die aus Handlungengeht, wird im- —

mer noch neuerZuscizzesfähigseyn, so lange der ,

» "

»

« Mensch



t-«
.

.

stimmungdesselbenmache-? s

H

;- .«,»«·kriegSystemder-natürlichenpflichten-«
· Mensch neue. oder stärkere-«Bewequnqsgründe

bedarf, seinen Erkenntnisse-ngemäß zu leben;
mußinstit-diesnichtauch von der natürlichenNe-

ligion behaupten?.

Z. und endlichist es dochwohl nichtnnmöglich,.daß
Gott dem Menschenneue Entdeckungen von sei-'

nen Eigenschaften, von seinenHandlunasarten
mit den Menschen,»und von»derskünstigenBe-·

L

H. 119..
«

Eine ganz andere Frage ist es, ob· es wckrkllch
«

- dergleichen geossenbarte Religion gebe?
Diesesgmzszumachemkann unsere Absichthier nicht
seyn,«sondernwir bedürfeneines theologischenUn-
terrichts. Der Wunschdes Naturalisten (nichk,
in der üblen Bedeutungdes -Worts)aber-wird es

seyn, das es eine geoffenbarteReligion gebenmöch-
te, da es der Wunsch eines jeden ·vernünfrigenMan-.
—ue8·—ist,seineKenntnisse, besonders solche, die-ihn
und seinekünftigeSchicksalezunächstbetreffen, zu
erweitern.

.

·

Giebt es mehrere aeoffenbarte·Relifgi·onen,,de-
"

ren sichidieMenschenrühmen, so ist esPsiichh sie
zu untersuchen. Hat man sich«als-dann von idek

Warheit der einen überzeugt,so muß man auch ihr
gemäßleben,wenn man hiernichtUnvernünstig,uud
ewig-unglücklichseynwill. »

,
»

.

N
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"

ySeite7. Zeikec«»0.ließ168 z statt isszz »

-

S· 8. Z. s» von unten, l. dassder natckrlichh
"

"

Istact das der natürliche.
-

—

—

»S. 1 5. Z. .23.

löhMaterialeftjach,st.Materiale H

no, .

«

-

—

«

S. 33. Z. 16. l. des gegenwärtiger-,st."derges
"

genwartigen.k
S. 53. Z. k k-. c. Sxxeicsigkeitemst. Speitägkeik»-

.

.

«

«

,

v·«
.

«S. 56. Z. 2o. l. niese, st.viel-

S, 38. Z. I6. l. aus solchemst, aus solchen-
,

S. j14. Z. 21«.i.vertheidägewst.verheidigen«,
S. 131. Z. 28. l; oft zu schwören, st. oft

- schwor-en.
S. ,I4o. Z. z. Von unten, l. da fonstkst. da .

sonst.
«

I ZOJ
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